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Vorbemerkung
Dad Schlagwortverzeichnis dient dem Zähler als Nachschlagewerk. lm
Gegensatz zur Zähleranleitung, die den Arbeitsablauf der Zählertätigkeit
beschreibt, führt das Schlagwortverzeichnis unter vielen Stichworten die
wichtigsten Definitionen, Hinweise und Erläuterungen aul.
Das Schlagwortvezeichnis hat fünf Teile. Teil I enthält- in einem Register
alphabetisch geordnet - alle Stichworte, die in den weiteren Teilen ll bis V
angesprochen werden. Hinter dem Stichwort sind die Fundstellen im Text
(Welcher Teil? Welche Seite?) angegeben. lm Texl sind diese Stichworte
dann fett gedruckt. Bei Stichworten, die ausführlicher behandelt werden,
sind die Seitenzahlen durch Fettdruck hervorgehoben.
lm Teil ll werden die wichtigsten Begriffe, die im Zusammenhang mit der
Zählung auftreten können, in alphabetischer Ordnung - wie in einem
Lexikon - erläutert.
Die lelzten drei Teile des Schlagworwerzeichnisses enthalten Definitionen,
Hinweise und Erläuterungen-in derselben Reihenfolge wie die Fragen in
den Erhebungspapieren. Der Teil lll befaßt sich mit den Fragen des
Wohnungsbogens (einschl. der Fragen zum Gebäude), der Teil lV mit den
Fragen des Haushaltsbogens und der Teil V mit den Fragen des Arbeits-
stänenbogens.
Benötigen Sie während der Zählertätigkeit nähere lnfolmationen zu einem
Begriff , sollte immer zuerst im Teil I geprüft werden, ob dort ein zutreffendes
Stichwort aurgeführt ist. lst dies nicht der Fall, dann muß bei der jeweiligen
Frage in den Teilen lll bis V nach einem entsprechenden Hinweis gesucht
werden.
Darüber hinaus ist es empfehlenswert, vor Beginn der Zählertätigkeit die
Teile lll, lV und V sorgfältig durchzulesen. Die spätere Arbeit wird dadurch
wesentlich erleichtert.





Teill
Alphabetisches Stichwortverzeichnis
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Teil/Seite

A
Abbruchgenehmigung ......,
Abendgymnasium . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abendhauptschule . .. ...
Abendrealschule
Abgeordneter
Abgeschlossene Schulausbildung
Abschreibung(7b)....
Abwesende .. .. ..r.
Agent ..
Akademie
Alimente
AllgemeineAngaben ....
Allgemeine Erläuterungen zum Arbeitsstättenbogen
Allgemeiner Schulabschluß
Altenheime
Altenteil .

Altenteiler
Altenwohnheime
Altershilfe für Landwirte . .

Alterspf lege- und -krankenheime
Altersversorgung der freien Berufe .

AmbulantesGewerbe(Reisegewerbe) ..........
Andere Religionsgemeinschatt
Angestellte
Anlernling
Annuitätshilfen
Anschrift(Arbeitsstätte,Schule, Hochschule) ... ..
Anstalten, Wohnheime
Anwesende
Arbeiter .

Arbeitenvohnheim
Arbeitgeberverbände ....
Arbeitnehmer
Arboitsgemeinschaften ..
Arbeitslosengeld, -hilfe . . .

Arbeitslos, arbeitsuchend
Arbeitsstätten
Arbeitsuchend

It46
lv/91
tvt92
tvt92,94
I/23, tV/90
lvig1
tv48, ilt A/69
It23
lV23
lvt97
|123, tvt88
v/l09
vt107
tv/91
|/24
tYt87
ll/23, lil A/64
|124
lr/51, rv/87
It24
|t51,\Yt87
|/23
lvto2
ll23, Ntag, vt114
il/25, 30, tV/89
il/48, ilt A/69
vn09, 120
It24
ilt25
fit25
|142
llt49
ry25, v/l14, 119
tv31
1v25, lv/86
il/26, tV/85
1y25, lv/1 03
tv26, tv/85
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Teil/Seite

Art der Heizung
Asylbewerber ......::...:
AufnahmederTätigkeit . .

Autwendungszuschüsse und -darlehen
Ausgedinge
AusgeübteTätigkeit . . . . .

Auskunttsperson
Auskunttsverweigerung, Venweigerer
Ausländer
AusländischeMissionen .

Ausländische Streitkräfte .

Ausländische Unternehmen
Auslandsrente
Auszubildende

Automatische Anlagen (ohne Bedienungspersonal)

B
Bad, Dusche
Badeanstalten ..........::.:....
BAföG .

Bankbeamte
Baracke .

Baujahr.
Baukostenzuschuß,..,,.
Baul€istungen
Baustellen
Bauzüge
Beamte.
Bgamtenanwärter -.....
Beheizung
Behelfsheime
Beherbergungsbetriebe ..
Behörden, Dienststellen
Bereitschaftspolizei ....
Bergbau
Beruflich genutzte Wohnung, Berufsmietwohnung
Berulsaufbauschule .....

ill A/65
nt28
vt111
[/48, ilt A/69
ll/23, tvt87
|t26, tvt102
lv27
v28
ll/28, v/l15
|/28
|/29
ly30
lll51,lvt87
il/30, tv/84,89,
v/l15
ry30

u30,
v52
t/53,
u31,

A/66Ir

tvt87
lvt90, vt114

|t33, 42, |t Bt76
w30,|tBm
|t37,|t N71
v/110
tv31
1y33, lil 8/76
ty31, tv/90, vn14
il/31, tV/90, V/114
ilt A,/65
1y33, ilt 8/76
lv31
|/32
It32
It32
W32
lvt92
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Teil/Seile

Berutsbildende Schule .

Berufsfachschule .. ...
Berulsgrundbildungslahr
Berursgrundschuliahr . .

Berufsmietwohnung . . .

Berufsoberschule.....
Berutsschule
Berulssoldat
Berufstätigkeit ......,
Berulsvorbereitungsjahr
Besuch .

Betsiligung am Erwerbsleben
Betriebenes Gewerbe
Betriebliche Altersversorgung, -pension, -rente
Betriebsbeamte
Betriebsgemeinschatten
Betriebsleiler....
Bezirksdirektionen
Binnenfischerei . ,

Blockheizung....
Botschatt .......
Branche
Brennslotl ......,
Briefkastenlirmen, Mantel- und Scheingesellschaften lu33
Bruttolöhneund-gehälter. ..... V/117, 119
Bürogemeinschatlen,... .....11/33
Büros,Verwallungen.... .....1l,/34
Bundesbahn ........ lll34
Bundesgrenzschutz..... ..... lll34,Vl114
Bundespost ........ lll34
Bundeswehr ........11134

tv/96
tvt92,97
tv/85
tv/85
fit32, nt N71
tvt92
tvt97
|152, tvt84
rv/86
tv/85
|/25
tv/83
vn09
|132, tvt87
v1114
ty33
v1114
|t41 , Vt112
ry33
il/37, ilt A/66
It28
ty40, tv/l01
ilr A,/67

D
Dauergäste
Dauerverkaufsstände . .

Deutsche Bundesbank ,

Dienstleistungsbetriebe
Dienstl€istungen .....

It32
il/56
t731, tV/90, V/1 14
ty35
v/l10

7



Teil/Seite

Dienststellen....
Dienstwohnung . .

Direktor........
Dolmetscherinstitut
Doppolhaus ...,.
Durchgangslager .

Dusche .

Ehrenamtliche Tätigkeiten
Eigenb€triebe
Eigenesvermögen ....,
Eigentümer
Eigentumsverhältnis ....
Einkaufszentren
Einmannbetriebe .......
Eintragung in die Handwerksrolle
Einzelölen
EinzigeArbeitsstätts .....
ErnzigeNiederlassung . .. .

Einzugsjahr
Elektrospeicher
Entsorgungsbetriebe ...,.
Erbbauberechtigter ......
Erbengemeinschatt .....,
Erbrachte Leistungen. . . . .

Erfrischungsstände ......
Erholungs- und Ferienheime
Eröff nung d€r Arbeitsstätte
ErsterFörderungsweg .. . .

Erwerbstätige
En ,erbstätigkeit
Etagenheizung
Evangelische Frerkirche . . .

EvangelischeKirche ..,..

Fabriken

v32
tv35, ilt A/70
|t23, tvt89, vt114
tv/97
t739, lil Bi75
ty35
tv30, il A/66

il/35, tV/84
v/108
tvteT
ilt A/63
ilt 8/76
lv33
ty35
vt117
ty35, il A/67
|t35, Vt112
il/35
llr Av65
ilt A/67
tv56
il/36, il 8/76
tv36, il 8fl6
v/l10
llt44
il/36
vn11
ltl48, il A/68
tv36, lv/83
tv/86
il/36, ilt A/67
1y50, lv/81
il/50, tv/81

F

I
t736



Facharbeiter, Gesellen, Vorarbeiter
Fachgymnasium
Fachhochschule
Fachoberschule
Fachschule
Fahrstühle
Familienstand
Ferienhaus
Ferienheim
Ferienwohnung
Fernheizung, Blockheizung
Fernwärme
Filialen .

FinanzielleVorleistungendesMielers ......
Fischerei
FlächederWohnung ....
Fliegende Verkautsstände
Flüchtlinge
Forstwirtschaffl iche Betriebe
Freiberuf lich Tätige, Selbständige
Freies Wohnungsunlernehmen
FreieWaldorfschule .. . .. ....
Freizeitwohnung, Ferienwohnung, Ferienhaus
Fremdlöhner

Garderoben
Gartenlauben

Gärtnereien
Gasthöfe
Gaststätten
Gebäudeart
Gebäudemitwohnraum .....
Geborene am Zählungsstichtag
G€rlügeltarmen
Gehälter

Teil/Seite

fi/37, wtE8,Vt115
tvt92
lvß7
rv/93
tv/93, 98
|t40, |t Bt75
tv/81
il/38
ty36
ty38
ty37, ilt A/66
ty37, ilt A/66, 67
ru59
|t37, |t A/71
il137
ry38, ilr A/68
ty56
1V54, tVl82
ilt45
ty38
lilBm
tv/94
il/38, ilt A/65, tV/83
vl11?

G

It44
1v33, 39, ilt A/65,
ilt 8/76
ty39
ll/31
il/39
tv39, il BZ5
It39, il Bns
llt54
ly55
v/116
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Teil/Seite

Gehandelte Ware
Geistlicher.....

Gemeindeschwester ....
Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen . .

Gemeinschaftspraxen ...
Gesamthochschule .....
Gesamtnutzfläche ......
Gesamtschule
Gesandtschatten
Geschättlich genutzte Wohnung
Geschättsmietwohnung . .

Geschäftszweig, Branche
Geschiedene
Geselle .

Gestorbene am Zählungsstichtag
Gewerbetreibende, Selbständige
Gewerblich genutzte Räume einer Wohnung
Gewerkschaften
Grundwehrdienst,.....

H

Handelsvertreter, Makler . ... .

Handwerklicher Hauptbetrieb, f.f 
"O"nO"iti"U 

.

Handwerkseigenschatt ..
HauptfachrichtunS ....
Hauptmieter
Hauptnrederlassung .....
Hauptschule
Hauptwohnung, Nebenwohnung
Hausllure
Hauslrau
Hauslriseure
Hausgehilfin
Hausgewerbetreibende .

Haushalt, zum Haushalt gehörende Personen
Hausierer
Hausmeister

v/1 10
|t24, 31, lV/89, 90,
v/114,115
|t24,lvt89,vtl14
il Bt76
lv3s
tv/98
il/39, ilt B/75
tv/94
It28
It40
tv40, llr Ä,/71
ty40, tv/101
tv/81
tv37, tv/89, v/115
It54
tv38
1Y40, lll A'168
lv49
tv53

lu40
vt117
vt't't7
tv41, tvn00
ty41, ilt A,/il
1v41, v t112
rv/96
It41
|t42, |l Bt75
tv/85
ty46
11t24,25,43, lV/89
It42
|t42
tv38
lYtlil
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Teil/Seite

Hausschlachter .....
Hausverwaltungen . . . .

Hebamme
Heimarbeiler
Heizung .

Heizungsanlagen ..,..
Herbergen
Herg€stellteWaren ..,
HlesigeWohnung.....
Hinterbliebenenpensron
Hochschule
Hochschulkliniken ....
Hochseefischerei .....
HöhereFachschule...
Höhere Handelsschule .

Hotel . . .

Hundezüchtereien....

lngenieurschule
lnsasse in AnstalUWohnheim
lnternat .

Justizvollzugsanstalten

K
Kammern
Kampagnebetriebe,.........., :...
Kantinen
Kasernen
Kaufanwärter
Keiner Religionsgemeinschatt zugehörig
Kindergärten
Kind€rhorte
Kinderkripp€n
Kindertag€sstätten. .....

[/38, 46
M43
It43
ty43, tv/89
ilt A/66
|t40, fi ü75
ll131
vn10
llt42, tvt83
|t49, tvt87
tv/98, 103
It24
It37
tv/99
tvt92
lv31
t755

J

tv/99
tv/l04
It42

It24

fit49
It52
il144
v24
ilt A,/63
tv/82
It44
It44
|144
llt44
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Teil/Seite

Kirche . .

Klöster .

Kochgelegenheit .....
Kochküche
Kochnische
Kochschrank
Kohle,Holzusw......
Koks ...
Kolleg . .

Kollegschule
Konsulat
Kontrollz6ttel
Kosmetikberate(innen)
Krankengeld
Krankenhäuser .....
Krankenschwester ...
Kriegsoplerversorgung
Küche..
Küstenfischerei.....
Kurzarbeit

Ladengemeinschaften ...
Lagerkeller
Lagerplälze
Lagerräume
Lagerschuppen
Landesbaudarlehen .....
Landeszentralbank .....
Landwirt
Landwirtschattliche Betriebe
Laube..
L€bensunterhalt
Leerstehende Gebäude mit Wohnraum
Leerstehende Wohnung . .

Lehrerbildungsanstalt, Lehrersemtnar .

Lehrlingswohnheim .....
Leibgedinge

L

ty49
It44
1Y45, lll A'165
tv45, ilt A/66
t745, lil A/66
ty45, il A/66
lil A/67
ilt A/67
tv/94
tv/94
It28
It44
It44
It44
It24
ty45
tv51, tv/86
il/45, lll A/66
It37
ty55, tv/84

ty33
It45
ty45
|145
|145
il/48, ilt A/69
tv31 , tv/90, v/1 14
tv45, tv/84
$t45
il/33
tv/85
ry46
ty46
lv/99
il/36
llt23, NtaT

12



Leibrenle...,,.
Leiharbeitnehmer
Löhne..,,,....
Lohnwerker .,,,

Mähdrusch
Makler .

Mälzereien
Mantelgesellschatten ..... .. ...
MehrereWohnungen ..........
Mehrraumölen
Mieterdarl6hen
Miete . .

Mietkauf
MietvorauszahlunS... . . . . .. .. .

Miteigentümer
Mithelf ender Familienangehöriger
MittlereBeile(Minelschule) . . . . .

Möblierte Zimmer , . . . , . . . . . .

Musikkapellen

N
Nebenb€triebe der Land- und Forstwirtschalt
Nebenkoslen (zur Miete)
Nebenleistungen (zur Miete)
Nebentätigkeit
Nebenwohnung
Neuerötfnung
Nießbrauchberechtigte , . .

NichterwerbstätrS . .....
Niederlassungsart ......
Nonne .

NutzungsänderunS ,

11t23,53, wt87
vi1 13
vil16
It46

Teil/Seite

|147
|/47, ilt N70
v47, l| N70
|/57, tVt91
It41
vt111
llt27
tv/85
v/112
|t24, tvt89, vtl14
il/46

M
It45
llt40
llt52
tv33
ilt42, tvta3
lytl6, lll A/67
llt37,|t N71
ty47, ilt A/69
ty41, lil A/il
fit37,|t N71
ilt A/63
il/47, tV/84, 90
tv/94
il/42, tV/83
v47

o
Ötlentlich6 Baudarlehen It48
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ÖflentlicheFörderung ...
Öfl entlich-rechtliche Anstalt
Orchester
Ordensangehörige ......
Ordensbrüder
Organ der staatlichen Wohnungspolitik
Organisation ohne Erwerbszweck . . . .

Pachtbetriebe
Parteien .

Patienten
Pelztierfarmen
Pension (Beherbergung) .

Pensionszahlungen .....
Personal in Anstalvwohnheim . . . .

Polizei .

Praktikant
Praktische Berulsausbildung
Privatquartier
Privatstationen von Azten in öffentlichen Kranken-

häusern .

Prokurisl
PsychiatrischeKliniken .

Pumpwerke

Räumederwohnung ........
Realschule
Rechtslorm des Unternehmens
Referendar
Regiebetriebe
R€ihenhaus
Reisegewerbe
Reisende
Beligionsgemeinschaften. . . . .

Roligionszugehörigkeit. . . . . . .

Rente . .

Teil/Seite

ty48, ilt A/68, ilt Bt78
v/1 08
|t47
|t48
|t24, lvt89, vt114
|t Bn7
tv49

tv/89
v49
v23,
v49
v30

ty49
llt49
fit49
ty55
tv3l
tv49, tv/86
tv/104
il/31, tV/90, V/114
|t25,30
rv/100
tv31

tv50, ilt A/67
tv/94
vt117
tv31, tv/90, v/1 14
v/108
il/39, il Bns
It23
ty50
|t51, tvt82
1y50, lv/81
il/51, tV/86

R
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Rentenversicherung .

ReparierteWaren...
Richter .

Rudolf-Steiner-Schule

Teil/Seit€

lll51, lv/86
v/l10
tv/90, v/l14
lv/94

S
Saisonaöeit, Saisontätigkeit
Saisonbetriebe
Sanatorien
Schädlingsbekämpfung . .

Schafschur
Schaustellerunternehmen, Zikus . . . .

Scheingesellschatten .. . ,

Schiedsmann
Schiffe .

Schötfe .

Schornsteinleger
Schulabschluß
Schüler .

Schule .

Schulentlassene
Schweinemästerei ......
Schwerpunkt der Tätigkeit
Schwesternschül€rin . . .

S€lbständige
Soldat . .

Soldat (auf Zeit)
Sonderschule
Sondervermögen
Sonstige Arbeiter
Sonstige Eigentümer
Sonstige Gebäude mit Wohnraum . . . .

Sonstige Unterstützung
Sozialhilfe
Sozialwohnung
Sporwerbände und -vereine
Sprecher von Religionsgemeinschatlen
Staatsangehörigkeit . . . . .

tvt84
It52
|t49
|t45
It45
It52
ty33
tv35
It52
il/35
ty35
tv/91
il/36, lV/83, 86
lt/52, tv/l03
|/52, tvt85
[/55
vn 19
ty30, rv/90
tv38, tv/90
|t52, tvt84
ut52, wt84
tv/95
v/108
tv/89, v/l15
|lBm
tv53, il Bt75
il/53, tV/87
tys3, rv/88
tv48, lll l/69
|t49
|t24, tvt89
|t53,lvt82
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Standortverlagerung ....
Stellung im Beru, . .

StichtagderZählung ....
Stichwortartige Beschreibung der ausgeübten Tätig-

keit....
Stiftswohnungen
Stipendium
Strafgetang€ne
Straßenhand€l
Student,Studierender ...
Studentenwohnheim ....

Tätige lnhaber
Tätige Personen

Technikerschule
TechnischeOberschule ................
Teilzeitb€schäftigte .....
Teilzeit-Erw€rbstätigkeit, Teilzeitbeschäftigte
Telelonanschluß
Telekolleg
Tierz üchter€i6n
Toilette .

Total unlervormietete Wohnung
TrägerderArbeitsstätte, .

Transportleistung
Treppenräume
Trockenräum6

U
Übeniviegender Lebensunterhalt
Umlormerstationen .....
Umlagen
Umschüler
Umwidmung
Unbezahlt mithell€nde Familienangehörige
UnlallversicherunS . .....
16

Teil/Seite

vt111
tv/88
It54

lvt102
tvs4, ilt A/70
il/53, tV/87
tv/84,88
It23
ry36,43, rV/83,86
It24

T
v/113,118
ty54, v/l12,115,
118,119
tv/99
lv/95
il/55, V/l15
tv55, tv/84
ilt A/69, V/1 12
tv/95
ty55
il A/66
tv55, ilt A/65
v/l09
v/l10
|t40, |t Bns
1U40, |t Bt75

tv/85
il/30
|t47, llt N70
il/25,30, rV/89
|t46
vn13,119
llt51, tvt87



Unterhaltsgeld nach dem Arbeitsförderungsgesetz
Unterhaltsleistungen ... .

Unterhaltsquelle
Unterkuntt, bewohnt
Untermiel€r
Unlernohmen
Unternehmen in Liquidation
Untersuchungshäftling . . .

UntervermieteteRäume. . .

Vereinigungen
Vgreinsvorstand
Verheiratete . . .

Verheiratete, die dauernd getrennt l€ben
Verkaulsstände
Verkehrsbstriebe
Verkehrsmittel
Vermietung
V€rmittelte Waren, Leistungon
Vermögen,eigenes ........
Versich€rungsagent. . . . . . . .

Versich€rungsbeamte ......
Versorgungsbetriebe . . .....
V€rlri€bene
Verwaltungen
Verwaltungsbüros .........
Verwaltungsschule. . . . . . . . .

Venveigerer
Volkshochschule
Volksschule
Volonlär
Vorarbeit6r
Vorstandsmitglieder.. . . ....

Wärmequelle

lllss, lv/88
lll52
lv/86
ry33, ilt Bt76
ty55, ilt A/65
ty55
l1156
lv/85, 88
tv56, ilt A,/68

TeiYSeite

lil A/67
|131

It49
ly35
tv/81
tv/81
ty56
ry56
lv/l03
lvt87
v/1 10
tvt87
It23
tv31, tv/90, v/l14
tv56
llt54, Ntaz
[/34
ry56
lv/99
Itza
tv/96
tv/96
ty25, 30, tv/89
tv37, tv/88
vtl14

Wahlbeamtor

17



Waisenrente
Wandergewerbe ..:..... .......
Wandermusiker
Warenautomaten
Warenverkautsstände . . .

Waschküche
Wehrdienst
Wehrdienstleistende ....
Wehrpllichtiger
Wehrübender
Weilere Enrverbstätigkeit .

Weitere Wohnung (Unterkunlt, Zimmer)
Werksstudent
Werkswohnung
Wirtschaftliche Tätigkeit .

WrrtschattlicherSchwerpunkt .......
Wirtschattsgymnasium. . .

Wirtschattsoberschule . . .

Wirtschaftsschule
Wirtschattszweig
Witwenrente
Wochenendpendler .....
Wohnberechtigungsschein
Wohnbesitzberechtigte ..
Wohngebäude
Wohngemeinschatt .....
Wohnheimbewohner....
Wohnheime
Wohnküche
Wohnschitte
Wohnung
Wohnverhältnis
Wohnungsausstanung . . .

Wohnungsbaugenossenschaften . . . .

Wohnwagen

1y51,lv/87
It23
ty35
il/30
It44
llt40, |l Bt75
ry53
llt42,43,lvt83
tv53, tv/84
ly53
tv56, tv/91
llt42, tvt82
v/113
ty35, l[,fio
vn09
ll/57, 1vt101 , vt111
tv/96
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Abgeordnete
lm Haushaltsbogen/Arbeitsstänenbogen gelten Abgeordnete ats,,Beamte,
Richter. . .".

Abwesende
Auch für Haushaltsmitglieder, dre am Zählungsstichtag (27. April 198i!) aus
berullichen oder sonstlgen Gründen abwesend sind, ist im Haushaltsbogen
eine eigene Spalte auszulüllen (2. B. auswärts wohnende EMerbstätige,
Schüler, Studenten, Wehrdienstleistende).

Agent
Selbständige Agenten (2. B. Versicherungsagenten) haben einen Arbeits-
stättenbog6n auszutüllen. Siehe auch,,Handelsvertreter, Makler".

Alimente
Für Personen, die Alimente erhalten und überwiegend davon leb€n, ist im
Haushaltsbogen bei der Frage I die Kategorie ,,sonstige Unterstützungen
(2. B. Sozialhilfe, BAföG)" zu markieren.

Altenteiler
Eigentümer, der seine Rechte an einem Gebäude mit Wohnraum - nicht
nur landwirtschattlicher Art - an einon Nachfolger (2. B. Sohn, Tochteo
abtritt, sich aber auf Lebzeit6n u. a. ein Wohnrecht vorbehält.
Zu den Altenteilern zähl6n Personen, die Loibrente, Lelbgodlnge oder
Ausgedlngo erhalt6n.

Ambu lantes Gewerbe (Reisegewerbe)
Wenn ein Haushaltsmitglied ein Gewerbe im Umherziehen (Wandergewer-
b€, Straßenhandol) ausübt, ist dafür ein Arbeitsstättenbogen in der Woh-
nung - die zugleich Sitz der Arbeitsstätte ist - auszufüllen.

Angestellte
Zu den Angestellten zählen alle nicht beamteten Gehaltsempfängor, also
alle kaufmännischen und technischen Angestelllen sowie Verwaltungsan-
gestellte, auch wenn sie in leitender Stellung (Direlitor, Proku?lst) tätig
sind. Maßgebend für di6 Zuordnung bei der Volkszählung ist der Arbeitsvor-
kag und nicht die Art dsr Versicherung, so daß z. B. Personen, die aulgrund
ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit vom Arbeiter- in das Ang€stellten-
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verhältnis übernommen wurden, als Angestellte gelten, auch wenn sie
weiterhin Beiträge zur Rentenversicherung für Arbeiter zahlen.
Abweichend hierzu sind Angestellte in der Arbeitsstättenzählung nur die
Arbsilnehmer, die der Beitragsprlichl zur Angestelltenversicherung unlerlie-
gen oder aulgrund besonderer Vorschriften von dieser befreit sind.
Hausgehlltlnnen sind in der Volkszählung nur dann als Angestellte einzu-
tragen, wenn sie in der Angeslelltenversrcherung pllichtversicherl sind.
Andernfalls zählon sie zu den sonstigen Arbeitern. ln der Arbeitsslätt€nzäh-
lung werden sie nicht erlaBt, da Haushalle nicht als Arb€itsstänen im Sinne
der Zählung gellen.
G€melnde3chwe3tern zählen wie Nonnen oder Ordensbrüder als Ang€-
stellto. Mit Ausnahme d€r Golstllchen der Evangelischen und Römisch-
katholischen Kirche (siehe ,,Beamter") zählen alle Geistlichen und Spre-
chor yon Rellglonsgomolnschallen zu den Angost€llten.

Anstalten, Wohnheime

Untor einer Anstalt oder einem Wohnheim wird eine ötfentlich6 oder privale
Einrichtung verstanden, die ein€m bestimmten sozialen, religiösen oder
wirtschattlichen Zweck dient und in der lnsassen bzw. Bewohner und
sventu€ll auch Personal wohnen.
Zu den An3talten zählen Heime tür Säuglinge, Kinder und Jugendliche,
Heime von Schulen für Nichtb€hinderte (nicht Schülerwohnheime), Erzie-
hungsh€ime, Heime und andere Einrichtungen lür Behinderte (Heime von
Schulen lilr B€hinderte, Einrichtungen zur Eingliederung Behinderter, Ein-
richlungen zur Pllege b€hinderter Minderjähriger sowie behinderter Vollläh-
riger, Wohnheime tür Behinderte), Altenpllege und -krankenhelmo,
Krankenhäuser (einschließlich Hochschulkllniksn), übrige Anstalten und
Einrichtungen (Justlzvollzugsanstalten, Kasernen, Klöstor).
Personen in Anstalten, die keinen eigenen Haushalt führ6n, brauchen nur
die Fragen im Haushaltsbogen zu beantworten. Für Personen in UnterEu-
chungshaft ist nicht in der Hattanstalt sondern im ,,heimatlichen" Haushalt
ein Haushaltsbogen anzulegen. Eins Ausnahme bilden Untersuchungshätt-
linge, die außerhalb der Haftanstalt keinen eigenen Wohnraum haben. Für
sie ist in d€r Haftanstalt ein Haushaltsbogen anzulegen.
Zu dsn Wohnhalmon gehören Wohnheime tür Mutter und Kind, Schüler-
wohnheime (ohne Heime von Schulen), Jugendwohnheime, Wohnheime
für Auszubildende, Studentenwohnh€lme, Berulstätigenwohnheime und
-lager, Altenwohnhelme, Altonholme, Durchgangswohnheime und -lager
tür Vertriebene, Flüchtlinge, Zuwanderer und Aussiedlor sowio lür Auswan-
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derer, Überseeheime, Wohnheime und -lager tür Wohnungs- und Obdach-
lose, übrige Wohnheime lür Nichtbehindert€.
Personen und Haushalte in Wohnheim€n füllen sowohl einen Wohnungs-
bogen als auch einen Haushaltsbogen aus.
Für iede Anstalt und jedes Wohnheim, in der/dom mindestens eine Person
haupt- oder nebenb€rullich env€rbstätig ist, ist außerdem ein Arbeitsstät-
tenbogen auszutüllen. Für jed€ weitere selbständige Arbeitsstäne auf dem
Anstaltsgelände (2. B. eine in Pacht betriebene Kantlne) ist ein eig€n€r
Aö€ilsstättenbog€n auszulüllen.
Anstallseigene Werkstätten, in d6nen lnsassen überwiegend zu therapeuti-
schen Zwecken erwerbstätig sind, gollen dagegen nicht als Arbeitsstättsn.

Anwesende
Personen, die zur Zeil der Zählung in einem Haushall aul Besuch sind,
sind nicht im Haushaltsbogen einzutragen, es sei denn, es handelt sich um
Haushaltsmitglieder (2. B. auswärls studierende[r] Sohn/Tochter).

Arbeiter
Als Arbeiter gelten alle Lohnemptänger, unabhängig von der Lohnzah-
lungs- und Lohnabrechnungsperiod€. Ebenlalls zu den Arb€itern rechnen
Heimaöeiter und Hausgehilllnnen.
Mafuebend ist die Vereinbarung im Arbeitsvertrag, die nichl in allen Fällen
mil der Rentenversicherungspflichtzugshörigkeit üb€reinstimmt.
Für die Arbeitsstättenzählung gilt eine abweichende Regolung. Dort gelten
Arbeiter als Arb€itnehmer, die der Versicherungsptlicht zur Arbeiterrenten-
versicherung unterliegen oder aulgrund besondersr Vorschritten von dieser
b€lreil sind. Heimaöeiler und Hausgehlltlnnsn werden in der Arbeitsstät-
tenzählung nicht erfaßt.

Arbeitnehmer
Zu den Arbeitnehmern zählen Beamte, Richter, Angestellt6, Facharbeiter,
G€sellen, sonstige Arbeiter und Auszubildende (auch Anlernllnge, Um-
schüler, Praktlkanten und Volontäre).

Arbeitslosengeld, -hllle
Das Arbeitsamt zahlt an EMerbslose, die Anspruch aul Arbeitslosengeld
haben, €ine Unterstützung lür eine gesetzlich f€stgelegte Zeit, di€ sich nach
der Länge der vorherigen Arbeitsdau6r richtet. Nach Ablauf dieser Zeit wird
Arbeitslosenhilte gezahlt.
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lm Krankheitstalle wird bei Arbeitslosen statt Arbeitslosengeld, -hilfs Kran-
kengeld gezahlt. Bestreitet ein Arbeitsloser seinen Lebensunterhalt über-
wiegend aus Krankengeld, so markiert er dennoch im Haushaltsbogen bei
Frage S,,Arbeitslosengeld, -hilte".
Der Bezug von Aöeilslosengeld, -hilte schließt nicht aus, daß nebenher
eine geringfügige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird.

Arbeitslos, arbeitsuchend
Arbeitslos, arbeitsuchend ist, wer normalerweise einer Erwerbstätigkeit
nachgeht, aber am Zählungsstichtag nicht hauptberutlich erwerbstätig ist
und eine Arbeitsstelle sucht, unabhängig davon, ob er zu diesem Zeitpunkt
beim Arbeitsamt als Arbeitsloser registriert ist. Als arbeitslos, arbeit-
suchend, golten ferner Schulontlassene, die eine Arbeitsstelle, Ausbil-
dungsstelle suchen, und Selbständige, die ihr Gewerbe aulgegeben haben
und ebenfalls eine Arbeitsstelle suchen.
Arbeitslose/Arbeitsuchende, die noch etwas dazu verdienen, haben im
Haushaltsbogen bei Frage 7 zusätzlich zu ,,arbeitslos, arbeitsuchend" noch
,,erwerbstätig bis 36 Std. in der Woche (Teilzeit)" zu markieren.

Arbeitsstätten
Als Aöeitsstätte gilt jede örtliche Einheit (ein Grundstück oder eine abge-
grsnzte Räumlichkeit), in der eine oder mehrere Personen unter oinheitli-
cher Leitung regelmäßig, wenn auch nur zeitweise, haupt- oder nebenbe-
ruflich erwerbstätig sind.
Oabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine enrverbs- oder nichlerwerbs-
wirtschaftliche Einheit (2.8. Behörde) handelt, d.h., ob die produzierten
Güter oder Leistungen entgeltlich oder unentgeltlich abgegeben werden. Zu
den Arbeitsstätten zählen auch land- und toratwirtschaftliche Betrl€bo,
solern sie steuerlich als Gewerbebetriebe gelten.
Betreiben aut einem Grundstück mehrere Unternehmen/Behörden ihre
Arbeitsstätten, so ist für jede ein Fragebogen auszufüllen. Das strenge
Konzept von der Abgrenzung einer Arbeitsstätte wird immer dann verlas-
sen, wenn sich eine Arbeilsstätte über mehrere aneinanderliegende Grund-
stücke erstreckt oder eine Arbeitsstätte lediglich durch eine durch das
Bekiebsgrundstück lührende nicht öftentliche Straße oder Gleisanlage
gelrennt ist.

Ausgeübte Tätigkeit
Hier ist nicht etwa der Ausbildungsabschluß oder der Rang bzw. die
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Dienstb€zeichnung, sondern möglichst genau die Bezeichnung des gegen-
wärlig ausgeübten Berurs anzugeben. Zum Beispiel:

Bauschlosser - nicht nur Schlosser
Kaltpresser - nicht nur Presser
Lüftungsinstallateur - nicht nur lnstallateur
Staplerfahrer - nicht nur Fahrer
Bilanzbuchhalter oder
Maschinenbuchhalter - nicht nur Buchhalter
Verfahrensingenieur - nicht nur lngenieur
Personalsachbearbeiter - nichtnurAngestellter
Sparkassenleiter - nicht Diplom-Kaufmann
Steuerberater - nichl Diptom-Volkswirt
Postschatlner - nicht nur Beamter
Zuglührer - nicht nur Bundesbahn-Beamter
Systemprogrammierer - nicht Gruppenleiter
OP-Schwester - nicht nur Krankenschwester

Für die Arboitsstänenzählung siehe unter ,,Wirtschafiliche Tätlgkelt,, in
Teil V.

Auskunftspersonen
Auskunttspllichtig sind
- bei der Volks- und Berufszählung:

alle volljährigen oder einen eigenen Haushalt lührenden minderjährigen
Personen, auch für minderjährige oder behinderte Haushaltsmitgliedor;
lür Personen in Gemeinschatlsunterküntten, Anstalten u.ä. Einrichtun-
gen auch die Leiter dieser Einrichtungen, soweit Umstände, die in der
Person des Auskunttsptlichtigen liegen, dies erlorderlich machen;

- bei den gebäudestatistischen Fragen:
die Gebäudeeigenlümer oder an deren Stelle die sonstigen rechtlich
verfügungsberechtigten Personen (Nießbrauchberechtigte, lnhaber ei-
nes Anspruchs auf Übereignung oder auf Einräumung oder Übertragung
eines Erbbaurechts) sowie deren Vertreter oder die Gebäudeverwalter;

- bei den wohnungsstatistischen Fragen:
die Wohnungsinhaber oder deren Vertreter sowie die oben benannten
Auskunftspflichtigen;

- bei der Arbeitsstättenzählung:
die lnhaber oder Leiter der Arbeitsstänen und Unternehmen oder deren
Vertreter.
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Auskunftsverweigerung, Venrelgerer
Weigerl sich ein Auskunttspflichtiger, die Fragebogen auszulüllen, so erläu-
tern Sie ihm bine den Zweck der Erhebung und weisen Sie aul seine
Auskunttspllicht nach § 5 des Volkszählungsgesetzes hin. Sagen Si€ ihm
außerdem, daß alle mit der Auswertung der Angaben befaßten Stellen und
Personen zur Geheimhaltung verpllichtet sind. Weigerl sich der Belragte
auch dann noch, so notieren Sie bitte seinen Namen, Vornamen, bzw. die
Anschritt der Arbeitsstätte sowi€ das Datum, und informieren Sie solort lhre
Zählungsdienststelle.

Ausländer
Ausländer sind alle Personen ohne deutsch€ Staatsangehörigkeit einschl.
der Staatenlosen und der Personen mit ,,ungeklärter" Staatsang€hÖrigkeit,
di€ sich im Bundesgebiet au{halten. Die in der Buhdesrepublik anwesendon
nichtdeutschen Flüchtlinge, die den Status eines heimatlosen Ausländors
oder ausländischen Flüchtlings bssitzen, zählen zu den Ausländern.
Personen, die sowohl die deutsche als auch eine fremde Staatsang€hÖrig'
keit haben, gelten als deutsche StaatsangehÖri9e.
Ausländer (auch Asylb€worber) sind wie die deulsche Bevölkerung aus-
kunftspflichtig. Ausnahmeregelungen gelten für die AngehÖrigen ausländl'
scher Stroltkräfte und für die AngehÖrigen der ausländischen diplomali-
schsn und berulskonsularischen Vertretungen (Ausländlscho Mlsslonon)
Zur Erl€ichterung des Zählgeschäfts bei Ausländern stehen Ubersetzungs-
hilfen in türkrscher, serbo-kroatischer, ilalienischer, griechischer, spani-
scher, porlugiesischer, englischer und lranzÖsischer Sprache zur V€rlü-
gung.

Ausländische Missionen
(Botschaften, Gesandtschafton, Kon3ulato u. dgl.)

Di€ in der Bundesrepublik Deutschland tätigen diplomatischen und berufs-
konsularischen Vertretungen und ihr€ entsandten Mitglieder sind entspre-
chend den internationalen Regelungen bei einer Volkszählung nicht aus-
kunttspflichtig. Es besteht jedoch lnteresse, auch für diesen Bereich Anga-
b€n zu erhalten. Diese Angaben können nur aul freiwilliger Basis erhoben
werden. Erlaßt werd€n müssen iedoch:
- deutsche Staatsangehörige, die in den Gebäuden d€r diplomatisch€n

oder berulskonsularischen Vertretungen oder in den Wohnungen ihrer
Mitglieder wohnen;

- nichtdeutsche Staatsangehörige, die in den Gebäuden der ausländischen
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Missionen wohnen, aber nicht im Besitz von Ausweis€n des Auswärtigen
Amtes oder der Staals-(bzw. Senats-)Kanzleien der Länd€r sind.

Es ist zu unterscheid€n zwischen der Erhebung in €xterritorialen Gebieten
und der Erhebung außerhalb oxterritorialer G€biete.
Wie innerhalb exterritorialer Gebiete zu verfahren ist, sagt lhnen lhre
Zählungsdienststelle.
Die außerhalb exterritorialer Gebi€te lebenden Angehörigen diplomatisch€r
und berulskonsularischer V€rtretungen wohnen vonrviegend in privatrecht-
lich gemieteten Wohnungen und Gebäuden. Die Angaben zu diesen Woh-
nungen und Gebäuden sind zu erheben; die Angaben zu den Personen
(Haushaltsbog€n) können nur bei lreiwilliger Mitarb€it der Betroffenen
gewonnsn werden. Wie im einzelnen zu vertahren ist, sagl lhn€n ebenlalls
lhre Zählungsdienststelle.

Ausländische Streitkräfte
Die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Streit-
kräfte und deren Ang€hörigen sind gemäß Art.6 Zusatzabkommen zum
NateTruppenstatut bei einer Volkszählung nichl auskunttspllichtig. Es be-
st€ht,edoch lnleresse, auch tür diesen B€r6ich Angaben zu erhallen. Diss€
Angaben können nur auf keiwilligor Basis erhoben werd€n.
Ertaßt werden müssen iedoch:
- deutsch€ Staatsangehörige und
- nichldeulsche Staatsangehörige, die in den Gebäuden ausländischer

Streitkrätle wohnen, aber nicht Angehörige ausländischer Streitkrätte
sind und

- alle privaten Arbeitsstänen aul dem Spengelände, di6 nicht von den
ausländischen Streitkräflen betrieben wsrden (2. B. Kantinen, Friseure
u. dgl.), Die Zlvllbedlensteten in Arbeitsstätten der ausländischen Streit-
krätle selbst word€n durch das Statistische Landesamt zentral erlaßt.

Es ist zu unt€rscheid€n zwischen der Erhebung in den den ausländischen
Streitkräften von der Bundesrepublik Deutschland überlassenen Liegen-
schaften und der Erhebung außerhalb dieser Liegenschatten.
Wie innerhalb dieser Li€genschatten zu vertahren isl, sagt lhnen lhre
Zählungsdienststell€.
Die außerhalb dies€r Liegenschaften lebenden Angehörigen ausländischer
Streitkräfte wohnen vorwiegend in privatrechtlich gemieteten Wohnungen
und Gebäuden. Die Angaben zu diesen Wohnungen und Gebäuden sind zu
erheben; die Angaben zu den Personen (Haushaltsbogon) können nur aut
treiwilliger Milarbeit der B€troflenen gewonnen werden. Wi€ im €inzelnen
zu verfahren ist, sagt lhnen ebenlalls lhre Zählungsdienststelle.
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Ausländische Unternehmen
Die im Bundesgebiet liegenden Arbeitsstätten von Unternehmen mit Sitz im
Ausland müssen einen Arbeitsstättenbogen auslüllen und werden in der
Arbeitsstättenzählung wie Unternehmen (in sonstiger privater Rechtslorm)
behandelt.

Auszubildende
Hierzu zählen gewerblich, kaufmännisch, handwerklich, landwirlschaftlich
und technisch Auszubildende in allen Ausbildungsbereichsn und im ötfentli-
chen Dienst, einschl. Anlernllnge, Umschüler, Volontäre und Prakllkan'
ten, jedoch nicht Beamte im Vorbereitungsdienst.
Handwerklich und landwirtschattlich Auszubildende zählen zu den gewerb-
lich Auszubildenden. Auszubildende in sozialen und Verwaltungsberulen
(2. B. Schwestemschülerinnen) markieren im Haushaltsbogen bei Frage
9,,Auszubildender. ., kaufmännisch/technisch".

Automatische Anlagen (ohne Bedienungspersonal)
Anlagen ohne ständiges Bedienungspersonal, z. B. Pumpwerke, Umfor-
merstationen, Warenautomaton, die nur gelegentlicher Wartung bsdür-
fen, sind nicht als Arbeitsstätten zu zählen.

Bad, Dusche
Hierunter sind nur die funktionstähigen Badeeinrichtungen zu verslehen.
Zur Badeeinrichtung gehört, daß mindestens eine Badewanne (notfalls
auch Sitzbadewanne) oder eine Dusche mit Bod€nwanne vorhanden ist
und in dem Raum selbst eine Abflußmöglichkeit für das Wasser b€steht.
Zu den Wohnungen mit Bad, Dusche zählen auch die mit einem gemeinsa-
men Bad oder Dusche im Gebäude bzw. in d6r Unterkunft, also Bad€mög-
lichkeiten, die den Haushalten mehrerer Wohnungen gemeinsam zur Verfü-
gung stehen.

Baujahr
Als Baujahr eines Gebäudes gilt das Jahr der Bezugsfertigstellung. Bei
Gebäuden, die durch Schäden teilweise unbenutzbar geworden waren und
wiederhergestellt wurden, sowie bei Erweiterungsbauten gilt das Jahr der
ursprünglichen Enichtung. Bei total zerslörten und wiederaurgebauten so-
wie bei total renovierten Gebäuden ist das Jahr des Wiederaufbaus als
Baujahr anzugeben.
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Baustellen
Baustell€n - auch ArbeltBgomelnschaften im Baugewerbe (Argen) - gelten
nicht als Arbeitsstänon. Die aul Baustellen tätigen Personen werden im
Arbeitsstättenbogen der zuständig€n Haupt- oder Zweignied€rlassung des
Bauunternehmens erlaßt.
lm Haushaltsbogen ist bei Frage 1 7di€AnschriftderBaustelle anzugeben, bei
ständig wechselnder Baustelle die Anschrift der Wohnung.

Beamte
Beamte stehen in einem öt entlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis, in
das sie durch eine Anstellungs-(Ernennungs-)urkunde boruten sind, und
tühr€n eine Amtsbezeichnung des Verwaltungs- oder technisch€n Dienstes.
Sie sind bei Dienststellen des Bundes, der Länder und der Gemeinden, der
Bundesbahn und -post sowie sonstigen juristischen Personen des ötlentli-
chen Rechls tätig. Als Beamte gelten auch Boamtsnanwärt6r, Referendare,
Berulssoldaten, Soldaten auf Zeit, Angehörige der Polizel, des Bunde3-
grenzschutzes sowie Golstllche der Evangelischen und Römisch-katholi-
schen Kirche. Gelstllche anderer Religionsgemeinschaften dagegen gelten
als Angestellte. Viele Banken und Versicherungen bezeichnen ihreAngestell-
ten ott als Sekretäre oder lnspektoren oder auch als Bank- oder Vorslche-
rungsbeamte. Es handelt sich aber nur dann um Beamte, weiln der
Aöeitgeber eine ,,iuristische Person des ötlentlichen Rechts" ist (2.8.
Deutsche Bundesbank, Landoszentralbank) und ein ötfentlich-rechtliches
Dienstverhältnis vorliegt.
Wahlbsamte gelten während ihrer Amtszeit als Beamte.

Beherbergungsbetriebe
Beherbergungsbetriebe sind Einrichtungen, in denen Personen zumvorüber-
gehenden Aufenthalt gegen Entgelt Unterkuntt gewährt wird. Hierzu zählen
Hotels, Gasthöte, Pen3lonen, Horbergen u.ä. Sie gelton nicht als An-
stalten.
Für jeden Beherbergungsbetrieb ist ein Arb€itsstättenbogen auszulüllen.
Ausnahme: Prlvatquartlere werd€n in der Arbeitsstättenzählung nicht sr-
laßt.
ln großen Hotels belinden sich oft an andere Unternehmen/Personen
verpachtete Verkauf sstände. Oiese müssen einen eigenen Arbeitsstänenbo-
gen ausrüllen.
Die in Beherbergungsbetrieben wohnenden lnhab6r und das dortwohnende
Personal bilden ie nach Unterbringung 6inen gemeinsamen oder mehrere
Haushalte (99f. auch als Untermiete0.
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Von den anwesenden Gästen füllen nur die Dauergäste und diejenigen
ohne weitere Wohnung einen Wohnungs- und Haushaltsbogen aus.

Behörden, Dienststellen
Behörden werden in der Regel durch Sondezähler edaßt. Der Zähler erhält
dann in dieser Dienststelle einen Kontrollzettel. Jede selbständige und
unselbständige Dienststelle oder Einrichtung einer BehÖrde auf einem
abgegrenzten Grundstück gilt als Arbeitsstätte. Befinden sich in einem
Gebäude mehrere Dienststellen von verschiedenen VeMaltungsträgern
(Bund, Länder, Gemeinden), so gilt Jede Dienststelle als Arbeitsstäne.
Sind mehrere Dienststellen des gleichen Verwaltungsträgers in einem
Gebäude untergebracht, gelten sie nur dann als verschiedene Arbeitsstät-
ten, wenn sie organisatorisch abgegrenzt sind und ihnen ein örllich und
sachlich bestimmtes Aufgabengebiet zugewiesen ist.

Bereitschaftspolizei
Dienststellen der Bereitschaftspolizei werdon in der Regel durch Sonder'
zähler ertaßt. Das gilt auch lür weitere Arbeitsstätten, die aul dem Gelände
der Bereitschatlspolizei angetrot en werden.
Der Zähler erhält vom Leiter der ieweiligen Arbeitsstätte einen Kontrollzet'
tel, dessen Kenn-Nummer er in seine Zählerliste einträgt.

Bergbau
lm Bergbau gilt als Arbeitsstäne jed€ lördernde Schachtanlage einschl.
aller mit ihr unter und über Tage verbundenen Einrichtungen. R€icht die
Anlage über mehrere Gemeinden, so ist dor Arbeitsstätlenbogen vom
z,ähle( am Haupteingang der lördernden Schachtanlage abzugeben.

Beruflich genutzte Wohnung, Berufsmietwohnung
Eine beruflich genutzte Wohnung liegt vor, wenn ein freiberuflich Tätiger
(2.8. Arzl, Rechtsanwalt, Steuerberater) oder ein Kleingewerbetreibender
(2. B. SchneideQ einen Teil der Wohnung zur Ausübung seines Berufs
nutzt.
Neben dem Wohnungs- und Haushaltsbogen ist ein Arbeitsstättenbogen
anzulegen.

Betriebliche Altersversorgung, -pension, -rente
Die betriebliche Altersversorgung, -pension, -rente ist in der Regel eine
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zusätzliche Versorgung, die an aus dem Erwerbsleben ausgeschiedene
ehemalige Betriebsangehörige aus Ruhegeldverpflichtungen, Pensions-
kassen oder Unterslützungskassen privaler Unternehmen gezahlt wird.
Wird daraus der überuvi€gende Lebensunterhalt bestritten, so ist bei Fra-
ge I im Haushaltsbogen ,,eigene Rente, Pension" zu markieren.

Betriebs-, Büro- oder Ladengemeinschaften,
Einkaufszentren
Bestehen Betriebs-, Büro-, Ladengemeinschaften oder Einkaufszenlren
aus verschiedenen Unternehmen, so müssen auch verschiedene Arbeits-
stänenbogen ausgef üllt werden.
Personen, die in mehreren Arbeitsstätten mit einem Teil ihrer Arbeitszeit
tätig sind, sind in jeder Arbeitsstäne als Teilzeitbeschäftigte zu zählen. lhre
Löhne und Gehälter sind schätzungswerse aulzuteilen.
Werden Bürogemeinschaflen als Gesellschatten des bürgerlichen Rechts
(2. B. Gemolnschaftspraxen) gerührt, so ist nur ein Arbeitsstänenbogen
auszufüllen.

Bewohnte Unterkunft
Unterküntte sind b€helfsmäßige Bauten zur vorübergehenden Nutzung.
Hierzu zählen z. B. Behelfsheime, Batacken, Gartenlaubon, Schreber-
gartenhütten, Weinberghütlen, Wohnschitle und Beuzüge. Für sie werden
nur dann Gebäudeangaben erhoben, wenn sie bewohnt sind.
Ein Wohnwagen oder eine Laube wird nur dann als bewohnte Unterkunft
erfaßt, wenn seine/ihre Bewohner keine andere Wohnung haben. ln diesem
Fall muß auch ein Wohnungs- und Haushaltsbogen angelegt werden.

Binnenfischerei
Betriebe der Binnenfischerei füllen einen Arbeitsstättenbogen aus, falls sie
steuerlich als Gewerbebetrieb gelten. Der Zähler übergibt den Arbeitsstät-
tenbogen am Sitz des Büros.

Briefkastenfirmen, Mantel- und Scheingesellschaften
Gesellschaften des Handelsrechts, die nur rechtlich durch eine Eintragung
in das Handelsregister bestehen, die kein eigenes Personal haben, also
keinerlei gewerbliche, kauf männische oder verwaltende Tätigkeit ausüben,
werden von der Arbeitsstänenzählung nicht erfaßt.
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Büros, Verwaltungen
Für Büros und VeMaltungen sind Arbeitsstättenbogen auszulüllen, wenn
darin regelmäßig mindestens eine Person haupt- oder neb€nberuflich er
werbstätig ist,

Bundesbahn, Bundespost
Betriebe und Dienststellen der Bundesbahn und der Bundespost werden
gesondert erlaßt. Der Zähler erhält vom Leiter der Belriebe und Dienststel-
len einen Kontrollzottel, dessen Kenn-Nummer er in seine Zählerliste
einträgt. Sonstige Arbeitsstätten (Gaststätten, Zeilungskioske u. ä.) aul dem
Bahnhofsgelände oder in Großpostämtern sind dagegen vom Zähler mit
Arbeitsstänenbogen zu erf assen.

Bundesgrenzschutz
- Gilt nicht lür Berlin -
Die Zivilbedienstoton bund€sgrenzschutzeig€ner Arbeilsstätten werden
zentral erfaßt,
Für Haushalte und Wohnungen von Grenzschutzbediensteten und von
Zivilisten sowie privaten Arbeitsstänen (2. B. Friseur, Kantin€) aul Anlagen
des Bundesgrenzschutzes sind Wohnungs' und Haushaltsbogen bzw. Ar-
beitsstättenbogen vom zuständigen Zähl€r der Gemeinde anzulegen.
Gemeinschaflsunterküntle werden wie Anstalten ertaßt (keine Gobäudean-
gaben), die darin untergebrachten Person€n füllen nur einen Haushaltsbo-
gen aus.
Dienslstellen des Bundesgrenzschutzes, die sich außerhalb geschlossener
Anlagen befind€n, erhalten von ihrer Grenzschutz-Verwaltungsstelle einen
Kontrollzettel, den sie dem zuständigon Zähler statt eines Arbeitsstänen-
bogens aushändigen. Die Kenn-Nummer des Kontrollzenels trägt d€r Zäh-
ler in seine Zählerliste ein.

Bundeswehr
- Gilt nicht lür Berlin -
Dienststellen der Bundeswehr, die außerhalb des Kasernenb€reichs liegen,
erhalten von ihrer Standortverwaltung einen Kontrollzonel, den sie dem
Zähler statt eines Arbeitsstättenbogens aushändigen. Die Kenn-Nummer
des Kontrollzettels trägt dsr Zähler in seine Zählerliste ein.
Dre privaten Arbeitsstätten in geschlossanen Anlagen der Bundeswehr
(2. B. Friseure, verpachtete Kantinen usw.) werden durch die Slandorwer-
waltungen selbst erfaßt.
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Dienstleistu ngsbetriebe
Oienstleistungsbetriebe sind Betriebe des Gaststänen- und Beherber-
gungsgewerbes, des Reinigungs- und Verlagsgewerbes, des Gesundheils-
wesens und der Rechtsberatung usw. Sie gellen auch dann als Arbeitsstät-
len, wenn keine leste Arbeitsstätte vorliegt (2. B. Schornstelnfeger, Wan-
dermusiker).

Dienstwohnung, Werkswohnung
Dienst-, Werkswohnungen sind Wohnungen, die vom Arbeitgebor den
Arbeitnehmern zum Wohnen überlassen werden. Nicht dazu gehören Woh-
nungen für Bedienst6te der öffentlichen Hand.

Durchgangslager
Durchgangslager werden mit Zählerlisten tür Anstalten und Wohnheim€
erfaßt. Soweit Personal beschäftigt wird, ist auch oin Arbeitsstättenbogen
auszufüllen.

Ehrenamtllche Tätigkeiten
Ehrenamtliche Tätigkeiten (2. B. als Vereinsvorstand, Beirat, Schleds-
mann, Schöfle) gelten nicht als EMerbstätigkeit. Arbeitsstänen, in denen
ausschließlich eh16namllich gearbeitet wird, haben keinen Arbeitsstätten-
bogen auszulüllen.

Einmannbetriebe
Auch Betriebe, in denen nur der lnhaber allein tätig ist, hab€n einen
Arbeitsstättenbogen auszufüllen (2. B. allein arbeitender Schuhmacher),

Einzelöfen
Einzelöten (2. B. Kohl6-, Nachtspeicheröfen) beheizen jeweils nur den
Raum, in dem sie stehen. ln der Regel sind sie fest installiert.

Einzige Nlederlassung
ln den meisten Fällen sind Arbeilsstänen und Unternehmen identisch, d. h.
das Unternehmen (die Praxis oder das Büro) besteht nur aus dios€r
einzlgon Arbolt3stätts. Eine weilere Niederlassung gibt es nicht.
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Erbbauberechtigter
Erbbauberechtigter ist derienige, dem durch vertragliche Vereinbarung mit
dem Grundstückseigentümer ein Erbbaurecht im Grundbuch eingetragen
wurde.

Erbengemeinschaft
Eine Erbengemeinschatt liegt vor, wenn mehrere natürliche Personen ein
Gebäude gemeinsam geerbt haben.

Erholungs- und Ferienheime
Erholungs- und Fenenheime sind Arbeitsstätten. Für die hier haupt- oder
nebenberuflich Erwerbstätigen werden Arbeitsstättenbogen ausgefüllt, un'
abhängig davon, ob sie als Beherbergungsstätten von Unternehmen oder
als Einrichtungen von Organisationen ohne Erwerbszweck getührt werden

Erwerbstätige
Alle Personen, auch Schüler und Studierende, die am Stichtag der
Zählung in einem Arbeits-, Oienstuerhältnis stehen, selbständig ein Gewer-
be betreiben, einen treien Beruf ausüben oder als mithelfende Familienan'
gehörige tätig sind, werden dann als Erwerbstätige bezeichnet, wenn sie
die entsprechende Tätigkeit regelmäßig ausüben. Eine Tätigkeit gilt auch
dann als regelmäßig, wenn sie einmal in der Woche ausgeübt wird oder
wenn im Monat nur wenige Stunden geloistet werden.
Ehrenamtliche Tätigkeiten (2. B. als Vereinsvorstand, Beirat, Schiedsmann,
Schöfie) gelten nicht als Eniverbstätigkeit.

Etagenheizung
Bei einer Etagenheizung werden die Räume einer Wohnung von einer nur
für diese Wohnung bestimmten Heizquelle aus beheizt.

Fabriken
Die Betriebsleitung hat einen Arbeitsstättenbogen auszufüllen.
Falls auf dem Werksgelände ein Lehrlingswohnheim, eine Arbeiterwohn-
baracke u. dgl. liegt, ist dafür eine Zählerliste für Anstalten und Wohnheime
anzulegen.
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Facharbeiter, Gesellen, Vorarbeiter
Facharbeiter, Gesellen, Vorarbeiter sind Arbeitnehmer, die wegen ihrer
Fachkenntnisse und Fähigkeiten mit Arbeiten beschättigt werden, die als
besonders schwierig oder verantwortungsvoll gelten. Die Befähigung kann
durch eine abgeschlossene praktische Berufsausbildung, einen gleichwerti-
gen Berulsfachschulabschluß oder durch langjährige Beschäftigung mit
gleichwertigen Arbeiten bei entsprechender Entlohnung erworben worden
sein.
Für die Volks-, Berulszählung ist maßgebend die Vereinbarung im Arbeits-
vertrag, die nicht in allen Fällen mit der Renlenversicherungsptlichtzugehö-
rigkeit übereinstimmt.
Abweichend hiervon wird in dor Arbeitsstättenzählung allein auf die Bei-
tragsptlicht zur Arbeiterrentenversicherung abgestellt.

Fernheizung, Blockheizung
Bei Fern- und Blockheizung werden die Wohnungen mehrerer Gebäude
von einer zentralen Heizquelle aus beheia.
Bei Fernheizung ist im Wohnungsbogen.bei Frage 6b) immer ,,Fe.nwär-
me" zu markieren.

Fernwärme
Fernwärme (auch lndustrie-Abwärme) ist eine Heizenergie, die von einem
außerhalb des eigenen Grundstücks liegenden Betriebs-, Block- oder Fern-
heizwerk geliefert wird.

Finanzielle Vorleistung des Mieters
Bei den finanziellon Vorleistungen, die vom Mieter einer Wohnung selbst
oder von einem anderen zu seinen Gunsten an den Vermieter (Bauherr)
gezahlt wurden, kann es sich um einen sog. abwohnbaron Baukostenzu-
schuß in der Form einer Mietvorauszahlung bzw. eines Mieterdarlehens
handeln. Eine Mietvorauszahlung liegt vor, wenn der Mieter mit dem
Bauherrn vereinbart hat, daß durch den Baukostenzuschuß die Miete für
eine bestimmte Zeit ermäßigt oder erlassen wird. Das Mieterdarlehen ist
ein Darlehon des Mieters an den Vermieter, das durch Erlaß bzw. Ermäßi-
gung der Miete oder durch Rückzahlung getilgt werden kann.

Fischerei
Betriebe der Hochsee- und Küstenfischerei müssen einen Arbeitsstänen-
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bogen austüllen, Betriebe der Binnenlischorei dagegen nur, wenn sie
steuerlich als Gewerbebetrieb gelten. Die Arbeitsstättenbogen werden am
Srtz des Büros ausgehändigt.

Fläche der Wohnung
Die Gesamttläche der Wohnung setzt sich zusammen aus der Fläche
- aller Wohn- und Schlafräume, auch außerhalb des Wohnungsabschlus-

ses (2. B. Mansarden),
- der Küche,
- des Badezimmers. der Toilette(n), Besen-, Speise- und Abstellkammer,

Veranda, des Flurs, Balkons,
- der gewerblich genutzten Wohnräume,
Unter einer Schräge liegende Flächen sind nur halb zu rechnen, Balkone
nur zu einem Viertel.
Keller- und Bodenräume (Speicher), soweit sie nicht zu Wohnzweckon
ausgebaut worden sind, bleiben unberücksichtigl.
Mieter können die Fläche der Wohnung im allgemeinen dem Miewertrag
entnehmen.

Freiberuf lich Tätige, Selbständige
Hierzu gehören alle Personen, die nicht in einem arbeitsrechtlichen Verhält-
nis zu einem Arbeitgeber stehen, z. B. Arzte und Rechtsanwälte mit eigener
Praxis, Architekten, lngenieu16, Künstler, Schriftsteller, Privatlehrer, Fahr-
lehrer. Hebammen, Gewerbetrelbende, sofern sie als lnhaber, Mitinhaber
oder Pächter selbständig tätig sind, auch wenn sie keine Arbeitnehmer
beschättigen.
ln Frage 9 des Haushaltsbogens gelten diese Personen als Selbständige.
Sie haben auch dann einen Arbeitsstättenbogen auszulüllen, wenn die
Arbeitsstätte in der Wohnung liegt oder eine Arbeitsstätte als ständige
räumliche oder technische Einrichtung nicht vorliegt (2. B. ambulante Ge-
werbetreibende, Hausiorer, Hausschlachter, Schausteller).
Als Selbständige gelten auch Hausgewerbetrelbende und Zwischenmel-
ster. Heimarbeiter werden in der Arbeitsstättenzählung nicht ertaßt.

Freizeitwohnung, Ferienwohnung, Ferienhaus
Erne Wohnung, die von Personen in der Freizeit bewohnt wird (2. B. am
Wochenende, während des Urlaubs, der Feri6n usw.), wird als Freizeitwoh-
nung bezeichnet. Sie kann vom Eigentümer selbst bewohnt oder an Dritte
vermietel oder kostenlos überlassen sein. Die Vermietung kann sowohl
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über den Eigentümer als auch über einen Hotelbetrieb oder eine sonstige
Organisation erlolgen; mit der Vermietung darf allerdings kein Hotelservico
zwingend verbunden sein.
Gartenlaub€n, Schrebergartenhünen, Geräteschuppen, Weinberghütten
usw. gelten nicht als F16izeitwohnungen,
Die private Vermietung von Ferienwohnungen/Ferienhäusern wird in der
Arbeitsstänenzählung nicht erlaßt.

Gärtnereien
Gärtnereibetriebe lüllen einen Arbeitsstättenbogen nur dann aus, wenn sie
b6i der Besteuerung als Gewerbebetriebe gelten (2. B. Landschattsgärtne-
reien, die sich mil der Anlage und Pllege von Gärten, Parks u.dgl. betas-
sen; Friedhofsgärtnereien, die Gräber bepllanzen und pllegen; Dekora-
tionsgärtnereien, Blumen- und Kranzbindereien, Handelsgärtne16ien).

Gaststätten
Für Gaststätten ist ein Arbeilsstättenbogen auszutüllen, solern sie von
s6lbständigen Bewirtschattern gelührt werden, auch wenn sie nicht täglich
in Betrieb sind (2. B. in Vereinshäusern).

Gebäudeart
Berücksichtigt werden nur Gebäud€ mit Wohnraum. Gebäude sind lür
längere Dauer 6rrichtete Bauwerke und enthalten Wohn-, Aurenthaltsräu-
me und/oder Räume tür Arbeitsstänen und andere Nutzungen. Als ein
(einzelnes) Gebäude grlt jedes lreistehende Gebäude oder bei zusammen-
hängender Bebauung - z. B. Doppel-, Gruppen- und Relhenhäuser -
jedes Gebäude, das durch eine vom Dach bis zum Keller reichende
Brandmauer von anderen Gebäuden getrennt ist.
Bei einem Gebäude mit Wohnraum handolt es sich entweder um ein
,,Wohngebäude" oder um ein ,,sonstlgos Gebäude mlt Wohnraum".
Die Zuordnung hängl von den Anteilen des Gebäudes lür Wohnzwecke und
tür Nichtwohnzwecke (für gewerblich€, soziale, kulturelle Zwecke, Verwal-
tungszwecke usw.) an der Gesamtnut läche ab. Die Gebäudetlächen, die
zu Wohnzwecken und zu Nichtwohnzwscken genutzt werden, bilden die
Gesamtnutzf läche des Gebäudes
Die Fläche aller Wohnungen (siehe bei Fläche der Wohnung) d€s Gebäu-
des bilden den für Wohnzwecke genutzten Teil eines Gebäudes. Falls die
Gesamtnutzrläche des Gebäudes erst lestgestellt werden muß, kann der tür
Nichtwohnzwecke genutzte Teil der Gesamtnutzlläche aus der Restfläche
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erminelt werden, Dabei ist zu beachten, daß folgende Flächen des Gebäu-
des nicht zur Gesamtnutzfläche zählen: Flächen der Treppenräume,
Hausflure, Fahrstühle, Rolltreppen, Waschküchen, Trockenräume, be-
grenzende Bauteile, Pfeiler, Schächte, Heizungs- und Klimaanlagen, der
Anlagen zur Stromerzeugung.

Geschäftlich genutzte Wohnung, Geschäfts-
mietwohnung
Eine Geschäftsmietwohnung liegt vor, wenn eine Mietwohnung mit einem
Laden verbunden ist bzw. wenn ein oder mehrere Zimmer als Verkaufsräu-
me benutzt werden.
Neben dem Wohnungs- und Haushaltsbogen ist ein Arb€itsstättenbogen
anzulegen.

Geschäftszweig, Branche
Bei Frage 15 im Haushaltsbogen kommt es auf eine möglichst genaue
Angabe des Geschäftszweiges (Wirtschaftszweiges, Branche, Behörde)
an, zu dem der Betrieb gehört.
Die Zuordnung richtet sich nach dem wlrtschaftlichon Schwerpunkt der
örtlichen Einheit. Umraßt der Betrieb mehrere Abteilung6n mit unterschi6dli-
chem Produktionsprogramm (2. B. Gießerei und Straßenfahrzeugbau) oder
ist er in anderer Beziehung gegliedert (2. B. Autohandel und -reparatur), so
ist der überwiegende Geschäftszweig (wirtschaftlicher Schwerpunkt) einzu-
tragen.
Für die Arbeitsstättenzählung siehe unter ,,Wirtschattllche Tätigkeit" in
Teil V.

Gewerblich genutzte Räume einer Wohnung
Das sind Räume in einer Wohnung, die am Stichtag der Zählung gewerblich
genutzt werden.
Wird die gesamte Wohnung gewerblich genutzt, so ist nur ein Arbeitsstät-
tenbogen auszufüllen. Wird die Wohnung zum Wohnen und gewerblich
genutzt, ist sowohl ein Wohnungs- und Haushaltsbogen als auch ein
Arbeitsstättenbogen auszufüllen.

Handelsvertreter, Makler
Handelsvertreter können sowohl Selbständige als auch Angestellte sein.
Selbständige Handelsverlreter, Makler müssen einen Arbeitsstättenbogen
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auslüllen. Der Zähler übergibt diosen zusammen mit den übrigen Erhe-
bungsbogen in der Wohnung, solern der Handelsvertreler, Makler sein Büro
nicht an einem anderen Ort hat.
Handelsvertreter (Reisende), die Arbeitnehmer ein€s Unternehmens sind,
erhalten keinen eigenen Arbeitsslättenbogen, da sie auf dom Arbeitsstätten-
bogen ihres Arbeitgebers angogeben werden müssen.

Haupüachrichtung
Der fachliche Schwerpunkt, auf den der Abschluß an einer Berutsfach-,
Fach-, Fachhoch- oder Hochschule ausgerichtet war, ist anzugeben. Zum
Beispiel: Landwirtschaft, Maschinenbau, Elektrotechnik, Betriebswirt-
schattslehre, Politik- und Sozialwissenschaften, Hotel- und Gaststätten-
wesen.

Hauptmieter
Als Hauptmietergilt, wer das Recht zur Wohnungsnutzung durch Mietvertrag
(auch mündliche Vereinbarung) mit dem Eigentümer des Gebäudes, der
Wohnung eMorben hat. Hierbei ist es gleichgültig, ob tür die Wohnung zur
Zeit tatsächlich Miete gezahlt wird oder nicht. Bei privatem Mietkaut - im
Gegensatz zur Wohnbesitzwohnung - wird im Wohnungsbogen bei Frage 1

,,Hauptmieter" markiert.

Hauptniederlassung
Als Hauptniederlassung gilt nur die Arbeitsstätte, von der aus das ganz€
Unternehmen geleitet wird. Zwischenvenyaltungen, wie z. B. Bezirks-
direk;tionen von Versich€rungsunternehmen, sind nicht Haupt-, sondern
Zweigniederlassungen. Von der Hauptniederlassung sind alle inländischen
ZweigniederlassurEen, die zum Unternehmen gehören, aufzurühren. Haben
freiberullich Tätige oder Selbständige mehrere Büros oder Praxen, muß ein
Büro oder eine Praxis als Hauptniederlassung ausgewiesen werden.

Hauptwohnung, Nebenwohnung
Bei der Volkszählung ist zu ermitteln, ob die Wohnung eines Einwohners die
alleinige Wohnung ist, oder ob sie, wenn mehrere Wohnungen vorliegen, als
Haupt- od6r Nebenwohnung genutzt wird. Dabei richtet sich die Bestimmung
der Haupt- oder Nebenwohnung nach neuen melderechtlichen Votr
schriften.
ln §12 Melderechtsrahmengesetz vom 16. August 1980 (BGBI. I 1980,
S.'1429) werden für den Fall mehrerer Wohnungen Hauptwohnung und
Nebenwohnung(en) wie tolgt bestimmt.
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§12
Mehrers Wohnungen

(1) Hat ein Einwohner mehrere Wohnungen im Geltungsbereich dieses
Gesetzes, so ist eine dieser Wohnungen seine Hauptwohnung. Der Ein'
wohner hat der Meldebehörde mitzuteilen, welche Wohnung seine Haupt-
wohnung ist.
(2) Hauptwohnung ist die vorwiegend benutzte Wohnung des Einwohners.
Hauphilohnung eines verheiratelen Einwohners, der nicht dauernd getrennt
von seiner Familie lebt, ist die vorwiegend b€nutzle Wohnung der Familie.
ln Zweifelslällen ist di€ vorwiegend benutzte Wohnung dort, wo der
Schwerpunkt der Lebensbeziehungen des Einwohners liegt.
(3) Neb€nwohnung ist jede weitere Wohnung des Einwohners.

Diese Neuabgrenzung isvwird in die Landesmeldegesetze übernommen.
Weitere Unterlagen (insbesondere zum Abgleich mit dem Meldersgister,
vgl. § 9, Abs.1 Volkszählungsgesetz 1983) werden ggf. von den Gemein-
den zur Verfügung gestellt.
Unter hieslger Wohnung ist diejenige Wohnung zu verstehen, für die
dieser Wohnungs- und Haushaltsbogen ausgefüllt wird.
Bei einer weiteren Wohnung (Unterkunft, Zimmer) kann es sich auch um
Frelzeltwohnungon, möbllerte Zimmer am Arbeits- oder Ausbildungsort,
Baracken, Arbeitenivohnheime, lnternats handeln. Für Wehrdlenstlol-
st€nde zählt die Kaserne nicht als weitere Wohnung. Eine Wohnung aut
einem Schitf zählt nicht als weltere Wohnung.

Hausgewerbetreibende
Wer mit nicht mehr als zwei fremden Hillskrätten oder Heimarbeitern in
eigen€r Aöeitsstätte im Auttrag von Gewerbeueibenden oder Zwischon-
meistern Waren herslellt, bearbeitet oder verpackt, dabei selbst wes€ntlich
am Stück mitarbeitet und di€ Verwertung der Arbeitsergebnisse dem Aul-
traggeber überläBt, gill als Hausg€werbetreibender. Hausgewerbetreiben-
de haben für ihre Arbeitsstätte einen Arbeitsstänenbogen auszulüllen. Alle
dort Beschäftigten sind einzubeziehen.

Haushalt, zum Haushalt gehörende Personen
Als Haushall wird eine Gesamtheit von Personen angesehen, die zusam-
men wohnen und wirtschatten, für die also im Haushalt gemeinsam gekocht
wird, die ihren Lebensunterhalt gemeinsam finanzieren usw. Hierzu zählen
auch aus berullichen oder sonstgen Gründen am Erhebungstag abwesen-
de l{aushaltsmitglieder, auch wenn sie noch ander6 Wohnungen innerhalb
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des Bundssgebieles einschließlich Berlin (West) haben (dies gilt z.B. lür
am Hochschulort wohnende Studenten, für Wohrdionstlelstendo, lür
Wochenandpendler).
Einen eigenen Haushalt bilden auch Personen, die lür sich all€in wohnen
und wirtschatten, sowie Untermieter.
Hausgehilflnnen und Auszubildende (Lehrlinge), die in der Wohnung des
Arbeitgebers bzw. Ausbildungsleit6rs wohnberechtigt sind und nicht selb-
ständig wirtschaften, zählen auch zum Haushalt des Arb€itgebers bzw.
Ausbildungsleiters.
Nur besuchsweise anwesende Personen zählen nicht zum Haushalt.
Haushalte gelten nicht als Arbeitsstätt€n im Sinne der Zählung, auch dann
nicht, wenn sie Hausangestellte, Hausgehillinnen, Wirtschatterinnen, Haus-
meister, Heizer, Gärtner, Krattfahrer u. dgl. b6schättigen.

Hausmeister
Angeslellle Hausmeister füllen keinen Arbeitsstättenbogen aus, da sie von
ihrem Arbeitgsber mitgemeldet werden. lhre Wohnung gilt nicht als Arbeits-
stäne.

Hausverwaltungen
Hausverwaltungen haben einen Arbeitsstättenbogen auszufüllen, wenn si€
gewerblich betrieben werden. lst kein eigones Büro vorhanden, übergibt
der Zähler den Arbeitsstättenbogen in der Wohnung des Verwallers.

Hebammen
Hebammen und Krankenschwestern, die selbständig tätig sind, haben
einen Arbeitsstänenbogen auszulüllen. Der Zähler übergibt ihn zusammen
mit den and€ren Erhebungsbogen in der Wohnung.

Helmarbelter
Heimarbeiler ist, wer in selbst gewählten Arbeitsbereichen allein oder mit
Familienangehörigen im Auflrag von Gewerbetreibenden oder Zwischen-
msislern g€werblich aöeitet, iedoch die Ven^,ertung der Arbeitsergebnisse
dem Autlraggeber überläßt.
Heimarbeiter werden in der Arboitsstättenzählung 1983 nicht erfaßt. Sie
dürfen deshalb weder vom Auttraggeber milgemeldet w6rden, noch einen
eigenen Arbeitsstättenbogen austüllen.
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Kantinen
Kantinen, Zoltungs-, Waronverkauls-, Erlrlschungsstände, Gardoroben
und ähnliche Betriebe innerhalb anderer Arbeitsstätten (2. B. in Bahnhöfen,
Behörden, Fabriken, Theatern, Warenhäusern auf Schitfen usw.) haben,
solern sie von selbständigen Bewirtschatlern geleitet werden, eigene Ar-
beilsstättenbogen auszuf üllen.

Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderkrippen,
Kinderhorte
Kindergärten, Kindertagesstätten 6tc. haben einen Arbeitsstänenbogen für
das dort beschättigte Personal auszufül16n.

KIöster
Klöster sind als Anstalten zu erfassen.
Die Klosterverwaltung hat einen Arbeitsstättenbogen für das dort beschäf-
tigte Personal auszufüllen. Jede weitere selbständige Arbeitsstätte aul dem
Klostergelände, die überwiegend lür den Markt produziert, ist mit je ein6m
Arbeitsstättenbogen zu erf assen.

Kontrollzettel
lm Rahmen der Arbeitsstänenzählung werden einige Arbeitsstätten durch
Sonderzähler edaßL Zut Vermeidung von Doppelzählungen werden lür
diese Arbeitsstätten Kontrollzenel ausgegeben. Die auf dem Kontrollz6nel
eingetragene Kenn-Nummer ist wie eine Arbeitsstättenbogen-Kenn-Num-
mer in die Zählerliste einzutragen.

Kosmeti kberater(innen)
Kosmetikberate(innen) gelten als Handelsvertreter

Krankengeld
Wer als Enrverbstätiger Krankengeld bezieht, gibt - solern er überwiegend
vom Krankengeld lebt - im Haushallsbogen bei Frage I als überwiegenden
Lebensunterhalt,,Erwerbs-, Berufstätigkeit" an.
Bezieht ein Arb€itsloser Krankengeld, so muß er entsprechend ,,Arbeits-
losengeld, -hille" markieren.
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Krankenschwestern
Freiberuflich tätige Krankenschwestern, auch Hebammen, müssen einen
Arbeitsstättenbogen ausfüllen. Der Zähler übergibt ihn zusammen mit den
anderen Erhebungsbogen in der Wohnung.

Küche, Wohnküche, Kochnische, Kochschrank
Zu den Küchen zählen Kochküchen und Wohnküchen. Sie müssen mit
einer Einrichtung zum Kochen ausgestattet sein. Nicht als Küchen gelten
behelfsmäßig zum Kochen eingerichtete Nebenräume oder Zimmer mit
Kochgelegenheil oder behellsmäßiger Kochecke.
Als Kochnische gilt nur eine zum Wohnraum gehörende Nische, die mit
6igener Einrichtung zum Kochen ausgestattet ist.
Ein Kochschrank muß mindestens eine Kochplatte autweisen, an die Was-
serleitung angeschlossen sein und mindestens einen Ausguß besitzen.

Lagerplätze
Für Lagerplätze, Lagerräume, -keller, -schuppen u.dgl., die von dem
Betrieb, zu dem sie gehören, örtlich getr6nnt liegen, ist nur dann ein eigener
Arbeitsstättenbogen auszufüllen, wenn dort mindestens sine Person regel-
mäßig beschättigt ist.

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe
Betriebe im Bereich der Land- und Forstwirtschatt einschl. des Weinbaus
erhalten in der Regel keinen Arbeitsstättenbogen. Ausgenommen sind
solche Betriebe, die bei der Besteuerung (Geweöe-, Umsatz- und Einkom-
mensteuer) als Gewerbebetriebe gelten. Dazu gehÖren z. B.:
a) Betriebe der gewerblichen Gärtnerei (Einrichtung und Pflege gärtneri-

scher Anlagen) sowie Betriebe der landwirtschaftlichen und der gewerb-
lichen Tierhallung (2. B. Schweinemästereien, Geflügelfarmen, P€lztier-
larmen, Hundezüchtereien u. dgl.). Landwirtschattliche Betriebe in der
Rechtslorm einer Kapitalgesellschatt sind immer gewerblich.

b) Dienstleistungsbetriebe für die Land- und Forstwirtschaft (Mähdrusch,
Schädlingsbokämptung, Schaf schur u, dgl.).

Für sie sind Arbeitsstättenbogen auszulüllen.

Landwirte
Landwirte gelten als eMerbstätig, wenn sie im land- oder forstwirtschattli-
chen Betrieb arbeiten. Hi€rbei ist es unerheblich, ob sie als Selbständige
oder als mithelfende Familienangehörige arbeiten.
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Leerstehende Gebäude mit Wohnraum
Für leerstehende Gebäude mit Wohnraum sind dann Angaben zu erheben,
wenn
- die Wohnungen vorübergehend leerstehen und später wieder zu Wohn-

zwecken genutzl werden sollen
- die Wohnungen lertiggestellt, aber noch nicht bezogen sind
- sie zum Abriß bestimmt sind, aber noch keine behördliche Abbruchge'

nohmlgung vorliegt
- die Umwldmung aller Wohnungen in Räume lür gewerbliche Nutzung

geplant ist, j€doch noch keine behördliche Genehmigung zur Nutzungs-
änderung vorliegt.

Nicht berücksichtigt werden die Gebäude mit Wohnraum, die sich noch im
Bau befinden. Hierunter fallsn alle Gebäude, in denen aus bautechnischen
Gründen zum Stichtag der Volkszählung, dem 27. April 1 983, noch keine
Wohnung bezogen werden konnle.

Leerstehende Wohnung
Für jede leerstehende Wohnung muß ein Wohnungsbogen angelegt
werden.
Nicht jede Wohnung, in der keine Auskunftsperson angelroffen wird, isl
eine leerstehende Wohnung. ln Erholungs- und Feriengebieten vor allem
muß damit gerechnet werden, daß die dortigen Freizeit-, Ferienwohnungen
zv Zeil dq Zählung nicht bewohnt sind (si€he Freizeitwohnungen), sie
müssen über Frage 3 im Wohnungsbogen als solche gekennzeichnet
werdon und dürlen keine Markierung bei ,,Seit wie vielen Monaten steht die
Wohnung leer?" erhalten.

Lohnwerker
Selbständige Handwerker, die ihre Tätigkeit bei ihren Kunden ausüben, wie
Hauslrlseur€, Hausschlächtsr u.dgl., haben einen Arbeitsstättenbogen
auszufüllen. Der Zähl6r übergibt den Arbeitsstänenbogen zusammen mit
den anderen Erhebungsbogen in der Wohnung.

Mehrraumölen
Ein M6hrraumoten (2. B. Kach6lolen) beheizt gleichzeitig mehrere Räume
(auch durch Luftkanäle).
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Miete
Bei Frage 11 im Wohnungsbogen ist die Miete tür den Monat April 1983
anzugeben. Es ist unerheblich, ob die Miete tatsächlich bezahlt wurde.
Anzugeben ist der volle Mietbetrag. Es ist darauf zu achten, daß die Miete
lür die ganze Wohnung €inschließlich der zur Wohnung gehörenden unter-
vermieteten Räume angegeben wird.
Zur Miete rechnen auch die Kosten für sog. Nebenlelstungen wie Wasser,
Kanalisation, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Treppenhausbeteuchtung und
Schornsteinreinigung. Werden solche Leistungen gesonderl bezahlt, so
muß ein anteiliger Betrag der Monatsmiete zugerechnet werden.
Nebenkosten wie Umlagen tür Zentralheizung, Warmwasserversorgung,
Garagenmiete, Untermieterzuschlag und Zuschlag für Möblierung rechnen
nichl zur Miete. Erlolgt die Mietzahlung in einer Pauschale und sind diese
Nebenkosten darin enthalten, müssen sie von dem einzutragenden Mietbe-
lrag abgezogen werden.

Mithelfender Famllienangehöriger
ln Frage 7 des Haushaltsbogens gelten alle mithelfenden Famitienangehö-
rigen als Erwerbstätige. Dagegen gelten bei Frage g des Haushaltsbogens
- wie auch in der Arbeitsstättenzählung - nur die Erwerbstätigen als
mithellende Familienangehörige, die ohne ein Entgelt beschättigt sind.
Bezahlte mithelfende Familienangehörige werden als Arbeiter oder Ange-
st6llte behandelt und ontsprechend ihrer Oualilikation eingeordn€t.

Musikkapellen, Orchester
Selbständige Musikkapellen und Orchester müssen einen Arbeitsstänenbo-
gen im Büro oder in der Wohnung des Leiters der Kapelle austüllen, auch
wenn sie in einem teslen Vertragsverhältnis stehen (2. B. zu einem Tanzlo-
kal). Stehen einzelne Musiker in einem Angestelltenverhälhis, so sind si€
bei ihr€m Arbeitgeber mitzumelden.

Nebenbetrlebe der Land- und Forstwirtschaft
Land- und forstwirtschaftliche Nebenbetriebe, die dem land- und forstwirt-
schattlichen Hauptbetrieb zu dienen bestimmt sind und nicht einen selb-
ständigen Gewerbebelrieb darstellen, füllen keinen Arbeitsstättenbogen
aus.
Werden diese Nebenbekiebe in der Gewerbe-, Umsatz- und Einkommen-
steuer als Gewerbebetriebe behandelt, ist ein Arbeitsstänenbogen auszu-
füllen.
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öffentliche Förderung
(nur Erster Förderungsweg)

Als öflentlich gelördert gelten nur solche Wohnungen, die nach der Wäh-
rungsrerorm (20. Juni 1 948) fertiggestellt worden sind und für die ötlentliche
Mittel (des Bundes, des Landes oder der Gemeinde) zur Errichtung von
Sozialwohnungon, also im Rahmen des sogenannten Ersten Förd€rungs-
weges, bewilligt wurden.
Zu den ötfentlichen Mineln des Ersten Förderungsweges zählen u. a.

- Darlehen zur Deckung der Baukosten (in der Regel öflentllche Baudar'
lehen oder Landesbaudarlehen genannt)

- Darlehen oder Zuschüsse zur Deckung der laufenden Autwendungen
(Annultätshlllon, Aulwondungszuschüsse oder darlehen, Zlnszu.
schüsse).

Für eine öflentlich getörderte Wohnung muß - im Falle einer Neuvermie-
tung der Wohnung - der Mieter einen Wohnborechtlgungsscheln der
zuständigen Gemeinde- oder Kreisbehörde (2. B. Wohnungsamt, Sozial-
amt) vorlegen.
Nicht zu den ötlentlichen Mineln im oben genannten Sinn zählen
- Mitt€l des sog. Zweiten Förderungsweges, z. B. Autwendungsdarlehsn

nach dem Regionalprogramm des Bundes
- Autbaudarlehen nach dem Lastenausgleichsgesetz
- Wohnungslürsorgemittel für ötfentlich Bedienstete des Bundes, d€r Län-

der oder Gemeinden
- Mittel zur Förderung der Modernisierung oder lür Maßnahmen zur Ein-

sparung von Heizenergie
- TbAbschrelbungen und sonstige Steuervergünstigungen, Bausparprä-

mi6n.
Sind die Förderungsmittel vorzeitig zurückgezahlt oder abgelöst worden, so
gelten di€ Wohnungen am Zählungsstichtag - von Ausnahmefällen abge-
sehen - nur noch dann als öt entlich gefördert, wenn die Rückzahlung oder
Ablösung nach dem 1 . Januar 1 975 erfolgte.

Ordensangehörige
Mitglieder religiöser oder weltanschaulicher Gemeinschatten, soweit sie
sich im enrverbslähigen Alter befinden, sind grundsätzlich als Beschättigte
ihres Ordens anzusohen.
Sie können ihre Tätigkeit nur als Angestellte oder Beamte (2. B. Lehre4
ausüben.
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Organisationen ohne Erwerbszweck
Hierzu gehören z. B. Kirchen, religiöse und weltanschauliche Vereinlgun-
gen, caritative Organisationen, kulturelle, wissenschattliche und im Erzie-
hungswesen tätige Vereinigungen, politische Partelon, Gewerkschaften,
Arbeltgeberverbände und andere Wirtschattsverbände, Kammern,
Sportvorbände und -verelno usw. Organisationen füllen einen Arbeitsstät-
tenbogen aus, wenn mindestens eine Person haupt- oder nebenberullich
enverbstälig ist.
Kirchengebäude sind nicht als Arbeitsstätten zu zählen. Die in d€r Kirche
täligen Personen sind in dem vom zuständigen Plarramt auszufüllenden
Arbeitsstättenbogen mit aufzutühren, jedoch ohne die nur ehrenamtlich
tätigen Personen. Auch lür sonstige kirchliche Dienststellen sind Arbeits-
stätl€nbogen auszufüllen, wenn in ihnen mindestens eine P€rson haupt-
oder nebenberuf lich erwerbstätig ist.

Pachtbetrlebe
Pachtbetriobe innerhalb anderer Arbeitsstätten sind als eigene Arbeits-
stänen zu erfassen. Dazu gehören z. B. Garderoben, Kantinen, Bütlets,
Verkaufsstände. Bedürlnisanstalten in Kinos oder Gaststätlen, Theatern,
Warenhäusern, Bahnhölen und dgl.

Patienten
Patienten in Senatorlon, Psychlatrlschen Kllnlken usw. sind auskunfts-
pllichtig, wenn sie außerhalb des Sanatoriums, der Klinik usw. keine weitere
Wohnung, Unterkuntl haben. Sie haben nur den Haushaltsbogen auszulül-
len (anstaltsmäßige Unterbringung).

Pensionszahlungen
Als Pension gelten nur Zahlungen aus öffentlichen Kassen als Ruhegeld an
ehemalige Beamte, Richter, Geistliche und Personen, die unter Art. 131 des
GrundgoseEes lallen bzw. als Hlnterbllebonenponslon an die Hinterblie-
ben€n dieses Personenkreises.

Privatstationen von Aräen in öffentlichen
Krankenhäusern
Privatstationen von Arzten in Krankenhäusern, die vom Klinikpersonal
mitb€trout werden, gelten nicht als eigene Arbeitsstäne.
Führt der Azt im Krankenhaus zusätzlich eine Praxis für die ambulante
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Behandlung von Patienten, so isl hiedürein Arbeitsstättenbogen auszutüllen.
Die miteinem TeilihrerArbeitszeit in der Praxis tätigen Arbeitnehmersind hier
und im Arbeitsstätt€nbogen des Krankenhauses jeweils als Teilzeitbeschäf-
tigte zu zählen, ihre Löhne und Gehälter schätzungsw€ise aufzuteilen.

Räume der Wohnung
Zu den Räumen einer Wohnung zählen alle Wohn- und Schlalräume einschl,
der untervermieteten sowie der außerhalb des Wohnungsabschlusses lie'
genden Räume (2. B. Mansarden). Gewerblich genutzte Wohnräume g€hÖ-
ren ebenfalls dazu; Keller- und Bodenräume nur dann, wenn sie zu Wohn-
zwecken ausgebaut sind. Dagegen zählen Küche, Bad, Toilette, FIur u. dgl.
nichl zu den Räumen einer Wohnung.

Reisende
Reisende sind angeslellte Handelsvertreter. Sie erhalten keinen eigenen
Arbeitsstättenbogen. Siehe auch,,Handelsvertreter, Makler".

Rel igionszu gehörigkelt
Bei Evangelischen ist zu unterscheiden zwischen der Zugehörigkeit zu den
Evangelischen Kirchen (ohne Freikirchen) und den Evangelischen Freikir'
chen.

,,Evangollsche Klrche" (ohne Freikirche)

dazu zählen z. B.
die Evangelisch-lutherischen Landeskirchen,
die Relormierten Landeskirchen,
die Evangelische Kirched€r Union und die übrigen unierten Landeskirchen,
der Bund Evangelisch-reformierter Kirchen Deutschlands und
die Evangelische Bruder-Unität in Deutschland.

,,Evangollsche Frelkirche"

dazu zählen z. B.:
die Lutherischen Freikirchen,
die Reformierten treien Gemeinden,
der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland,
die Methodistenkirch6 in Deutschland,
die Evangelische Gemeinschatt in Deutschland,
der Bund Freier Evangelischer Gemeinden in Deutschland,
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die Vereinigung der Deutschen Mennonitsngemeindo,
die Heilsarmee in Deutschland,
die Volkskirchenbewegung Freie Christen ;

die Anglikanisch€ Kirche,
die Presbyterianer und Ouäker.

,,Andere Rollglonsg€molnscheft"

dazu zählen z. B.:
die Ostkirchen (Orthodoxe Kirche, Orientalische Kirche und Sonder-
gruppen),
die Altkatholische Kirche und verwandte Gruppen,
die christlich orientierten Sond6rgemeinschatten wie
die Adventisten, Bibeltorschor, Zeugen Jehovas, Christliche Wissen-
schaft , die Katholisch-Apostolische Kirche, Neuapostotische Kirche,
die nichtchristlichen Volks- und Weltreligion€n (2. B. lstam) sowie die
f reirsligiösen und W€ltanschauungsgemeinschatt6n.

,,Kelner Religionsgemelnachaft zugehörig"
dazu zählen z. B.:

Atheisten, Bekenntnislose und aus der Kirche Ausgetretene

Rente
Zur Rente gehören Zahlungen aus
- der sozialen Rentenverslcherung (Rentenversicherung lür Arbeiter,

Rentenversicherung lür Angestellte, Knappschattliche Rentenversiche-
rung, Handwerkerversicherung - vorher Altersvorsorge für das Deutsch€
Handwerk -) an Selbswersicherte und Hinterbliebene (Witwen, Waisen),

- der Krlegsoplervorsorgung an Kriegsopfer und Hinterbliebene, Zahlun-
gen der politisch, rassisch und religiös Vertolgten,

- der Unlallverslchsrung an Unfallopler und Hinterbliebene.
Der Emplang einer Rente schließt die EMerbstätigkeit nicht aus. Renten-
einkünfte sind stets beim Rentonberechtigten anzugeben (2. B. Waisenren-
te als eig6ne Rente des Kindes, Wlhf,enrento als eigene Rente der Witwe).
Wird der überwiegende Lebensunterhalt durch eine Auslandsrente bestrit-
ten, so ist ebenlalls die Kategorie ,,eigene Rente, Pension" zu markieren.
Auch die Altershilto für Lrndwlrte sowie die Alteraversorgung dor
freien Berule gehören zu den Renten.
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Salson- und Kampagnebetriebe
Saison- und Kampagnebetriebe sind zu erfassen, wenn am Stichtag der
Zählung mindestens eine Person erwerbstätig ist. Solche Arbeitsstäüen
sind z. B. Zuckerlabrlken, Mälzsrelen, Badsanstalten usw.

Schaustellerunternehmen, Zirkus
Schaustellerunternehmen füllen einen Arbeitsstättenbogen am Ort ihres
ständigen Büros aus. Falls kein Büro unterhalten wird, ist der Arbeitsstät-
lenbogen am Ort der Wohnung des lnhabers auszuhändigen.

Schiffe
Aut Schiften ist koin€ Zählung durchzutühren. Schitte sind somit auch nicht
als Arbeitsstänen anzusehen. lhr Personal ist im Arbeitsstättenbogen des
Schitlseigners oder der Reederei anzugeben. Die aul dem Schiff verpach-
leten Betriebe sind an ihrem Sitz auf dem Festland zu errassen.
Aul außer Betrieb g€stellt€n Schitfen, die als Wohnschitle, als Hotels, als
Gastrstätlen usw. benutzl werden, ist die Zählung wie in Gebäuden durchzu-
lühren und ggl. bei den Gebäudeangaben (Frage 1) im Wohnungsbogen
,,bewohnte Unterkuntt" zu markieren.

Schulen
Die Leiter von privaten Schulen müssen einen Arbeitsstänenbogen ausfül-
len. Öffentliche Schulen werden in der Regel durch Sonderzähler erfaßt.
Für sie ist dann ein Kontrollzettsl einzuziehen.

Schulentlassene
Schulentlassene, die noch keine Arbeitsst6lle, Ausbildungsstelle g€funden
haben, markieren bei Frage 7 im Haushaltsbogen ,,arbeitslos, arbeit-
suchend".

Soldat
- Gilt nicht für Berlin -
Zu den Soldaten zählen Berulssoldaten, die sich aul Lebenszeit zum
Wehrdlenst verpflichtet haben, Soldaten aul Zeit (Verpflichlung bis höch-
stens 15 Jahre), Soldaten (Wshrpllichtlge) im Grundwehrdl€nst, Solda-
ten bei Wehrübungen (Wehrüb€nde).
Für Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit gelten hinsichtlich der Erwerbs-
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lätigkeitsmerkmale besondere Ausfüllregeln, die ihnen durch Erlaß des
Verteidigungsministeriums bekanntgemacht worden sind. Berufssoldaten
und Soldaten auf Zeit zählen als Beamte.

Sonstlge Gebäude mit Wohnraum
Das Gebäude enthält zwar Wohnraum, wird aber zu weniger als der Hälfte
der Gesamtnut läch6 für Wohnzwecke genutzt. Der überwiegende Teil
dient gewerblichen, sozialen, kulturellen, Verwaltungs- u.ä. Zwecken (2. B.
Fabrik- oder Verwaltungsgebäude, Geschäftshaus, Anstaltsgebäude,
Hotel).
Zur Ermittlung d€s Anteils der Wohnrläche an der G€samtnutzfläche siehe
unler G6bäudeart.

Sonstige Unterstützungen
(2. B. Sozialhilte, BAföG)

Zur Kategorie der ,,sonstigen Unterstützungen" (Frage 8 im Haushaltsbo-
gen) gehören die
- Sozialhilfe
sowie Zahlungen dsr ötlentlichen Hand an
- Ehelrauen von Wehrpflichtigen,
- Studenten und Schüler (Stipendlon, BAIöG).
Ferner gehören dazu gtivale Zahlungen wie
- private Unterstützungen, z. B. Ausbildungsbeihille von nicht verwandten

Personen,
- Untsrhaltslelstungen an geschiedene Ehepartner, Lelbrenten.

Sozlalhilfe
Sozialhilfe umfaßt alle Leistungen an Hiltesuchende aufgrund des Bundes-
sozialhilfegesetzes.

Staatsangehörigkeit
B€steht neben der d€utschen noch eine weitere Staalsangehörigkeit, so ist
im Haushaltsbogen bei Frage 5 ,,deutsch" zu markieren. Personen, die
nach dem Grundgesetz (Artikel 1 16, Absatz 1 - z. B. Vertrleb€ne, Flücht-
llnge -) den Personen mit deutscher Staatsangehörigk€it gleichgestellt
sind, markieren eb€nralls,,deutsch",
Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, Staatenlose oder Perso-
n€n mit ungeklärter Staatsangehörigkeil markieren,,nicht deutsch".
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Stichtag der Zählung, Zählungsstichtag
Maßgebend sind die Verhältnisse am 27. April 1983,0.00 Uhr (Min€rnacht
vom Oienstag, den 26. April, auf Mittwoch, den 27. April). Somit sind all6
Personen, di€ am 26. April 1983 oder früher geboren wurden, zu erfassen,
nicht dagegen die am 27 . April 1 983 oder danach Gsborenen.
Entsprechend ist lür jede Person, dre am 27. Aptil 1983, 0.00 Uhr, oder
danach gestorben ist, erne eigene Spalte im Haushaltsbogen auszulüllen,
nicht dagegen lür die am 26. April oder früher Gestorb€nen.
Wer ersl am Zählungsstichtag (27. April 1983) oder danach umzieht, muß
seinen Fragebogen am alten Wohnsitz abliefern. Haushalte bzw. Personen,
die vor dem zählungsstichtag umziehen, werden am neuen Wohnsitz
gezählt. Die Angaben in dem Fragebogen sind in diesem Fall auf die neue
Anschrift zu beziahen.
Personen, die nach dem 26. April 1983 geheiratet haben, geschieden
wurden oder d6ren Ehepartner verstarb, sind nach ihrem vorhergehenden
Familienstand zu erfassen.
Arbeitsstätten, die am Zählungsstichtag oder danach ihren Sitz verlegen,
srnd noch unter ihrer alten Adresse zu erfassen; diejenigen dagegen, die
vor dem Stichtag verlegt wurden, unter ihrer neuen Adr€ss6.
Sind die tätigen Personen im Rahmen der Arbeitsstättenzählung zu diesem
Tag nicht zu ermitteln, ist als Stichtag der nächstmögliche Zeitpunkt vor
oder nach dem 27. April 1983 zugrunde zu legen.
Di€ Bruttolöhne und -gehälter beziehen sich aul das Kalenderiahr 1982.
Weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab, sind die Angaben für das
l€tzte Geschäftslahr zu machen, das bis April 1983 zu Ende ging.

Stlftswohnungen
Das sind Wohnungen im Eigentum von Stittungen, die an b€vorrechtigte
Bovölkerungsgruppen - in der Regel verbilligt - abgegeben werden.

Tätige Personen
Als tätige Personen im Rahmen der Arboitsstättenzählung gelten alle voll-
und teilzeitbeschättigten Personen, die am Stichtag in einem Arbeitsver-
hältnis stehen und in der Lohn- und Gehaltsliste g€führt werden, einschl.
tätiger lnhaber und unbezahlt mitheltender Familienangehöriger, unabhän-
gig von der Arbeitszeit, die sie in der Arbeitsstätte tätig sind.
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Teilzeit-Erwerbstätig kelt, Tei lzeitbeschäft igte
Kurzarbeit gilt nicht als Teilzeit-Erwerbstätigkoit.
ln der Volks- und Berufszählung gelten als T€ilzeit-Erwerbstätige alle
Personen, die bis zu 36 Sld. in der Woche eßverbstätig sind, auch wenn sie
nur stundenwoise, halbtags od€r nur an bestimmton Tagen in der Woche
beschäftigt sind.
ln d€r Arbeitsstättenzählung galten alle am Stichtag tätigen personen, dis
zur Ableistung einer kürzeren als der betriebsüblichen Woch€narbeitszeit
eingestellt sind, als Teilzeitbeschäftigte.

Tierzüchtereien
Tierzüchtereien haben nur dann einen Arbeitsstättenbogen auszutüllen,
wenn sie bei der Besteuerung als Gewerbebetrieb gelten (2. B. Schwelne-
mästereien, Gellügeltarmen, Pelztlerlarmsn, Hundozüchtereion u.
dsl ).

Unterhaltsgeld nach dem Arbeitsförderungsgesetz
Unterhaltsgeld nach dem Arbeitslörderungsgesetz ist im Haushaltsbogen,
Frage 8, bei ,,sonstige Unterstützungen (2. B. Soziathilfe, BAföG)" zu mar-
kieren.

Untermieter
Als Untermieter gelten alle Haushalto (auch Einzelperson) in einer Woh-
nung, denen Teile der Wohnung von dem Wohnungsinhaber (Eigentümer,
Hauptmieteo überlassen worden sind, gleichgültig, ob geg€n oder ohne
Mietzahlung.
Eine Wohnung gilt als total untorvoimietet, wenn mehrere Haushalte
darin wohnen, die einzeln mit dem nicht in der Wohnung wohnenden
lnhaber (Eigentümer, Hauptmieter) über Teile der Wohnung einen Mietv€r-
trag abgeschlossen haben. Oie in einer solchen Wohnung lebenden Haus-
halle gelten als Untermieter.
Wohnen mehrere Haushalte in einer Wohnung, beanwortet einer die
Fragen zur Wohnung, die übrigen nur die Fragen 1 und 2 im Wohnungs-
bogen.

Unternehmen
Als Unternehmen gilt die kleinste Einheit, die aus hand€ls- und/oder steuer-
rechtlichen Gründen Bücher führt und den Ertrag ermittelt.
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Unternehmen in Liquldatlon
Unternehm€n, die sich in Liquidation befinden, haben einen Arbeitsstätten-
bogen auszulüllen, solange sie wirtschattlich lätig sind.

Untervermietete Räume
Untervermi€tete Räume sind Räume einer Wohnung, die vom wohnungs-
inhaber (Eigentümer, Hauptmieter) durch schriftlichen oder mündlichen
Vertrag an Untermieler überlassen werden.

Verkaufsstände
Vcrl«aulsstände aul Grundstücken, Straßen oder Plätzen, die als Dauorvor-
kanltstände ständig an derselben Stelle betrieben werden (2. B. in Markt-
hdlen), erhalten einen Arbeitsstättenbogen an ihrem Standort.
Flbgondo Verkaulsständo mit wechselndem Standort, Verkaulsstände
d€s ambulanten Gewerbes und des Straßenhandels, Verkaulsstände auf
Wochen- und Jahrmärkten hingegen erhallen den Arbeitsstättenbogen
nicht an ihrem jeweiligen Standort, sondern in der wohnung des lnhabers.

Verkehrsbetriebe
Verkohrsbetriob€ €rhalten ein€n Arbeitsstättenbogen. Hierzu gehören z. B.
Straßenbahnbstriebe, Omnibusbetriebe, Seehaten- und Luttfahrtbetriebe,
Sp€diteure sowie Reiseveranstalter und -vermittl6r. Bundesbahn und Bun-
despost werden gesondert erfaßt.

Vercorgungs-, Entsorgungsbetriebe
Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe erhalten einen Arbeitsstätten-
bogen. Hiezu zählen z. B. Betriebe lür Wasser-, Gas-, Strom- und Wär-
me€nergieversorgung, Betri€be für Abwasserbeseitigung, Müllaufbereitung
oder Müllbeseitigung sowie Schlachlhölo.

Verwaltungsbüros
Verwaltungsbüros füllen einen Arbeitsstättonbogen aus, wenn in ihnon
mindestens eine Person haupt- oder nebenberullich erwerbstätig ist.

Weitere Erwerbstätigkeit
Als weit€r€ Erweöstätigkeit im Sinne der Frage 10 im Haushaltsbogen
zählt jede Tätigkeit noch so geringen Umlangs, die dezeit (auch wenn nur
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gelegentlich bzw. als unentgeltliche Mithille im Betrieb ein6s Familienange-
hörigen) neben der hauptsächlichen Erwerbstätigkeit ausgeübt wird. Es ist
unerheblich, ob die Nobontätlgkelt im gleichen oder in ein6m anderen
Beruf ausgeübt wird.
Kann von einer Auskunftsperson nicht angegeben werden, welche Tätigkeit
als Hauptenrverbstätigkeit anzusehen ist, so ist nach d6r Zahl der lür di€
einzelnen Tätigkeiten normalerweise geleisteten Aöeitsstunden zu ent-
scheiden. Wird eine Tätigkeit als Selbständiger und Abhängiger ausgeübt
(2. B. als selbständiger Landwirt und Waldarbeiter) und kann nicht angege-
ben werden, welche dieser beiden Tätigkeiten als hauptsächliche zu be-
trachten ist, so ist di€jenige Tätigkeit, lür die eine Versicherungspflicht in
dor gesetzlichen Krank€nversicherung besteht, als hauptsächliche Tätig-
keit einzutragen (im vorliegenden Fall in der Regel die Tätigkeit als Waldar-
beiter).
Nicht anzugeben sind ehrenamtliche Tätigkeiten (Vereinsvorsitzender u.
dsl ).

Wlrtschaft licher Schwerpunkt
Erstreckt sich die Tätigkeit einer Arbeitsstäne aul mehrer€ Wirtschattsb€rei-
che, so ist anzugeben, ob der Schwerpunkt der Tätigkeit b€i der Herstellung
oder Reparatur von Waren, im Bauwesen, im Großhandel, Einzelhandel,
bei der Vermittlung von Waren und Leistungen, bei Transport- oder bei
Dienstleistungen liegt, d.h. welche dieser Tätigkeiten übeniliegt. Nähere
Erläuterungen lür die Arbeitsstättonzählungen finden Si€ in Teil V. Frage
43.

Wohngebäude
Wohngebäude sind Gebäude, deren Gesamtnutzrläche mindestens zur
Hälfte für Wohnzwecke genutzt wird (2. B. Ein-, Zwei- odel, Mehrfamilien-
haus, Appartementhaus, Wohnheim, Ferienhaus).
Zur Erminlung des Anteils der Wohnlläche an der Gesamtnutzfläche siehe
unter GeMudearl.

Wohngemelnschaft
Eine Wohngemeinschaft ist dann als ein Haushalt zu erfassen, wenn alle
Mitglieder gemeinsam wirtschatten. Falls einzelne Personen s€lbständig
wirtschaften, sind diese als Untermieter zu erfass€n.
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Wohnheimbewohner
Wohnheimunterbringung dient den Wohnbedürfnissen bestimmter BevÖl-
kerungskreise, z. B. älterer Menschen, und ist in der Regel durch besonde-
re Einrichtungon und Leistungen auf deren Bedürfniss6 ausgenchtet.
Nur tatsächlich wohnheimmäßig untergebrachte Personen werden als
Wohnh6imbewohner verstanden. Wohnheimmäßige Unterbringung liegt -
auch wenn Gemeinschaflseinrichtungen und Heiml€istungen vorhanden
sind - nur bei selbständiger Lebens- und Haushaltsführung (als Einzelppr-
son oder als Mehrpersonenhaushalt) vor. Es wird von einer Unterbringung
in einzelnen Wohneinheiten (Wohnungen) ausgegangen. Diese Haushalte
füllen dahor sowohl den Wohnungs- als auch den Haushaltsbogen aus.
Das Gegenteil ist die anstaltsmäßige Unterbringung; Versorgung und/oder
Betreuung werden dann vollständig von der Anstalt oder vom Heim über-
nommen.
Ein Gebäude kann vollständig der wohnheimmäßigen Unterbringung die-
nen, dann führt es in der Regel die Bezeichnung,,Wohnheim", z.B.
Sludentenwohnheim, Altenwohnheim, Wohnheime tür Mutter und Kind.
Andererseits kann ein Gebäude nur teilweise für wohnheimmäßige Unter
bringung genutzt werden.
Wohnheimbewohner sind stets nur die Personen/Haushalte, die in den tür
wohnheimmäßige Unterbringung vorgesehenen Wohneinheiten leben. Bei
Frag€ 20 des Haushaltsbogens markieren sie stets ,,lnsasse".
Wohnen mehrere Haushalte in einer Wohneinheit für wohnheimmäßige
Untorbringung, beantwortet einer die Fragen zur Wohneinheit (Wohnung),
die übrigen nur die Fragen 1 und 2 des Wohnungsbogens.

Wohnung
Unter einer Wohnung sind nach außen abgeschlossene, zu Wohnzwecken
bestimmte, in der R€gel zusammenlieg6nde Räume in Wohngebäuden und
sonstigen Gebäuden mit Wohnraum zu verstehon, die die Führung eines
eigenen Haushalts ermöglichen. Sie sollen einen sigenen Wohnungsein-
gang unmittolbar vom Treppenhaus oder von einem Vorraum oder von
außen autweisen. Hierb€i ist es gleichgültig, ob in dioser Wohnung gegen-
wärtig ein oder m6hrere Haushalte untergebracht sind.
Falls ein Haushalt in einem Gebäude mehr als eine Wohnung nutzt, so sind
die Wohnungsangaben auf sinsm Wohnungsbogen zusammenzulassen.
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Zentralheizung
Bei einer Zentralheizung vsrsorgt eine 26ntrale Heizquelle über ein Röhren-
system die Wohnungen nur eines Gebäudes,

Zlvi Idienstleistender
- Gilt nicht für Berlin -
lm Haushaltsbogen ist bei Frage 7 ,,erwerbstätig über 36 Std. in der Woche
(Vollzeil)" zu markieren.

Zweigniederlassungen, Filialen
Eine Arbeitsstätte gilt als Zweigniederlassung, wenn sie von der Hauptnie-
derlassung räumlrch - ggf. auch in derselben Gemeinde - getrennt besteht
und rechtlich unselbständig ist. Es ist unbedingt ertorderlich, daß die
genaue Anschrift (einschl. des Bundeslandes) und der Schwerpunkt der
Tätigkeit des gesamten Unternehmens angegeben wird, zu dem diese
Arbeitsstäne als Zweigniederlassung gehört.
Alle inländischen Zweigniederlassungen, die zum Unternehmen gehören,
sind ebenfalls von der Hauptniederlassung aufzulühren.

Zwischenmeister
Zwischenmeister geben, ohne selbst Arbeitnehmer zu sein, die ihnen von
Gewerbetreibenden übertragene Arbeit an Heimarbeiter oder Hausgewer-
betreibende weiler und rechnen im Namen des Auttraggebers ab.
Zwischenmeister sind als Selbständige zu markieren und lüllen einen
eigenen Arbeitsstänenbogen aus. Die in Lohnlisten beim Zwischenmeister
geführten Heimarbeiter sind nicht anzugeben, da Heimarbeiter bei der
Arbeitsstänenzählung nicht erraßt werden.
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TeillllA
Hinwelse zu den Fragen im Wohnungsbogen

- Wohnungsangaben -
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Frage 1 : Wohnverhältnis
Mit der Frage nach dem Wohnverhältnis soll lestgestellt werden, ob der/dio
Bewohner in einem Eigentums- oder Mietverhältnis zur Wohnung stehU
stehen.
Unter €iner Wohnung sind nach außen abgeschlossene, zu Wohnzwecken
b€stimmte, in der Regel zusammenliegende Räume in Wohng€bäuden und
sonstigen Gebäuden mit Wohnraum zu verslehen, die die Führung eines
eigenen Haushalts ermöglichen. Sie sollen einen eigenen Wohnungsein-
gang unmittelbar vom Treppenhaus oder von einem Vorraum oder von
außen aufweisen. Hierbei ist es gl€ichgültig, ob in dieser Wohnung gegen-
wärtig ein oder m€hrere Haushalt€ untergebracht sind.
Falls ein Haushalt in einem Gebäude mehr als eine Wohnung nutzt, so sind
die Wohnungsangaben auf einem Wohnungsbogen zusammenzutassen.

a) Eigentümor, Mltelgentümer oder Kautanwärter

Elgentümer

,,Eigentümer" wird dann markiert, wenn einer oder mehrsren Personen des
Haushalts das Eigentum an dem Gebäude oder der Wohnung rechtlich
zustehl oder die Eintragung im Grundbuch schon beantragt ist. Haushalte
in mit ötfentlichen Mineln gelörderten Wohnungen, die sich als Wohnbe
sltzborechtlgt€ bezeichnen (sie haben einen Wohnbesitzbriel), markieren
,,Eigentümer".

Mltelgentümer
Miteigentümer ist derienige, dem das Eigentum nicht allein, sondern nur mil
anderen - etwa im Rahmen einer Erbengemeinschatt - zusteht.
Miteigentümer sind als ,,Eigentümer" zu markieren.

Kaulanwärlsr
Kaufanwärter sind zukünttige Erwerber des Gebäudes oder der Wohnung,
die bereits einen Vorvertrag abgeschlossen haben.
Sie sind als ,,Eigentümer" zu markieren.
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noch Frage 1 Wohnverhältnis

b) Hauptmioter, Altenteller, Wohnheimbewohner

Hauptmletel
Als Hauptmieter gilt, wer das Recht zur Wohnungsnutzung durch Mietver-
trag (auch mündliche voreinbarung) mit dem Eigentümer des Gebäudes/
der Wohnung erworben hat. Hierbei ist es gleichgültig, ob für die Wohnung
zur Zeit tatsächlich Miete gezahlt wird oder ntcht.
B€i privatem Mietkauf - im Gegensatz zur Wohnbesitzwohnung - wird
,,Hauptmieter" markiert.

Altonteilel

Eigentümer, der seine Rechte an einem Gebäude mit Wohnraum - nicht
nur landwirtschaftlicher Art - an einen Nachlolger (2. B. Sohn, Tochte0
abtritt, sich aber aul Lebzeiten u. a, ein Wohnrecht vorbehält,

Wohnheimbewohnei
Wohnheimunterbringung dient den Wohnbedürfnissen bestimmter Bevöl-
kerungskreise, z, B. älterer Menschen, und ist in der Reg€l durch besonde'
re Einrichtungen und Leistungen auf deren Bedürfnisse ausgerichlet.
Nur tatsächlich wohnheimmäßig untergebrachte Personen werdon als
Wohnheimbewohner verstanden. Wohnheimmäßige Unterbringung liegt -
auch wenn Gemeinschaftseinrichtung6n und Heimleistungen vorhandon
sind - nur bei selbständiger Lebens- und Haushaltstührung (als Einzelper-
son oder als Mehrpersonenhaushalt) vor. Es wird von einer Unterbringung
in einzelnen Wohneinheiten (Wohnungen) ausgegangen. Diese Haushalte
füllen daher sowohl den Wohnungs- als auch den Haushaltsbogen aus.
Das Gegenteil ist die anstaltsmäßige Unterbringung; Versorgung und/oder
Betreuung werden dann vollständig von der Anstalt oder vom Heim über
nommen.
Ein Gebäude kann vollständig der wohnheimmäßigen Unterbringung die-
nen; dann führl es in der Regel die Bezeichnung,,Wohnheim", z.B.
Studentenwohnheim. Altenwohnheim, Wohnheim lür Mutter und Kind. An-
dererseits kann ein Gebäude nur teilweise tür wohnheimmäßige Unterbrin-
gung genutzt werden.
Wohnheimbewohner sind stets nur die Personen/Haushalte, die in den tür
wohnheimmäßige Unterbilngung vorgesehenen Wohneinheiten leben. Bei
Frage 20 des Haushaltsbogens markieren sie stets ,,lnsasse".
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noch Frage 1 Wohnverhältnis

Wohnen mehrere Haushalte in etner Wohneinheit tür wohnheimmäßige
Unterbringung, beantwortet einer die Fragen zur Wohneinheit (Wohnung),
die übrrgen nur die Fragen 1 und 2 des Wohnungsbogens.

c) Untermieter

Als Untermieter gelten alle Haushalte (auch Einzelperson) in einer Woh-
nung, denen Teile der Wohnung von dem Wohnungsinhaber (Eigentümer,
Hauptmieter) überlassen worden sind, gleichgültig, ob gegen oder ohne
Mietzahlung.

Total untorvermletete Wohnung

Elne Wohnung gilt als total unlervermietet, wenn mehrere Haushalte darin
wohnen, die einzeln mit dem nicht in der Wohnung wohnenden lnhaber
(Eigentümer, Hauptmieteo über Teile der Wohnung einen Mietvertrag
abgeschlossen haben. Die in einer solchen Wohnung lebenden Haushalte
gelten als Untermieter.
Wohnen mehrere Haushalte in einer Wohnung, beantwortet einer die
Fragen zur Wohnung, die übrigen nur die Fragen 1 und 2 des Wohnungs-
bogens.

Frage 3: Freizeitwohnung, Ferienwohnung
Eine Wohnung, die von Personen in der Freizeit bewohnt wird (2. B. am
Wochen€nde, während des Urlaubs, der Ferien usw.), wird als Freizeitwoh-
nung bezeichnet. Sie kann vom Eigentümer selbst bewohnt oder an Drine
vermietet oder kostenlos überlassen sein. Die Vermietung kann sowohl
über den Eigentümer als auch über ein6n Hotelbetrieb oder eine sonstige
Organisation erlolgen; mit der V€rmietung darl allerdings kein Hotelservice
zwingend verbunden sein.
Gartenlauben, Schrebergartenhünen, Geräteschuppen, Weinberghütten
usw. gelten nicht als Freizeitwohnungen.

Frage 4: Einzugsjahr
Anzugeben ist in der Regel das Jahr, in dem das am längsten hier
wohnend6 Haushaltsmitglied di6se Wohnung bezogen hat.
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Frage 5: Wohnungsausstattung
Küche, Wohnküche, Kochnische, Kochschrank

Zu den Küchen zählen Kochküchon und Wohnküchen. Sie müssen mit
einer Einrichtung zum Kochen ausgestatt€t sein. Nicht als Küchen gelten
behellsmäßig zum Kochen eingerichtete Nebenräume oder Zimmer mit
Kochgelegenheit oder behelfsmäßiger Kochecke.
Als Kochnlscho gilt nur eine zu einem Wohnraum gehÖrende Nische, die
mit einer Einrichtung zum Kochen ausgestattet ist.
Ein Kochgchrank muß mindestens eine Kochplaüe aufweisen, an die
Wasserleitung angeschlossen sein und mindestens einen Ausguß besitz€n.

Tollette (innerhalb der Wohnung)

Hierunter sind nur Toilenen (Klosetts, Aborte) zu verstehen, die über
Spülkästen oder Druckspüler an ein Wass€rnetz angeschlossen sind.

Bad, Duscho

Hierunter sind nur die funktionsfähigen Badeeinrichtungen zu verstehen.
Zur Badesinrichlung gehört, daß mindestens eine Badewanne (notfalls
auch Sitzbadewanne) oder eine Dusche mit Bodenwanne vorhanden isl
und in dem Raum selbst eine Abllußmöglichkeit lür das Wasser besteht.
Zu d6n Wohnungen mit Bad, Dusche zählen auch die mit einem gemeinsa-
men Bad oder Dusche im Gebäude bzw. in der Unterkunft, also Bademög-
lichkeiten, die den Haushalten mehrer6r Wohnungen gemeinsam zur VerlÜ-
gung stehen.

Frage 6: Beheizung
a) Art der Helzung

Fern- oder Blockheizung
Bei Fern- und Blockheizung werden die Wohnungen mohrerer Gebäude
von einer zentralen Heizquelle aus beheizt.
Bei F6rnheizung ist immer,,Fernwärme" zu markieren.
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noch Frago 6 Beheizung

Zentralholzung

Bei einer Zentralheizung versorgt eine zentrale Heizquelle über ein Röhren-
system die Wohnungen nur eines Gebäudes.

Etagonhsizung

Bei einer Etagenheizung werden die Räume einer Wohnung von einer nur
lür dies€ Wohnung bestimmten Heizquelle aus beheizt.

Elnzol- odor Mehrraumöfen (auch Elektrospelchor)

Elnzelölen (2. B. Kohle-, Nachtspeicheröfen) beheizen jeweils nur den
Raum, in dem sie stehen. ln der Relel sind sie fest installiert.
Ein Mohrraumofen (2. B. Kachelolen) b€heizt gleichzeitig mehrere Räume
(auch durch Luftkanäle).

b) Brennstofl, Wärmequelle

Zur Fage nach dem Brennstoff, der Wärmequelle können mehrere Anga-
ben gemacht werden, z. B. wenn für Einzelofenheizung verschiedene
Brennslotfe (u.a. Kohle, Strom) verwendet werden od€r wenn zu einer mit
Heizöl betriebenen Heizanlage zusätzliche Wärmequellen ven/vendet
werden.

Kohle, Holz u3w.

Zu der Kategorie ,,Kohle, Holz usw." zählen auch Koks, Torf und ähnliche
leste Brennstoffe.

Fernwärme

Fernwärme (auch lndustrie-Abwärme) ist ein6 Heizenergie, die von einem
auß€rhalb des eigenen Grundstücks liegenden Betriebs-, Block- oder Fern-
heizwerk gelielert wird.

Frage 7: Räume der Wohnung
Zu den Räumen einer Wohnung zählen alle Wohn- und Schlafräume
einschl. der untervermietelen sowie der außerhalb des Wohnungsabschlus-
ses liegenden Räume (2. B. Mansardon). Geweölich genutzte Wohnräume
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noch Frage 7 Räume der Wohnung

gehör€n ebentalls dazu; Keller- und Bodenräume nur dann, wenn sie zu
Wohnzwecken ausgebaut sind. Dagegen zählen Küche, Bad, Toilette, Flur
u, dgl. nicht zu den Räumen einer Wohnung.

a) Untervcrmietots Räume

Untervermietete Räume sind Räume einer Wohnung, die vom Wohnungs-
inhaber (Eigentümer, Hauptmieteo durch schrittlichen oder mündlichen
Vertrag an Untermieter überlassen werden.

b) Gewerblich genutzte Räume

Das sind Räume in einer Wohnung, die am Stichtag der Zählung gewerblich
genutzt werden.
Wird die gesamte Wohnung gewerblich genutzt, so ist nur ein Arbeitsstät-
tonbogen auszufüllen. Wird die Wohnung zum Wohnen und gewerblich
genutzt, ist sowohl ein Wohnungs- und Haushaltsbogen als auch ein
Arbeitsstättenbogen auszuf üllen.

Frage 8: Fläche der Wohnung
Die Gesamtfläche der Wohnung setzt sich zusammen aus der Fläche
- aller Wohn- und Schlafräume, auch außerhalb des Wohnungsabschlus-

ses (2. B. Mansarden),
- der Küche.
- des Badezimmers, der Toilette(n), Besen-, Speise- und Abstellkammer,

Veranda, des Flurs, Balkons,
- der gewerblich genutzten Wohnräume.
Unt€r €iner Schräge li€gende Flächen sind nur halb zu rechnen, Balkone
nur zu einem Viertel.
Keller- und Bodenräume (Speicher), soweit sie nicht zu Wohnzwecken
ausgebaut worden sind, bleiben unberücksichtigt.
Mieter können die Fläche der Wohnung im allgemeinen dem Miewertrag
entnehmen.

Frage 9: ötlentliche Förderung
(nur Erster Förderungsweg)

Als ötlentlich gefördert gelten nur solche Wohnungen, die nach der Wäh-
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noch Frage 9 ÖfJentliche Förderung
(nur Erster Förderungsweg)

rungsrelorm (20. Juni 1948) lertiggestelll worden sind und lür die Öttentliche
Mittel (des Bundes, des Landes oder der Gemeinde) zur Errichtung von
Sozialwohnungen, also im Rahmen des sogenannten Ersten Förderungs-
weges, bewilligt wurden.
Zu den öflentlichen Mitteln des Ersten Förderungsweges zählen u.a.
- Darlehen zur Deckung der Baukosten (in der Reg€l öflontllche Baudarle

hen oder Landesbaudarlehen genannt)
- Darlehen oder Zuschüsse zur Dbckung der laufenden Autwendungen

(Annultätshlllen, Aufwendungszuschüsse oder -darl€hen, Zinszu'
schü3so).

Für eine öttentlich geförderte Wohnung muß - im Falle einer Neuvermietung
der Wohnung - der Mieter einen Wohnberechtigungsschein der zuständigen
Gemeind€- oder Kreisbehörde (2. B. Wohnungsamt, Sozialamt) vorlegen.
Nicht zu den ötfentlich€n Mineln im oben genannten Sinn zählen
- Mittel des sog. Zwolton Förderungsweges, z. B. Aufwendungsdarlehen

nach dem Regionalprogramm des Bundes
- Autbaudarlehen nach dem Lastenausgleichsgesetz
- Wohnungsfürsorgemittel lür Ötfentlich Bedienstote des Bundes, der Län-

der oder Gemeinden
- Mittel zur Förderung der Modernisierung oder für Maßnahmen zur Einspa-

rung von Heizenergie
- TFAbschreibung€n und sonstige Steuervergünstigungen, Bausparprä-

mien.
Sind die Förderungsminel vorzeitig zurÜckgezahlt oder abgelÖst worden, so
gelten die Wohnungen am Zählungsstichtag - von Ausnahmelällen abgese-
hen - nur noch dann als öffentlich gefördert, wenn die Rückzahlung oder
Ablösung nach dem 1 . Januar 1 975 erfolgte.

Frage 10: Telefonanschluß
Dies€ Frage ist nur zu bejahen, wenn ein amtlich angeschlossenes Telelon
vorhanden ist. Oas Vorhandensein einer Zuleitung allein reicht nlcht aus.

Frage 11 : Miete
Einzutragen ist die Miete lür den Monat April 1983. Es ist unerheblich, ob die
Miete tatsächlich bezahlt wurde. Anzugsbon ist der volle Mietbetrag. Es ist
darauf zu achten, daß die Miete lür die ganze Wohnung einschließlich derzur
Wohnung gehörenden untervermieteton Räume angegeben wird.
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noch Frage 11 Miete

Zur Miele rechnen auch die Kosten lür sog. Nobsnlslstungen wie Wasser,
Kanalisation, Straßenreinigung, Müllabluhr, Treppenhausbeleuchtung und
Schornsteinreinigung. Werden solche Leistungen gesondert bezahlt, so
muß ein anteiliger Betrag der Monatsmiete zugerschnet werden.
Nebsnko3ten wie Umlagon tür Zentralheizung, Warmwasserversorgung,
Garagenmiete, Untermielerzuschlag und Zuschlag für Möblierung rechnen
nicht zur Miete. Erfolgt die Mietzahlung in einer Pauschale und sind diese
Nebenkosten darin enthalten, müssen sie von dem oinzutragenden Mietbe-
trag abgezogen werden (siehe nachfolgendes Berechnungsschema).

Monatlich gezahlte Miete ................ DM

Zahlen Sie außerdem noch Beträge für Wassor, Ka-
nalisation, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Treppen-
hausbsleuchtung, Schornsteinreinigung? Falls ja,
Gesamtbetrag eintragen + ................ DM

Sind in lhrer monatlich gezahlten Miete Umlagen lür
Zenkalheizung, Warmwasserversorgung, Garagen-
miete, Untermielezuschlag, Zuschlag lür Möblierung
enthalten?
Falls ja, Gesamtbetrag eintragen

DM

Frage 12a): Dienst-, Werks-, Stiftswohnung, Berufs-
oder Geschäftsmietwohnung

Dlenst-, Werkswohnung
Dienst-, Werkswohnungen sind Wohnungen, die vom Arbeitgeber den
Aöeitnehmern überlassen werden. Nicht dazu gehören Wohnungen für
Bedienstete der öffentlichen Hand.

Stiftswohnung
Das sind Wohnungen im Eigentum von Stiftungen, die an bevorrechtigte
Bevölkerungsgruppen - in der Regel verbilligt - abgegeben werden.

DM

DM
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noch Frago ,2a) Dienst-, Werks-, Stittswohnung,
Beruf s- oder Geschäftsmietwohnung

Borulsmietwohnung
Eine Berufsmietwohnung liegt vor, wenn ein freiberuflich Tätiger (2. B. Arzt,
Rechtsanwalt, Steuerberater) oder ein Kl€ingewerbekeibender (2. B.
Schneidefl einen Teil seiner Wohnung zur Ausübung seines Berules be-
nutzt.
Neben dem Wohnungs- und Haushaltsbogen ist ein Arbeitsstättenbogen
anzulegen.

Geschäftsmiotwohnung
Eine Geschäftsmietwohnung li€gt vor, wenn eine Mietwohnung mit einem
Laden verbunden isl bzw. wenn ein oder mehrere Zimmer als Verkaulsräu-
m€ benutzt werden.
Neben dem Wohnungs- und Haushaltsbogen ist ein Arbeitsstänenbogen
anzulegen.

Frage 12b): Finanzielle Vorleistung des Mieters
Bei den finanziellen Vorleistungon, die von dem Mieter einer Wohnung
selbst od€r von einem andergn zu seinen Gunsten an den Vermieter
(Bauhen) gezahlt wurden, kann es sich um einen sog. abwohnbaren
BaukostonzuschuR in der Form einer Mieworauszahlung bzw. eines
Mieterdarlehens handeln. Eine Mietvorau3zehlung liegt vor, wenn der
Mieter mit dem Bauhenn vereinbart hat, daß durch den Baukostenzuschuß
die Miete für eine bestimmte Zeit ermäßigt oder erlassen wird. Oas Mloter-
darlehen ist ein Darlehen des Mieters an den Vermieter, das durch Erlaß
bzw. Ermäßigung der Miete oder durch Rückzahlung getilgt werden kann.
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Teillll B
Hinweise zu den Fragen im Wohnungsbogen

- Gebäudeangaben -

73





Frage 1: Gebäudeart
Berücksichligt werden nur Gebäude mit Wohnraum. Gebäude sind lür
längere Dauer errichlele Bauwerke und enthallen Wohn-, Aulenthaltsräu-
me und/oder Räume lür Arbeitsstätlen und andere Nutzungen. Als ein
(einzelnes) Gebäude gilt ledes ,reistehende Gebäude odor bei zusamm€n-
hängend€r Bebauung - z. B. Doppel-, Gruppen- und Relhonhäuser -jedes Gebäude, das durch eine vom Dach bis zum Keller reichende
Brandmausr von anderen Gebäuden getrennt ist.
Bei einem Gobäude mlt Wohnraum handelt es sich entweder um ein
,,Wohngebäude" oder um ein,,sonstlges Gebäude mit Wohnraum". Die
Zuordnung hängt von den Anteilen des G6bäudes lür Wohnzwecke und für
Nichtwohnzwocke (für gewerbliche, soziale, kulturelle Zwecke, Verwal-
tungszw€cke usw.) an der Gesamtnutztläche ab. Die Gebäudollächen, die
zu Wohnzwecken und zu Nichtwohnzwecken genutzt werden, bilden die
Gesamtnutzfläche des Gebäudes.
Die Fläche aller Wohnungen (siehe bei Fläche der Wohnung) des Gebäu-
des bilden den für Wohnzwecke genutzten Teil eines Gsbäudes. Falls di€
Gesamtnutzfläche des Gebäudes erst lestgestellt werden muß, kann der für
Nichtwohnzwecke genutzte Teil der GesamtnutzJläche aus der Restfläche
erminell werd€n. Dab€i ist zu beachten, daß folgende Flächon des Gebäu-
des nicht zur G€samtnutzfläche zähl€n: Flächen der Treppenräume,
Hausflure, Fahßtühlo, Rolltreppen, Waschküchon, Trockenräume, be-
grenzend€n Bautoile, Pfeiler, Schächte, Heizungs- und Klimaanlagen, der
Anlagen zur Strom€z6ugung.

Wohngebäuds

Wohngebäude sind Gebäude, deren Gesamtnutzrläche mindestens zur
Hälfte lür Wohnzwocke genutzt wird (2. B. Ein-, Zwei- oder Mehrlamilien-
haus, Apparlementhaus, Wohnheim, Ferienhaus).
Zur Ermittlung des Anteils der Wohnfläche an d€r Gesamtnutzfläche sieho
oben unter Gebäudeart.

Sonstlge3 Gebäude mlt Wohnraum

Das Gebäude enthält zwar Wohnraum, wird aber zu weniger als der Hältte
d6r Gesamtnutzlläche ,ür Wohnzwecke genutzt. Der überwiegende Teil
dient gewerblich6n, sozialen, kulturellen, Verwaltungs- u. ä. Zwecken (2. B.
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noch Frage 1 Gabäudearl

Fabrik- oder Verwaltungsgebäude, Geschättshaus, Anstaltsgebäude,
Hotel).
Zur Ermittlung des Anteils der Wohnlläche an der Gesamtnutzfläche siehe
oben unler Gebäudeart,

Bewohnte Unt€rkunfl

Unterküntte sind behelfsmäßige Bauten zur vorübergehenden Nutzung.
Hierzu zählen z. B. Bshellshelme, Baracken, Gartenlaub€n, Schreber
garlenhütten, Weinberghütten, Wohnschiffe und Bauzüge. Für sie werden
nur dann Gebäudeangaben erhoben, wenn sie bewohnt sind.

Fruge 2: Eigentumsverhältnis
Eibbauberechtigtel
Erbbauberechtigter ist derjenige, dem durch vertragliche Vereinbarung mit
dem Grundstückseigentümer ein Erbbaurecht im Grundbuch eingetragen
wurde.

Erbengemeinschaft

Eine Erbengemeinschatl liegt vor, wenn mehrere natürliche Personen ein
Gebäude gemeinsam geerbt haben.

Gemelnnützlgos Wohnungsunternehmen, Wohnungsbeugenosson-
schaft oder Organ der staatlichen Wohnungspolitik
Diese Eigentümergruppe umtaßt die Unternehmensgruppen der gemein-
nützigen Wohnungswirtschaft, also diejenigen Unternehm€n, die nach dem
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz vom 29. Februar 1940 (WGG) als 96-
meinnützig anerkannt worden sind bzw, die die gleiche Rechtsstellung wie
ein als gemeinnützig anerkanntes Wohnungsunternehmen haben.
Zu den gemeinnützigon Wohnungsunternehmen zählen alle Wohnungs-
unternehmen, die nach dem WGG als gemeinnützig anerkannt sind. Nur
Wohnungsbaugesellschaften in der Rechtsform der GmbH und der Aktien-
gesellschaft (AG), Stittungen, Vereine, Körperschalten des öttentlichen
Bechts und Wohnungsbaugenossenschaften werden als g6meinnützige
Wohnungsunternehmen anerkannt.
Auch diejenigen Wohnungsbaugenossenschaften, die nach dem WGG
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noch Frage 2 Eigentumsverhältnis

nicht als gemeinnützig anerkannt sind, werden wegen entsprechender
Gestaltung ihrer Satzungen und/oder wegen der bestehenden organisatori-
schen Vertlechtungen der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft und damit
dieser Eigentümergruppe zugeordnet. Die Tätigkeit einer Wohnungsbauge-
nossenschatt ist last ausschließlich auf die Wohnversorgung ihrer Mitglie-
der ausgerichtel.
Die Anerkennung eines Unternehmens oder Verbandes als Organ der
staatllchen Wohnungspolitlk ist in § 28 WGG geregelt. Durch die Aner-
kennung erhalten die Unternehmen und Verbände die gleiche Rechtsstel-
lung wie ein als gemeinnützig anerkanntes Wohnungsunternehmen. Zu
dieser Eigentümergruppe rechn€n jedoch nur lolgende Gruppen unter den
Organen der staatlichen Wohnungspolilik: Heimstätten/Landesentwick-
lungsgesellschaften sowie Treuhandstellen und Verbände.
Als Organe der staatlichen Wohnungspolitik anerkannte Kreditinstitute mar-
kieren dagegen,,sonstiger Eigentümer". Ländliche Siedlungsunternehmen
markieren ebentalls,,sonstiger Eigentümer".

Freies Wohnungsunlernehmen

Freie Wohnungsunternehmen unterliegen nicht dem G€meinnützigkeitsge-
setz. Sie sind frei von Beteiligungen der Ötlentlichen Hand und könnon in
jeder Rechtsform gegründet sein.

Sonstlg€r Eigentümer

Hierzu zählen z. B. die Kommunen, Land, Bund, Bundespost, Bundesbahn,
Versicherungsgesellschatten und Banken.

Frage 3: Baujahr
Als Baujahr eines Gebäudes gilt das Jahr der Bezugslertigstellung. Bei
Gebäuden, die durch Schäden teilweise unb6nutzbar geworden waren und
wiederhergestellt wurden sowie bei Erweiterungsbauten gilt das Jahr der
ursprünglichen Errichtung. Bei total zerslörten und wiederaulgebaulen so-
wie bei total renovierlen Gebäuden ist das Jahr des Wiederaufbaus als
Baujahr anzugeben.
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Frage 4: öffentliche Förderung
Siehe Hinweis zu Frage 9 im Wohnungsbogen (Seite 68)
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Hinweise zu den Fragen im Haushaltsbogen
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Frage 3: Familienstand
Goschiedeno, deren fruherer Ehepartner gestorben ist, gelten als geschie-
den, nicht als verwitwet. Als geschieden gelten auch Personen, deren Ehe
aulgehoben wurde. Personen, deren Ehegane für tot erklärt worden ist,
gelten als verwitwet. Personen, deren Ehe für nichtig erklärt wurde, geben
den Familienstand an, den sie vor der Ehe hatten. Verhelratote, dis
dauornd g€trennt lebon, ohne daß eine gerichtliche Scheidung ausgö-
sprochen ist, sind verheirat€t. Alle in Scheidung lebenden Personen gelten
als verheiratet, solange das Scheidungsurteil noch nicht rechtskrättig ist.

Frage 4 : Religionszugehörlgkeit
Bei Evangelischen ist zu unterscheiden zwischen der Zugehörigkeit zu den
Evangelischen Kirchen (ohne Freikirchen) und den Evangelischen Frei-
kirchen.

,,Evangelleche Klrche" (ohne Frelklrche)

dazu zählen z. B.
die Evangelisch-lutherischen Landeskirchen,
die Relormierten Landeskirchen,
die Evangelische Kirche der Union und die übrigen unierten Landeskir-
chen,
der Bund evangelisch-reformierter Kirchen Deutschlands und
die Evangelische Bruder-Unität in Oeutschland.

,,Evangelischo Freikircho"
dazu zählen z. B.:

die Lutherischen Frerkirchen,
die Reformierten treien Gemeinden.
der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland,
die Methodistenkirche in Deutschland,
die Evangelische Gemeinschaft in Deutschland,
der Bund Freier Evangelischer Gemeinden in Oeulschland,
die Vereinigung der Deutschen Mennonitengemeinde,
die Heilsarmee in Oeutschland,
die Volkskirchenbewegung Freie Christen,
die Anglikanische Kirche,
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nach Frago4 R€ligionszugehörigkeit

die Presbyterianer und Quäker.

,,Andero Rellgionsgemelnschaft"
dazu zählen z. B.:

die Ostkirchen (Orthodoxe Kirche, Orientalische Kirche und Sonder-
grupp€n),
die Altkalholische Kirche und veruandte Gruppen,
die christlich orientierten Sondergemeinschaften wie die Adventisten,
Bibelforscher, Zeugen Jehovas, Christliche Wissenschatt, die Katho-
lisch-Apostolische Kirche, Neuapostolische Kirche,
die nichtchristlichen Volks- und Weltreligionen (2. B. lslam), sowie die
f reireligiösen und Weltanschauungsgemeinschaften.

,,Keiner Religionsgomelnschaft zugehörig'r

dazu zählen z. B.:
Atheisten, Bekennlnislose und aus der Kirche Ausgelretene.

Frage 5: Staatsangehörigkeit
Besteht neben der deutschen noch eine weitere Staatsangehörigkeit, so ist
im Haushaltsbogen bei Frage 5 ,,deutsch" zu markieren. Personen, die
nach dem Grundgesetz (Artikel 1 16 Absatz 1 - z. B. Vertriobone, Flücht-
linge -) den Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit gleichgestellt
sind, markieren ebenlalls,,deutsch".
Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, Staatenlose oder Perso-
nen mit ungeklärter Staalsangehörigkeit markieren,,nicht deutsch".

Frage 6: Weitere Wohnung (Unterkunft, Zimmer)
Bei der Volkszählung ist zu ermrtteln, ob die Wohnung eines Einwohners
die alleinige Wohnung ist, oder ob sie, wenn mehrere Wohnungen vorlie-
gen, als Haupt- oder Nebenwohnung genutzt wird. Dabei richtet sich die
Bestimmung der Haupt- oder N€benwohnung nach neuen melderechtli-
chen Vorschriften.
lm Melderechtsrahm€ngesetz (§ 12) vom 16. August 1980 (BGBI. I 1980,
S.1429) werden für den Fall mehrerer Wohnungen Hauptwohnung und
Nebenwohnung(en) wie folgt bestimmt :
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noch Frage 6 Weit€re Wohnung (Unterkunft, Zimmer)

§12
Mehrere Wohnungen

(1) Hat ein Einwohner mehrere Wohnungen im Geltungsbereich dieses
Gesetzes, so ist eine dieser Wohnungen seine Hauptwohnung. Der Ein-
wohner hat der Meldebehörde mitzuteilen, welche Wohnung seine Haupt-
wohnung ist,
(2) Hauptwohnung ist die vorwiegend benutzte Wohnung des Einwohners.
Hauptwohnung eines v6rheiralelen Einwohners, der nicht dauernd getrennt
von seiner Familie lebt, ist die vorwiegend benutzte Wohnung der Familie.
ln Zweilelsfällen ist die voMiegend benutzte Wohnung dort, wo der
Schwerpunkt der Lebensbeziehungen des Einwohners liegt.
(3) Nebenwohnung ist iede weitere Wohnung des Einwohners.

Diese Neuabgrenzung isuwird in die Landesmeldegesetze übernommen.
Weitere Unterlagen (insbesondere zum Abgleich mit dem Melderegister,
vgl. § 9, Abs. 1 Volkszählungsgesetz 1983) werden ggf. von den Gemein-
den zur Verlügung gestellt. Unter hioslgor Wohnung ist diejenige Woh-
nung zu verslehen, für die dieser Wohnungs- und Haushaltsbogen ausge-
füllt wird.
Bei einer welteron Wohnung (Unterkuntt, Zimmeo kann es sich auch um
Freizeltwohnungen, möbllerte Zlmmer am Arbeitä- oder Ausbildungsort,
Baracken, Arbeiterwohnheime, lnternate handeln. Für Wehrdlsnstleisten-
de zählt die Kaserne nicht als weitere Wohnung. Eine Wohnung auf einem
Schifl zählt nicht als weitere Wohnung.

Frage 7 Beteiligung am Erwerbsleben
Eruorbstätige
Alle Personen, auch Schüler und Studierende, die am Stichtag der
Zählung in einem Arbeits-, Dienstverhältnis stehen, selbständig ein Gewer-
be betreiben, einen freien Beruf ausüben oder als mitheltende Familienan-
gehörige tätig sind, werden dann als EMerbstätige bezeichnet, wenn sie
die entsprechende Tätigkeit regelmäßig ausüben. Eine Tätigkeit gilt auch
dann als regelmäßig, wenn sie einmal in der Woche ausgeübt wird oder
wenn im Monal nur wenige Stunden geleistet werden. Ehrenamtliche
Tätigkeiten (2.8. als Vereinsvorstand, Beirat, Schiedsmann, Schötfe) gel-
ten nicht als Enwerbstätigkeit.
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noch Frage 7 Beteiligung am Enrverbsleben

- Auszubildende
Hierzu zählen gewerblich, kaufmännisch, handwerklich, landwirtschaft-
lich und technisch Auszubildende in allen Ausbildungsbereichen und im
ötfentlichen Dienst, einschl. Anlernlinge, Umschüler, Volontäre und Prak-
tikanten, jedoch nicht Beamte im Vorbereitungsdienst.

- Ehrenamtllche Tätigkeitsn
Ehrenamtliche Tätigkeiten (2. B. als Veroinsvorstand, Beirat, Schieds-
mann, Schöffe) gelten nicht als Erwerbstätigkeit.

- Kurzarbelt
Kurzarbeit gilt nicht als Teilzeit-ErwerbstätigkeiU-beschättigung.

- Landwirt
Landwirte gelten als en /erbstätig, wenn sie im land- oder forstwirtschaft'
lichen Betrieb arbeiten. Hierbei ist es unerheblich, ob sie als Selbständi-
ge oder als mithellende Familienangehörige arbeiten.

- Mithellonder Famlllenangohörlgel
Hierzu zählen Haushaltsmitglieder, die in einem landwirtschattlichen
oder gewerblichen Betrieb eines anderen Haushaltsmitgliedes oder im
Betrieb eines nicht im gleichen Haushalt wohnenden FamilienangehÖri-
gen mitarberten, sie markioren,,eMerbstätig".

- Saisonarbelt, Saisontätigkelt
Wird eine Tätigkeit nur zu einer bestimmten Saison ausgeübt (Ski'
Lehror, Bademeister, Erntehilt6, Aushilfe als W€rkstudent), so ist sie nur
anzugeben, wenn sie zum Zeitpunkt der Zählung ausgoÜbt wird.

- Soldat
- Gilt nicht lür Berlin -
Zu den Soldaten zählen Berursaoldaten, die sich aul Lebenszeit zum
Wehrdienst verpflichtet haben, Soldaton auf Zelt (Verpflichtung bis
höchstens 15 Jahre), Soldaten (Wehrpflichtige) im Grundwehrdienst,
Soldaten bei Wehrübungen (W6hrübende). Es ist ,,erwerbstätig üb€r
36 Std. in der Woche (Vollzeit)" zu markieren.

- Stralgelangeno
Für Strafgefangene muß ,,erwerbstätig über 36 Std. in der Woche (Voll-
zeit)" angegeben soin.

- Teilzeit-Erwerb€tätlgkelt
Erwerbstätig bis zu 36 Std. in der Woche wird auch markiert, w€nn nur
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noch Frago 7 Beteiligung am EMerbsleb€n

stundenwei6e, halbtags oder nur an bestimmten Tagen in der Woche
gearbeitet wird.

- Zivildienstleistender
- Gilt nicht für Berlin -
Es ist ,,erwerbstätig über 36 Sld. in der Woche (Vollzeit)" zu markieren.

Arboitslos, arbeitsuchend
Arbeitslos, arbeitsuchend ist, wer normalennreise einer Erwerbstätigkeit
nachgeht, aber am Zählungsstichtag nicht hauptberullich en,erbstätig ist
und eine Arbeitsstelle sucht, unabhängig davon, ob er zu diesem Zeitpunkt
beim Arbeitsaml als Arbeitsloser registriert ist. Als arbeitslos, arbeitsuchend
gelten ferner Schulentlassene, die eine Arbeitsstelle, Ausbildungsstelle
suchen, und Selbständige, die ihr Gewerbe aufgegeben haben und eben-
lalls eine Arbeitsstelle suchen. Arbeitslose/Arbeitsuchende, die noch etwas
dazu verdienen, haben zusätzlich zu ,,arbeitslos, arbeitsuchend" noch
,,erwerbstätig bis 36 Std. in der Woche (Teilzeit)" zu markieren.

Nlcht erwerbstätig
Das Berufsgrundbildungsiahr (Borufsgrundschuliahr, Berufsvoiberei-
tungslahr) wird an Berufsschulen in Form eines Vollzeitunterrichts absol-
viert. lm Rahmen des Berufsgrundbildungsjahres werden allgemeine sowie
auf der Breite eines Berufsleldes (2, B. Wirtschaft und Verwaltung, Metall)
tachtheoretische und fachpraklische Lerninhalte als berufliche Grundbil-
dung vermittelt.
Jugendliche im Berulsgrundbildungsjahr ohne Arbeits-/Ausbildungsvertrag
markieren ,,nicht erweöstätig" und ,,Schüler, Student".
Die Tätigkeit der Hauslrau (Hausmann) kann auch neben einer anderen
Antwortkategorie markiert werden.

Untersuchungshäftllnge
Für Untersuchungshättlinge sind bezüglich der Eniverbstätigkeit die Verhält-
nisse vor ihrer lnhattierung maßgebend.

Frage 8: Überwiegender Lebensunterhalt
Die Einkommensart, aus der der üben,iegende Lebensunterhalt bestritten
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noch Frage 8 Übenrviegender Lebensunterhalt

wird, ist immer nur bei dem unmittelbaren Bezieher/Berechtigten zu mar'
kieren.
Bei jeder Person darf nur eine Antwortkategorie - die überwiegende Unter
haltsquelle - markierl sein.
Es ist durchaus möglich, daß ein Erwerbstätiger seinen überwiegenden
Lebensunterhalt nicht aus Erwerbstätigkeit bezieht (2. B. die Ehefrau, die als
mithelfende Familienangehörige überwiegend vom Ehemann unterhalten
wird, oder der Auszubildende, der überwiegend von seinen Eltern ernährl
wird). Ferner kann ein Rentenbezieher überwiegend von einer Erwerbstätig-
keit leben, oder übenrviegend durch ,,Ehegatte usw." unlerhallen werden.

Erwerbs-, Berufstätigkeit
Alle Personen, auch Schüler und Studlerende, die am Stichtag in einem
Arbeits-/Dienstverhältnis stehen, selbständig ein Gewerbe betreiben, einen
freien Beruf ausüben oder als mithelfende FamilienangehÖrige tätig sind,
werden dann als EMerbstätige bezeichnet, wenn sie die entsprechende
Tätigkeil regelmäßig ausüben. Eine Tätigkeit gilt auch dann als regelmäßig,
wenn sie einmal in der Woche ausgeübt wird oder wenn im Monat nurwenige
Stunden gelerstet werden.

Arbeltslosengeld, -hilt€

Das Arbeitsamt zahlt an Erwerbsloso, die Anspruch aul Arbeitslosengeld
haben, eine Unterstützung lür eine gesetzlich festgelegto Zeit, die sich nach
der Länge der vorherigen Arbeitsdauer richtet. Nach Ablaul dieser Zeit wird
Arbeitslosenhilfe gezahlt.
Der Bezug von Arbeitslosengeld, -hilte schließt nicht aus, daß nebenher eine
geringlügige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird.

Elgone Ronte, Ponslon

Zur Rente gehören Zahlungen aus
- der sozialen Rentonversicherung (Rentenversicherung für Arbeiter,

Rentenversicherung für Angestellte, Knappschaftliche Rentenversiche-
rung, Handwerkerversicherung - vorher Altersvorsorge tür das Deutsche
Handwerk -) an Selbstversicherte und Hinterbliebene (Witwen, Waisen),

- der Kriegsoptervorsorgung an Kriegsopfer und Hinterbliebene, Zahlun-
gen an politisch, rassisch und religiös Verlolgte,
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noch Frago I Übenwiegender Lebensunterhalt

- der Untallverslcherung an Unfallopt€r und Hinterbliebene.
Der Empfang einer Rente schließt die Erwerbstätigkeit nicht aus. Renten-
einküntte sind stets b€im Rentenberechtigten anzugeben (2. B. Walsenran-
te als eigene Rente d6s Kindes, Witwenrente als eigene Rente der Witwe).
Wird der überwiegende Lebensunterhalt durch eine Auslandgrente bestrit-
ten, so ist eb€nlalls die Kategorie ,,eigene Renle, Pension" zu markieren.
Auch die Altorshilte für Landwlrte sowie die Altersversorgung del
freien Berule gehören zu den Renten.
Als Pension gelten nur Zahlungen aus öffentlichen Kassen als Ruhegeld
an ehemalige Beamle, Richter, Geistliche und Personen, die unter Art. 131
des Grundgesetzes fallen bzw. als Hlnlerbliebonenponsion an di€ Hinter-
bliebenen dieses Personenkreises.

- Betriebliche Altersvorsorgung, -ponsion, -ronto
Die betri€bliche Altersversorgung, -pension, -rente ist in der Regel eine
zusätzliche Versorgung, die an aus dem Erwerbsleben ausgeschiedene
ehemalige Betriebsangehörige aus Ruhegeldverpllichlungen, Pensions-
kassen oder Unterstützungskassen privater Unternehmen g€zahlt wird.
Wird daraus der übenrviegende Lebensunterhalt bestrinen, so ist ,,eigene
Renle, Pension" zu markieren.

Eigenes Vermögen, Vermletung, Zlnsen, Altenteil

- Altentell
Leibrento, Lelbgedlngo oder Ausgedinge zählen als Altenteil. Die
Leistung bezieht derjenige, der seine Rechte an einem Gebäude mit
Wohnraum - nicht nur landwirtschattlicher Arl - an einen Nachlolger
(2.8. Sohn, Tochteo abtritt, sich aber aul Lebzeiten u.a. ein Wohnrecht
vorbehält.

Sonstlge Untorstützungon (2. B. Sozialhilte, BAIöG)

Zur Kategorie der ,,sonstigen Unterslützungen" gehören die
- Sozialhilfe
sowie Zahlungen der ötl6ntlichen Hand an
- Ehelrauen von Wehrpllichtigen,
- Studenten und Schüler (Stipendien, BA'öG).
Ferner gehören dazu ptivale Zahlungen wie
- private Unterstützungen, z. B. Ausbildungsbeihilfe von nicht verwandten

Person€n,
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noch Frage I Überwiegender Lebensunterhalt

- Unterhaltsleistungon an geschiedene Ehepartner, Leibrenten.

- Alimente
Für Personen, die Alimente erhalten und übeMiegend davon leben, ist
bei der Fragenach dem überwiegenden Lebensunterhall die Kategorie
,,sonstige Unterstützungen (2. B, Sozialhille, BAIöG)" zu markieren.

- Sozialhllte
Sozialhille umfaßt alle Leistungen an Hilfesuchende aufgrund des Bun-
dessozialhilfegesetzss.

- Stralgetangen€
Strafgefangene markieren,,Erwerbs-, Berufstätigk6it".

- Unterhalt3geld nach dem Arboltstörderungsgesetz
Unterhaltsgeld nach dem Arbeitslörderungsgesetz ist boi ,,sonstige Un-
terstützungen (2. B. Sozialhilte, BAföG)" zu markieren.

- Untsrsuchungshäftllnge
Für Untersuchungshättlinge sind bezüglich ihres Lebensunterhaltes die
Verhältnisse vor ihrer lnhaftierung maßgebend.

Frage 9: Stellung im Beruf
Die Angaben sind nur für die hauptsächliche Erw6rbstätigkeit zu machen.

Facharbeiter, Gesellen, Vorarbeiter
Facharbeiter, Gesellen, Vorarbeiter sind Arbeitnehmer, die wegen ihrer
Fachkenntnisse und Fähigkeiten mit Arbeiten beschäftigt werden, die als
besonders schwierig und verantwortungsvoll g6lten, Die Befähigung kann
durch eine abgeschlossene praktische Berulsausbildung, einen gl6ichwerti-
gen Berufsfachschulabschluß oder durch langjährige Beschältigung mit
gleichwertigen Arbeiten bei entspr6chender Entlohnung erworben worden
sein.
Für die Volks-, Berufszählung ist maßgebend die Vereinbarung im Arbeits-
vertrag, die nicht in allen Fällen mit der Rentenversicherungsprlichtzugehö-
rigkeit übereinstimmt.
Abweichend hiervon wird in der Arbeitsstättenzählung allein aut die Bei-
tragspf licht zur Arbeilerrentenversicherung abgestellt.

88



noch Frage 9 Stellung im Berut

- Gesolle
Gesellen sind Arbeiter mit Abschluß oiner praktischen Berufsausbildung
in einem anerkannten Ausbildungsberul.

Sonstiger Arbeiter
Zu den sonstigen Arbeitern gehören zum Beispiel angelernte und ungelern-
te Arbeiter, Hilfsarbeiter, Hausgehilfinnen (sofern sie nicht in derAngestell-
tenversicherung pllichtv€rsichert sind) und Strafgelangene.

- Heimarbelter
Heimarbeit6r markieren entsprechend ihrer ausgeübten Tätigkeit,,sonsti-
ger Arbeiter" oder ,,Facharbeiter, . . .".

Angestelltel
Zu den Angestellten zählen alle nicht beamteten Gehaltsemptänger, also
alle kaulmännischen und technischen Angestellten sowie Venvaltungsan-
gestellte, auch wenn sie in leitender Stellung (Direktor, Prokurlst) tätig
sind. Maßgebend für die Zuordnung bei der Volkszählung ist der Arbeitsver-
trag und nicht die Art der Versicherung, so daß z. B. Personen, die aufgrund
ihrer langjährigen Bekiebszugehörigkeit vom Aöeiter in das Angestellten-
verhältnis übernommsn wurden, als Angestellte gelten, auch wenn sie
weiterhin Beiträge zur Flentenversicherung für Arbeiter zahlen,
Hausgehilllnnon sind bei der Volkszählung dagegen nur dann als Ange-
stellte einzutragen, wenn si€ in der Angestelltenversicherung ptlichwersi-
chert sind. Andernralls zählen sie zu den sonstigen Arbeitern.
Gemelndeschwestern zähl€n wie Nonnon und Ordensbrüder als Ange-
stellte. Mit Ausnahme der Geistlichon der Evangelischen und Römisch-
katholischen Kirche (sieh€ ,,Beamter") zählen alle Geistlichen und Spre-
cher von Rellglonsgemolnschaften zu den Angestellten.

Auszubildend€
Hierzu zählen gewerblich, kaufmännisch, handwerklich, landwirtschattlich
und technisch Auszubildende in allen Ausbildungsbereichen und im ötlentli-
chen Diensl, einschl. Anlernlinge, Umichüler, Volontäre und Praktikan-
ten, jedoch nicht Beamte im Vorbereitungsdienst.
Handwerklich und landwirtschaftlich Auszubildende zählen zu d6n gewerb-
lich Auszubildenden.
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noch Frage I Stellung im Berut

Auszubildende in sozialen und Verwaltungsberuten (2. B. Schwestern'
schülorlnnen) markieren,,Auszubildender. . . kautmännisch/technisch"

Beamter, Richter, Beamt€nanwärter

- Boamtel
Beamte stehen in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhält-
nis, in das sie durch eine Anstellungs-(Ernennungs-)urkunde berulen
sind, und führen eine Amtsbezeichnung des Verwaltungs- oder techni-
schen Dienstes. Sie sind bei Dienststellen des Bundes, der Länder und
der Gemeinden, der Bundesbahn und -post sowie sonstigen iuristischen
Personen des öffentlichen Rechts tätig. Als Beamte gelten auch Beam-
tenanwärter, Relerendare, Angehörige der Polizel, des Bundesgrenz'
schutzes sowie Golstllche der Evangelischen und Römisch-katholi-
schen Kirche, Geistliche anderer Religionsgemeinschaften dagegen
gelten als Angest€llte. Viele Banken und Versicherungen bezeichnen
ihre Angestellten oft als Sekretäre oder lnspektoren oder auch als Bank'
oder Versicherungsbeamts. Es handelt sich aber nur dann um Beamte,
wenn der Arbeitgeber eine ,,juristische Person des öfrentlichen Rechts"
ist (2. B. Deutsche Bundesbank, Landeszentralbank) und ein öflent-
lich-rechtliches Dienstverhältnis vorliegt.
Wahlbeamle gelten während ihrer Amtszeit als Beamte.

- Abgeordnete
Es ist .,Beamter, . . ." zu markieren.

Selbständlger
Zu diesen gehören z. B. tätige Eigentümer, MiteigentÜmer oder Pächter von
Arbeitsstätten, selbständige Handwerker, selbständige Handelsvertreter,
die lreiberuflich Tätigen, jedoch keine Personen, die in einem arbeitsrechtli-
chen Verhältnis stehen und lediglich innerhalb ihres Aöeitsbereiches selb'
ständig disponieren können (2. B. die selbständige Filialleiterin).
Zwischenmeistor markieren im Haushaltsbogen,,Selbständiger mit be-
zahlten Beschäftigten" und haben einen eigenen Arbeitsstättenbogen aus-
zufüllen.

Mitheltender Familienangehöriger
Hierzu zählen Haushaltsmitglieder, di€ in einem landwirtschaftlichen oder
gewerblichen Betrieb eines anderen Haushallsmitgliedes oder im Betrieb
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noch Frage 9 Stellung im Beruf

eines nicht im gleichen Haushalt wohnenden Familienangehörigen mitar-
beiten, aber weder Lohn noch Gehalt empfangen, noch Sozialversiche-
rungsbeiträge entrichten.

Frage 10: Weitere Erwerbstätigkeit
Als weitere Erwerbstätigkeit zählt jede Tätigkeit noch so geringen Umfangs,
die derzeit (auch wenn nur gelegentliche bzw. als unentgeltliche Mithilfe im
Betrieb ein6s Familienangehörigen) neben der hauptsächlichen Eniverbs-
tätigkeit ausgeübt wird. Es ist unerheblich, ob die Nebentätlgkeit im
gleichen oder in einem anderen Berut ausgeübt wird.
Kann von einer Auskunttsperson nicht angegeben werden, welche Tätigkeit
als Haupterwerbstätigkeit anzusehen ist, so ist nach der Zahl der tür die
einzelnen Tätigkeiten normaleniveise geleisteten Arbeitsstunden zu ent-
scheiden. Wird eine Tätigkeit als Selbständiger und Abhängiger ausgeübt
(2. B. als selbständiger Landwirt und Waldarbeite0 und kann nicht angege-
ben werden, welche dieser beiden Tätigkeiten als hauptsächliche zu be-
trachten ist, so ist diejenige Tätigkeit, für die eine Versicherungsptlicht in
der gesetzlichen Krankenversicherung besteht, als hauptsächliche Tälig-
keit einzutragen (im vorliegenden Fall in der Regel die Täligkeit als Waldar-
beiter).
Nicht anzugeben sind €hrenamtlich6 Tätigkeiten (Vereinsvorsitzender u.
dsl )

Frage 11 : Allgemeiner Schulabschluß
Bei Frage 11 werden anstelle der Antwortkategorien die in Botracht kom-
menden Schultypen und Bildungseinrichtungen in alphabetischer Reihen-
folge mit den in Frage kommenden Antwortkategorien angetührt.
Bei dieser Frage ist jeweils nur die höchste erlolgreich abgoschlossene
Schulausblldung zu markieren. Für Kinder und noch schulpflichtige Ju-
gendliche (1 . bis 9, ggf . 10. Schuljahr) entlällt die Frage 1 1 .

Abendgymnasium
Personen, die den B€such eines Abendgymnasiums (zweiter Blldungs-
weg) erfolgroich beendet haben, markioren ,,Hochschulreife . . .".
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noch Frage 11 Allgemeiner Schulabschluß

Abendhauptschule
Personen, die den Besuch einer Abendhauptschule (zwoitor Bildungs-
weg) abgeschlossen haben, marki6ren,,Volkssqhule, Hauptschule".

Abendroalschule
Personen, die den Besuch einer Abendrealschule erfolgreich beendet
haben, markieren ,,Realschule . . ."

Borulsautbauschule
Berufsaufbauschulen werden von Jugendlichen besucht, die in einer Be-
rulsausbildung oder Berutstätigkeit stehen oder gestanden haben bzw. eine
mindestens drei- bzw. vierJährige, für die jeweilige Fachrichtung einschlägi-
ge Berutstätigkeit nachweisen können. Sie sind nach Fachrichtungen ge-
gliedert; die Unterrichtsdauer beträgt bei Vollzeitschulen einundeinhalb, bei
Teilzeitschulen drei Jahre.
Der erfolgreiche Abschluß vermittelt die dem Realschulabschluß gleichge-
slellte Fachschulreife bzw. Fachoberschulreile und ist entsprechend zu
markieren.

Berufgfachschule

Berufslachschulen sind berulsvorberaitende oder berufsausbildende Schu-
len, deren lreiwilliger Besuch in der Regel ganz oder teilweise den Pflicht-
besuch einer Berulsschule ersetzen kann. Sofern diese Schulen die Fach-
schulreife (Realschulabschluß) oder - als höhere Handel$chule - die
Fachhochschulreite (Abitu0 vermittelt, ist dies zu markieren,
Die Sonderform für Behinderte ist wie die Berulslachschule zu behandeln.

Berutsob6rschule
Die Borutsoberschule baut auf einem mittleren Schulabschluß und einer
abgeschlossenen Berufsausbildung aul und lührt in zwei Jahren zur fach-
gebundenen Hochschulreile; entsprechend ist zu markieren.

Fachgymnaeium

Fachgymnasien sind berufsbezogene Gymnasien, für deren Besuch der
Realschulabschluß oder ein gleichwertiger Abschluß vorausgesetzt wird.
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Der Schulbesuch dauert in der Regel drei Jahre (1 1 . bis 1 3. Schuljaho. D€r
erlolgreiche Abschluß berechtigt zum Studium an Hochschulen. Es ist
,,Hochschulreife (Abitur), Fachhochschulreile" zu markieren.

Fachoberschuls
Fachoberschulen sind Einrichlungen mit einem 11. und 12. Schuljahr, lür
deren Besuch in der Regel ein Realschulabschluß oder ein gleichwertiger
Abschluß erlorderlich ist (sog. Fachoberschulreife). Sie vermitteln in der
Regel einen allgemeinbildenden Abschluß.
Die Abschlußprüfung dieser Schule berechtigt zum Besuch von Fachhoch-
schulen; zu markieren ist,,Hochschulreife, Fachhochschulreife".

Fachschule

Fachschulen sind berufsfortbildende Schulen und können freiwillig nach
einer bererts erwoöenen ausreichenden praktischen Berutsausbildung
oder -erfahrung von nicht m6hr berufsschulpflichtigen Jugendlichen nach
vollendetem 18. Lebensjahr basucht werden. ln Lehrgängen mit Vollzeit-
und Teilzeitunterricht dienen sie der beruflichen Weiterbildung und Ausbil-
dung lür höher qualilizierte Berule.

Zu den Fachschulen gehören u,a.:
Landwirtschaft sschulen, Forstschulen,
Wein-, Obst- und Gartenbauschulen,
Technikerschulen,
Fachschulen für Berufe des Gesundheitswesens,
Fachschulen für Chemie und Physik,
Fachschulen tür Berufe des Handwerks (2. B. Meisterschulen) und des
Handels.
Fachschulen lür Berufe des Sozial- und Erziehungswesens (2. B. Kinder-
gärtnerinnenschulen),
Seelahrt- und Navigationsschulen.

Ebentalls zählen dazu die Fachschulen tür Angehörige des ötlentlichen
Dienstes u.dgl. (2.8. Fachschulen tür Verwaltung und Wirtschaft, Fach-
schulen d€r Bundeswehr, Polizei, Bundesbahn und Bundespost).
Je nach dem an diesen Schulen erworbenen Abschluß ist,,Realschulab-
schluß . . . (Fachschulreif6)" oder,,Hochschulreite (Abitu0, Fachhochschul-
reite" zu markieren.
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Freie Waldortschule
Freie Waldorlschulen (Rudolf-Steiner-Schulen) sind private Schulen, de-
ren Bildungsangebot wie das der Gesamtschule alle Bildungsstufen (Klas-
sen- bzw. Jahrgangsstufen 1 bis 13) umfaßt. Als Abschluß ist, lalls eine
entsprechende Prütung abgelegt wurde,,,Realschule" oder,,Hochschulrgi-
fe (Abitur), Fachhochschulreife" anzugeben, in allen übrigen Fällen,,Volks-
schule, Hauptschule".

Gesamtschulo

Gesamtschulen sind Schulen, in denen die verschiedenen Schularten in
unterschiedlicher organisatorischer und inhaltlicher Ausgestaltung zusam-
mengefaßt sind. Es ist der an dieser Schule erworbene Abschluß zu
markieren.

Kolleg

Kollegs sind Einrichtungen des 2. Bildungsweges (EMachsenenbildung).
Sie entsprechen den Gymnasien. Bei errolgreichem Abschluß eines Kollegs
ist ,,Hochschulreife (AbituQ" zu markieren. Wurde ein Kolleg ohne Abschluß
besucht, ist ,,Realschule . . ." zu markieren.

Kollegschule
Die Kollegschulen sind in Nordrhein-Westtalen seit einigen Jahren als
Schulversuch eingerichtet. Sie bieten sowohl allgemeinbildende als auch
berulliche Bildungsgänge an. Der hier erworbene Abschluß ist entspre-
chend zuzuordnen.

Roalschule (Mlttelschulo)

Der erfolgreiche Abschluß einer Realschule, Mittelschule, Realschulklasse
oder eines Realschulzuges an Hauptschulen oder einer Abendrealschule
ist mit ,,Realschule . . ." zu markieren. Als gleichwertig gilt das Versel-
zungszeugnis in den 11. Schuljahrgang sowie das Abgangszeugnis aus
dem 11., 12. oder 13. Schuljahrgang eines Gymnasiums oder einer Ge-
samtschule (ohne Hochschulreife) und das Abschlußzeugnis einer Berufs-
aurbauschule oder Berufsfachschule, das die sog. Fachschulreile bescheF
nigt.
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Sonderschulo
Vorwiegend der Volksschule entsprechende Einrichtungen zur Förderung
und Betreuung körperlich, geistig und seelisch benachteiligter oder sozial
gefährdeter Kinder, die nicht oder nicht mit genügendem Erfolg in normalen
Schulen unterrichtet werden können. Zu den Sonderschulen gehören Schu-
len für:

Lernbehinderte (f rrlher Hilf sschulen genannt),
Blinde und Sehbehinderle,
Taubstumme, Gehörlose, Schwerhörige bzw. Hörgeschädigte,
Sprachbehinderte,
Körperbehinderte,
Geistig Behinderte,
Gesundheitsgeschädigte und Verhaltensgestörte,
Erziehungshilte,
Kranke (Krankenhausschulen),
Förderschulen (für Spätaussiedler u, dgl.).

Beim Abschluß dieser Schulen ist im Regelfall ,,Volksschule, Hauptschule"
anzugeben.
Für die weitere Ausbildung dieser Kinder, vor allem Blinde und Sehbehin-
derte, Gehörlose und Hörbehinderte sowie lür Körperbehinderte gibt es
vereinzelt Realschulen und Gymnasien bzw. Sonderklassen an solchen
Schulen sowie Berufssonder- und Berufsfachsonderschulen. B6im Ab-
schluß dieser Schulen ist statt ,,Volksschule, Hauptschule" die der Schulart
entsprechende Angabe (2. B. ,,Realschule . . ." oder ,,Hochschulreile (Ab-
itu0, Fachhochschulreife") zu markieren.

Technischo Oberschule
Diese Schulen haben im großen und ganzen die gleichen Schulbesuchsbe-
dingungen wie die Kollegs. Sie sind lediglich fachspezifisch orientiert. Bei
ertolgreichem Abschluß ist ,,Hochschulreife . . ." sonst ,,Realschule . . ."
anzugeben.

Telekolleg

Das Telekolleg ist eine Bildungseinrichtung, die der allg€meinen und beruf-
lichen Aus- und Weiterbildung dient. Das Telekolleg beinhaltet die Teilnah-
me an Lehrsendungen und Kollegtagen. Je nach Art des erzielten Ab-
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schlusses ist die entsprechende Markierung vozunehmen. Zum Beispiel ist
,,Realschule oder gleichwertiger Abschluß . . ." zu markieren, wenn nach
sechs Trimestern (zwei Jahreskursen) die Fachschulreife erworben wurde.

Volkshoch3chuls
Der Besuch von Volkshochschulen ist in der Regel nichtanzugeben. Lediglich
Personen, die Lehrgänge an Volkshochschulen mit anerkanntem Abschluß
besucht haben, markieren den Abschluß der entsprechenden Schulgattung.

Volksschulo, Hauptschule

Als Volksschul-, Hauptschulabschluß gilt hier die Erfüllung der allgemeinen
Vollzeitschulpflicht. Die Vollzeitschulpflicht beträgt jetzt in der Regel neun
bzw. zehn Jahre.
Wurd€ eine Realschule, Gesamtschule oder ein Gymnasium vor Erreichen
des Realschulabschlusses (der Mittleren Reife) verlassen, so ist ,,Volksschu-
le, Hauptschule" zu markieren. Bei Abgang nach Erreichen des Realschulab-
schlusses (der Minleren Reife), aber vor dem Abitur, ist,,Realschule . . ." zu
markieren.

- Wlrtschaftsgymnaslum
Bei Abschluß an einem Wirtschattsgymnasium ist,,Hochschulreife (Abitur),
Fachhochschulreife" zu markieren.

- Wirlschaftsobelschulo
Bei Abschluß an einer Wirtschaftsoberschule ist ,,Hochschulreife (Abitur),
Fachhochschulreife" zu markieren.

- Wirtschaftsschulo
Die Wirtschattsschule gilt als Fachschule bzw. Höh€re Fachschule. Wurde
mit dem Abschluß dies€r Schule gleichzeitig die Hochschulreile erworben,
so ist diese zu markieren.

Frage 12: Abschluß an einer berufsbildenden Schule,
Hochschule

Bei Frage 1 2 werden anstelle der Antwortkategorien die in Betracht kommen-
den Schultypen und Bildungseinrichtungen in alphabetischer Reihenlolge mit
den in Frage kommenden Antwortkat€gorien angetührt.
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Akadomle

Je nach Art des Abschlusses gehören Akademien entweder zu den Hoch-
schulen (2.8. Medizinische Akademie, Pädagoglsche Akadomlon) oder
zu den Fachhochschulen (2. B. Bauakademlen, Bergakademlen). Zu den
Hochschulen zählen auch die Kunstakademien, auch wenn an ihnen das
Studium nicht mit einer Prülung abgeschlossen wird. Sie sind entsprechend
zu markieren. Die zu den Fachschulen gehörenden Akademien (2.8.
Drogistenakademie, Akademie für Musik und Theater, Akademie für Welt
handel) sind als ,,Fachschule" zu markieren.

Berulslachechule

Berulslachschulen sind berulsvorbereitende oder berulsausbildende Schu-
len, deren treiwilliger Besuch in der Regel ganz oder teilweise den Pflicht-
besuch einer Berufsschule ersetzen kann. Sofern diese Schulen die Fach-
schulreife (Realschulabschluß) oder - als höhere Handelsschule - die
Fachhochschulreife (Abitur) vermitteln, ist dies zu markieren.
Die Sonderform lür Bohinderte ist wie die Berufsfachschule zu behandeln.

Beruteschule
Berutsschulen sind berulsbegleitende Schulen, die ptlichtmäßig bzw. wäh-
rend der praktischen Berutsausbildung, in der Regel von Jugendlichon
nach Erlüllung der Vollzeitschulpflicht bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
oder bis zum Abschluß der praktischen Berulsausbildung besucht werd€n.
Berutsschule ist auch zu markieren bei Berufsgrundbildungsjahr, Beruls-
grundschuljahr, Berufsvorbereitungsjahr. Diese Schulen werden in Vollzeit-
form vor einer beruflichen Ausbildung/Tätigkeit absolviert.

Dolmetschorlnstltut

Dolmetscherinstitute und -schulen gehören zu den Fachschulen und sind
entsprechend zu markieren. Dolmetscherinstitute an Hochschulen sind wie
Hochschulen zu behandeln und entsprechend zu markieren. Sie verl6ihen
den Titel eines Diplom-Dolmetschers.

Fachhochschulen
Fachhochschulen gehören heute zum Hochschulbereich und sind, soweit
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es sich nicht um Neugründungen handelt, aus lngenieurschulen und Höhe-
ren Fachschulen hervorgegangen. Der Besuch einer Fachhochschule setzt
die Fachhochschulreife voraus. Fachhochschulstudiengänge werden aber
auch an Gesamthochschulen angeboten. Bei erfolgreichem Abschluß ist
,,Fachhochschule" zu markieren.

Fachschule

Fachschulen sind berufslortbildende Schulen und können freiwillig nach
einer bereits erworbenen ausreichenden praktischen Berufsausbildung
oder -erfahrung von nicht mehr berufsschulpflichtigen Jugendlichen nach
vollendetem 18, Lebenslahr besucht werden. ln Lehrgängen mit Vollzeit-
und Teilzeitunlerricht dienen sie der berutlichen Weiterbildung und Ausbil-
dung für höher qualitizierte Berule.

Zu den Fachschulen gehören u. a. :

Landwirtschattsschulen. Forstschulen,
Wein-, Obst- und Gartenbauschulen,
Technikerschulen,
Fachschulen für B€rule des Gesundheitswesens,
Fachschulen für Chemie und Physik,
Fachschulen lür Berute des Handwerks (2. B. Meisterschulen) und des
Handels,
Fachschulen lür Berufe des Sozial- und Erziehungswesens (2. B. Kinder-
gärtnerinnenschulen),
Seef ahrt- und Navigationsschulen.

Ebenlalls zählen dazu die Fachschulen lür Angehörige des öftentlichen
Dienstes u.dgl. (2.8. Fachschulen für VeMaltung und Wirtschaft, Fach-
schulen der Bundeswehr, Polizei, Bundesbahn und Bundespost).
Je nach dem an diesen Schulen erworbenen Abschluß ist ,,Realschulab-
schluß . . . (Fachschulreife)" oder,,Hochschulreife (Abitu0, Fachhochschul-
reife" zu markieren.

Hochschule
Zu den Hochschulen rechnen Universitäten, Technische Hochschulen,
Gesamthochschulen mit ihren wissenschattlichen Studiengängen, Wissen-
schaftliche Hochschulen mit Universitätsrang, Pädagogische Hochschulen,
Philosophisch-theologische Hochschulen, Kirchliche Hochschulen sowie
Hochschulen tür Musik, Bildende Kunst und Sport.
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noch Frag€ 12 Abschluß an einer berufsbildenden
Schulo, Hochschule

Hochschulabschluß ist ebenfalls anzugeben bei Absolvenlen der trüheren
Lehrerseminare und Lehrerbildungsanstalten.

Höhera Fachschul€
Die früheren ,,Höheren Fachschulen" sind in der Regel in Fachhochschulen
umgewandelt worden. lhr Abschluß entspricht somit dem Fachhochschul-
abschluß und ist entsprechend zu markieren.

lngsnieur3chule
Zu den lngenieurschulen gehören auch die früheren Bauschulen, Bauge-
werbeschulen, Staatsbauschulen, Höheren Technischen Lehranstalten und
Polytechnika. lhr Abschluß entspricht somit dem Fachhochschulabschluß
und ist enlsprechend zu markieren. Nicht zu den lngenieurschulen zählen
die Technikerschulen.

Lehrerbildungsanslalt - Lehrersemlnar

Personen, die eine Lehrerbildungsanstalt oder ein Lehrerseminar besuch-
ten und das Lehramt an Volks-, Sonder- und/oder Realschulen erworben
haben, sind Personen mit Hochschulabschluß gleichgestellt und entspre-
chend zu markieren.

Technlkor3chule
Technikerschulen gehören zu den Fachschulen und sind entsprechend zu
markisren.

- Verwaltung3schule
Verwaltungsschul6n sind ie nach Abschlußprüfung entweder als ,,Fach-
schule" (2. B. für den mittleren Dienst) oder als ,,Fachhochschule" (2. B.
lür den gehobenen Dienst) zu marki€ren.
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Frage 13: Praktische Berulsausbildung
Als abgeschlossene praktische Beruf sausbildung gilt
- die mil Erfolg abgeschlossene Lehre (betriebliche Ausbildung), für die ein

Lehrvertrag (Ausbildungsvertrag) maßgebend war. Dieser Lehrvertrag
(Ausbildungsvertrag) muß bei einer Kammer (2.8.:lndustrie- und Han-
delskammer, Handwerkskammer usw.) registrierl gewesen sein;

- die mit Erfolg absolvierte Ausbildung in Heil- und Heilhilfsberuten mit
Staatlicher Prüfung (2. B. Krankenschwester, Krankenpfleger, Masseur,
mediz. Bademeister u.ä.) ;

- der erlolgreich absolvierte Berufsförderungslehrgang für Soldat€n, wel-
cher mit einer Facharbeiter, Gesellen- oder Gehilfenprürung abschloß.

Personen, die noch in praktischer Ausbildung stehen (Auszubildende/
Lehrlinge), machen bei Frage 13 keine Angaben.
Nicht als praktische Berufsausbildung gilt
- das Praktikum/die Praktika, das Volontariawolontärzeit, eine Einwei-

sung am Arbeitsplatz oder eine Anlernung (tür die kein Ausbildungsver-
trag bestand, der bei einer Kammer registriert worden ist!);

- die Einweisungszeit im ötlentlichen Dienst, das Referendariat oder die
Ausbildung zum Beamten.

Frage 14: Hauptfachrichtung
Hier ist der lachliche Schwerpunkt anzugeben, aul den der Abschluß an
einer Berufstach-, Fach-, Fachhoch- oder Hochschule ausgerichlot war.
Zum Beispiel:

Altenpllege, Architektur (Hochbau) ;

Banken und Versicherungen, Bauingenieurwesen (Tiefbau), Betriebs-
wirtschaftslehre;
Chemie;
Datenverarbeitung, Dolmetschen, Druck ;

Eloktrotechnik, Erziehungswesen ;

Fahrzeugbau, Feinmechanik ;

Gestaltung;
Hotel- und Gaststättenwesen ;

Krankenpf lege, Kunststofferzeugung und -verarbeitung ;

Landwirtschaft, Lehramt an Grund-, Hauptschulen, an Gymnasien;
Maschinenbau, Medizin, Metallerzeugung und -verarbeitung, Musik;
Nahrungs- und Genußmittel ;

100



noch Frage 14 Hauptfachrichtung

Öffentliche Verwaltung ;

Pharmazi€, Physik, Politikwissenschatt, Psychologie, Rechtswosen
Sozialarbeit, Sozialpflege, Sprachwissenschatten, Statistik ;

Technisches Zeichnen, Textilherstellung und -verarbeitung ;

Touristik;
Übersetzen;
Verkehr, Volkswirtschaftslehre ;

Warenhandel;
Zahnmedizin.

Frage 15: Geschäftszweig, Branche
Hierbei kommt es aul eine möglichst genaue Angabe des Geschäftszwei-
ges (Wirtschattszweiges, Branche, Behörde) an, zu dem der Betrieb, die
Arbeilsstätte gehört. Zum Beispiel :

Werkzeugmaschi nenlabrik
Nähmaschinenfabrft
Lokomotivlabrik
Fabrik lür landwirt-
schatlliche Maschin6n

Steinkohlenbergwerk
Braunkohlenbergwerk
Kupferb6rgwerk

Eisenhütte, Kupterhütte

Bauverwaltung
Grundschule
Polizei
Schlachthol

nicht nur MaschinenfabrikI
I
I
I

I
I

nicht nur Bergwerk

nicht nur Hüttenwerk

nicht ötlentlicher Dienst

nicht nur Einzel- bzw. Großhandel

Einzel- bzw. Großhandel mit
Lebensmitteln
Radio- und Fernsehgeräten
Tabakwaren
Sportartikeln

Krankenhaus - nicht Stadtvenivaltung

Die Zuordnung richtet sich nach dem wirtschaltlichen Schworpunkt der
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noch Frage 15 Geschäftszwerg, Branche

örtlichen Einheit. Umfaßt der Betrieb, die Arbeitsstätte mehrere Abteilungen
mit unterschiedlichem Produktionsprogramm (2. B. Gießerei und StraBen'
fahrzeugbau) oder ist er in anderer Beziehung gegliedert (2. B. Autohandel
und -reparatur), so ist der überwiegende Geschäflszweig (wirtschaftlicher
Schwerpunkt) einzutragen.

Frage 16: Ausgeübte Tätlgkeit
Hier ist nicht etwa der Ausbildungsabschluß oder der Rang bzw. die
Orenstbezeichnung, sondern möglichst genau die Bezeichnung des gegen-
wärtig ausgeübten Beruls anzugeben. Zum Beispiel:

Bauschlosser - nicht nur Schlosser
Kaltpresser - nicht nur Presser
Lüttungsinstallateur - nicht nur lnstallateur
Staplerlahrer - nicht nur. Fahrer
Bilanzbuchhalter oder
Maschinenbuchhalter - nicht nur Buchhalter
Verfahrensingenieur - nicht nur lngenieur
Personalsachbearbeiter - nichtnurAngestellter
Sparkassenleiter - nicht Diplom-Kaufmann
Steuerberater - nicht Diplom-Volkswirt
Postschaflner - nicht nur Beamter
Zugführor - nicht nur Bundesbahn-Beamter
Systemprogrammierer - nicht Gruppenleiter
OP-Schwester - nicht nur Krankenschwester

Stichwortartige Beschreibung dleser Tätigkelt

Angegeben werden soll das Arbeitsziel, die Arbeitsaufgabe, der Werkstotl
(Gegenstand) sowie das veMendete Gerät, Werkzeug. Oder anders aus-
gedrückt: Was wird gemacht? Welcher Gegenstand steht im Mittelpunkt?
Welches Gerät, Werkzeug wird verwendet?
Beispiele:

Pressen von Blechen lür Karosseriebau
Bedienen eines Buchungsautomaten
Schweißen von Stahlbauteilen
Materiallransport mit dem Gabelstapler
Wissenschattliche Forschung auf dem Gebiet der Kernphysik
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noch Frage 16 Ausgeübte Tätigkeit

Auswertung von Daten für die betriebliche Absatzpolitik
Dateneingabe
Uberwachen einer automatischen Fertigungsstraße

Frage 17: Arbeitsstätte, Schule, Hochschule
Hier ist zunächst der Name der Firma, des Arbeitgebers, der Dienststelle,
des Geschäftes, der Praxis, des Betriebes anzugeben, bei dem das betref-
lende Haushaltsmitglied beschäftigt ist. Geg6benenlalls ist der Name des
eigenen Betriebes oder Geschäftes anzugeben. Bei kleineren Belri€ben ist
der Firmenname oft identisch mit dem Namen des lnhabers.
Bei Baulirmen ist immer der Name der Firma anzugeben, bei der das
betrettende Haushaltsmilglied tätig ist und nichl der Name des Bauherrn,
für den die Baulirma das Bauvorhaben austührt. Wenn es sich um eine
gleichartige Tätigkeit tür mehrere Arbeitgeber handelt (2. B. Putztrau bei
mehreren Haushalten), so genügt die Angabe eines Arbeitgebers.
Außerdem ist die vollständige Anschrifl der Arbeitss6ne anzugeben, bei
der das betreflende Haushaltsmitglied beschättigt ist, unabhängig vom
etwaigen Sitz der Verwaltung oder vom Hauptsitz des Betriebes.
Schüler und Student€n geben die Anschrilt ihrer Schule bzw. Hochschule
an.
Beschäftigte mit häurig oder ständig wechselndem Arbeitsort (2. B. Vertre-
ter, Reisende) geben die Anschrift ihrer Wohnung an; dies gilt auch für
Landwirte.
Falls mehrere Enyerbstätigkeiten ausgeübt werden, ist die Anschritl des
Betriebes anzugeben, in dem das betretfende Haushaltsmitglied überwie-
gend arbeitet. ln ein€m Privathaushalt beschättigte Personen, wie Haus-
hälterinnen und Kindermädchen, geben die Anschrift des PrivathaushaF
tes an.
Berufsschüler, die in keinem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis stehen,
geben die Anschrift der Berufsschule an.

Fragen 18 und 19: Verkehrsmittel, Zeitaufwand
Für Personen mit wechselndem Arbeitsort (2. B. Vertreter, Reisende) ist in
Frage 18 ,,kein Verkehrsmittel . . ." und in Frage 19 ,,entlällt. . ." zu mar'
kieren.
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Frage 20: Personal und lnsasse in AnstalUWohnheim
Bei dieser Frage ist zu trennen zwischen
- Personen, die zum Personal der Anstaludes Wohnheims zählen (2.8.

Hausmeister in Studentenwohnheim, Betreuer in Behindertenwohn-
heimen),

- Personen, die als lnsasse in Anstalvwohnheim wohnen (2. B. Stud€nt in
Studentenwohnheim, Krankenschwester in Schwesterwohnheim eines
Krankenhauses).

lm ersten Fall ist ,,Personal (einschl. Angehörige)", im zweiten Fall ,,lnsas-
se" zu markieren.
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TeilV
Hlnweise zu den Fragen
im Arbeitsstättenbogen
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Allgemeine Erläuterungen zum Arbeitsstättenbogen
1. Als Arbeitsstätte gilt jede örtliche Einheit (ein Grundstück oder eine
abgegrenzte Räumlichkeit), in der eine oder mehrere Personen unler
einheitlicher Leitung regelmäßig, wenn auch nur zeitweise, haupt- oder
nebenberutlich erwerbstätig sind.
Dab6i spielt es keine Rolle, ob es sich um eine eruerbs- oder nichteniverbs-
wirtschaftliche Einheit (2.8. Behörde) handelt, d.h., ob die produzierten
Güter oder Leistungen entgeltlich oder unenlgeltlich abgegeben werden. Zu
den Arbeitsstänen zählen auch land- und forstwirtschaftliche Betriebe,
sofern sie steuerlich als Gewerbebetriebe gelten.
Betreiben aul einem Grundstück mehrere Unlernehmen/Behörden ihre
Arb€itsstätten, so ist für jede ein Fragebogen auszufüllen. Das strenge
Konzept von der Abgrenzung einer Arbeitsstäne wird immer dann v€rlas-
sen, wenn sich eine Arbeitsstätte über mehrere aneinanderliegende
Grundstücke erstreckt oder eine Arbeitsstäne lediglich durch eine durch
das Betriebsgrundstück führende nicht öffentliche Straße oder Gleisanlage
getrennt ist.
Bei Behörden gilt jede selbständige und unselbständige Dienststelle oder
Einrichlung einer Behörde auf einem abgegrenzten Grundstück als Arbeits-
stäne. Bef inden sich in ein€m Gebäude mehrere Di6nststellen von verschie-
denen Verwaltungsträgern (Bund, Länder, Gemeinden), so giltjede Dienst-
st€lle als Arbeilsstäne.
Sind mehrere Oienststellen des gleichen Verwaltungslrägers in einem
Gebäude untergebracht, gelten sie dann als verschiodene Arbeitsstätten,
wenn sie organisatorisch abgegrenzt sind und ihnen ein örtlich und sachlich
bestimmtes Aulgabengebiet zugewiesen ist.
Die wichtigsten Ausnahmen (ohne Sonderbereiche wie Bundeswehr, Bun-
desgrenzschutz, ausländische Streitkräfte, Bundesbahn und Bundespost) :

- Baustellen - auch Arbertsgemeinschaften im Baugewerbe (Argen) -
gelten nicht als Arbeitsstätten. Die auf Baustellen tätigen Personen
werden im Arbeitsstänenbogen der zuständigen Haupt- oder Zweignie-
derlassung des Bauunt6rnehmens erf aßt.

- Private Beherbergungsbetnebe, die über wenrger als neun Betten verfü-
gen (Privatquartiere), werden in der Arbeitsstättenzählung nicht erfaßt.

- Freiberullich Tätige, Selbständige haben auch dann einen Arbeitsstätten-
bogen auszutüllen, wenn die Arbeitsstäne in der Wohnung liegt, oder eine
Arbeitsstätte als ständige räumliche oder technische Einrichtung nicht
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vorliegt (2. B. ambulante Gewerbetreibende, Hausierer, Hausschlachter,
Schausteller). Als Arbeitsstätte gilt hier die Wohnung.
Als Selbständige gelten auch Hausgewerbetrsibende und Zwischenmei-
ster. Heimarbeiter werden in der Arbeitsstättenzählung nicht erfaßt.

- Private Haushalte golten nicht als Arbeitsstätten im Sinne der Zählung,
auch dann nicht, wenn sie Hausangestellte, Hausgehillinnen, Wirtschaf-
terinnen, Hausmeister, H€izer, Gärtner, Krattlahrer u. dgl. beschäftigen.

- Schiffe sind nicht als Arbeitsstätten anzusehen. lhr Personal ist im
Arbeitsstättenbogen des Schitlseigners oder der Reederei anzugeben.
Auf außer Betrieb gestellten Schiflen, die als Wohnschitte, als Hotels, als
Gaststätten usw. benutzt werden, ist die Zählung wie in Gebäuden
durchzulühren.

- Fliegende Verkaufsstände mit wechselndem Standort, Verkaulsstände
des ambulanten Gew€rb€s und des Straßenhandels, Verkaufsstände aul
Wochen- und Jahrmärkten erhalten den Aöeilsstättenbogen nicht an
ihrem ieweiligen Standort, sondern in der Wohnung des lnhabers.

2. Die Arbeitsstättenzählung erstreckt sich au, alle Arbeitsstätten der Pro-
duktion, des Handels und Verkehrs, der Banken und Versicherungen, des
Gastgewerbes, der Reinigung und Körperpflege (2.B. Friseure), der Wis-
senschaft, Bildung, Kultur, Kunst und Publizistik (2.8. Schulen, Theater,
selbständige Künstler, Schriftsteller), des Gesundheitswesens (2. B. Arzte
und Hebammen, Krankenhäuser), der Rechts- und Wirtschaftsberatung
(2. B. Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschattsberater und -prüler), der
Kirchen, Verbände, sonstigen Organisationen, der Behörden und der So-
zialversicherung.
3. Arbeitsstätten von Behörden, der Sozialversicherung, von Kirchen, Ver-
bänden und sonstigon Organisationen sowie von deren Anstalten und
Einrichtungen, brauchen nur die mit ) gekennzeichneten Fragen zu beant-
worten. Ausnahme: Arbeitsstänen in der Form von öftontllch-rechtllchon
Anstalten, Reglebetrlob€n, Elgenbetrlobon und sonstlgon Sondorver-
mtigen, die erwerbswirtschattlich tätig sind und Kostendeckung anstreb€n,
müssen den Fragebogen tolgendermaßen ausfüllen :

Arbeitsstätten, die als Hauptniederlassungen der ieweiligen ötlentlich-
rechtlichen Anstalten, R€giebetriebe, Eigenbetriebe und sonstigen Son-
dervermögen zu b€handoln sind, füllen die Abschnitte A-H vollständig
aus. Arbeitsstätten hingegen, die als Zweigniederlassungen gelten, müs-
sen nur die Abschnine A-D auslüllen. Besteht nur eine einzige Arbeits-
stätte, sind Angaben zu den Abschnitten A-F zu machen.
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4. Der Ausfüllende ist berechtigt, die Löhne und Gehälter erst dann einzu-
s€tzen, wenn der Zähler die übrigen Angaben überpnitt hat. Den Frage-
bogen kann er dem Zähler in einem verschlossenen Umschlag aushändigen.
Aul dem Umschlag müssen unbedingt die Kenn-Nr. des Arbeitsstänen-
bogens und die Adresse der Arbeitssläne vermerkt werden.

Abschnitt A: Allgemeine Angaben

Frage Al : Anschrift
Di€se Frage dient der ldentilizierung derAöeitsstätte. Hierdarf immer nur die
vollständige Anschrift elner Arbeitsstätte eingetragen werden. Die Angab€n
sind in Blockschrift odsr mit deutlichem Stempeleindruck einzutragen.

Frage A2: Träger der Arbeltsstätte
Hier sollen die Aöeitsstänen der Gebietskörperschaften und der Sozialversi-
cherung sowie von Organisationen ohne Enveöszweck ihren Träger ange-
ben, z. B.

Arbeltsstätte Träger
Erholungsheim Gewerkschatt
Kindergarten Kirche
Krankenhaus. Rotes Kreuz
Wirtschattsminislerium . . Bund
Polizei . . Land
Ordnungsamt Gemeinde
Altenpflegeheim gesetzliche

Rentenversicherung

Frage A3: Wirtschaftliche Tätigkeit
Frag€ AAa: Bslrlebenes Gewerbe

Fürdie wirtschattssystematischeZuordnung derArbeitsstätten istes notwen-
dig, g€naue Angaben über das betriebene Gewerbe, die ausgeübte Tätigkeit
oder das Aufgabengebiet zu erhalten, die nicht immer deutlich genug aus der
Anschrift sowie der Geschätts- oder Berulsbezeichnung unter Frage A l
hervorgehen.
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Frago A3b: Horgsstellte War€n, erbrachte Leistungen
Für die Zuordnung der Arbeitsstäne zu den einzelnen Wirtschaftszweigen
sind von allen in der Arbeitsstättenzählung erfaßten Arb€itsstätten lolgende
Angaben zu machen:

die hergestellten, erzeugten oder gewonnenen Waren, die reparierten
Waren, die erbrachten Bauleistungen, die im Groß- und Einzelhandel
gehandelten Waren, die vermittelten Waren und Leistungen, die erbrach-
ten Transportleistungen, sonstigen Tätigkeiten und Dienstleistungen.

Falls von einer Arbeitsstätte in einer Zeile mehrere Waren oder Leistungen
angegeben worden sind, muß die hauptsächlich hergestellte Ware oder
erbrachte Leistung unterstrichen werden, damit bei der Bearbeitung der
Fragebogen der wirtschaftliche Schwerpunkt der Arbeitsstäne eindeutig
abgeleitet werden kann.

Fragen A3b 1 : Hergestellte Waren
A3b2: Reparierte }lraron
A3b4: lm Großhandel gehandelte Waren
A3b5: lm Elnzelhandol gohandelte Waren

Hier sind Sammelbezeichnungen zu vermeiden. Die Art der Waren ist
möglichst genau zu beschreiben: also nicht Fahrzeuge, sondern Krafträder,
Krattwagen ; nicht Metallwaren, sondern Beschläge, Bestecke; nicht Beklei-
dung, sondern Herrenoberbekleidung, Wäsche, Kopfbedeckungen.

Frage A3b3: Erbrachte Baulelstungon

Zu den erbrachten Bauleistungen gehören die Leistungen im Bauhaupt-
und Ausbaugewerbe, wie z. B. im Hochbau, Straßenbau, Gerüstbau, in der
Dachdeckerei und Zimmerei, der Klempnerei, Bautischlerei, Fliesen- und
Planenlegerei und im Malergewerbe.

Frage A3b6: Vormlttelte Waren, L€lstungen
Hierzu gehören die von Handelsverlretern und -vermittlern vermittelton
Waren, sowie die von Grundstücks-, Hypotheken-, Finanzierungsmaklern
und Versicherungsvertretern u. dgl. vermittelten Leistung€n.
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Frage A3 b7: Erbrachte Traneportlelstungen

Es soll angegeben werden, ob es sich bei den Transportleistungen z. B. um
Leistungen bei der Personen- oder Güterbeförderung, bei der See- oder
Binn€nschitlahrt, im Luttverkehr, in der Spedition oder Lagerei handelt.

Frago A3bE: Erbracht€ Olenstlelstungen

Hierzu gehören sämtliche Dienstleistungen von Untornehmen und freien
Berufen, wie z. B. von Sparkassen, Krankenversicherungen, Zahnilzlen,
Restaurants und Schankwirtschatten, Pensionen, Damenfriseuren, selb-
ständigen Wissenschaftlern und Sportlern, privaten Theatern, Sanatorien,
Wäschereien, Chemische Reinigungen, Bestattungsinstituten u. dgl.

Frage A3c: Wlrtschaftllcher Schwerpunkt

Erstreckl sich die Tätigkeit einer Arbeitrsstäne aul m€hrere Wirtrschattsberei'
cho, so ist anzugeben, ob der Schwemunkt der Tätigkeit bei der Herstellung
oder Reparatur von Waren, im Bauwesen, im Großhandel, Einzelhandel,
bei der Vermittlung von Waren und Leistungen, bei Transport- oder bei
Di6nstleistungen liegt, d. h. welche dieser Tätigkeiten überwiegt.
Die Frage dient zusammen mit Frage A3b der eindeutigen Ableitung des
wirtschaft lichen Schwerpunkts.

Frage A4: Eröflnung der Arbeitsstätte
Frage A4a: Aufnahmo der Tätigkolt

Zur Eröflnung der Arboitsstätte wird gefragt, in welchem Jahr die Tätigkeit
an diesem Standort aulgenommen wurde. Es muß ein Kästchen ange-
kreuzt sein.

Frago A4b: Neueraiffnung, Standortverlagerung

Wenn die Tätigkeit nach 1975 aufgenommen worden ist, ist weiter zu
untersch€iden, ob es sich um eine Neuorrichtung oder Standorwerlagerung
handelt. Bei Standortverlagerungen wird gefragt, ob der Standort innerhalb
der G6m€inde oder aus einer anderen Gemeinde verlegt worden ist.
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Frage A5: Telelonanschluß
Die Erlassung der Arbeitsstätten mit Telefonanschluß dient Planungszwek-
ken der Deutschen Bundespost. lst ein Telelonanschluß vorhanden, muß
die Zahl der Fernsprechanschlüsse (Hauptanschlüsse und Nebenanschlüs-
se) angegeben werden, die mit oder ohne lnanspruchnahme einer Vermitt-
lung an das ötlentliche Fernsprechnetz angeschlossen sind.

Abschnitt B: Niederlassungsart

Frage B1: Einzige Arbeltsstätte
ln den meisten Fällen sind Arbeitsstätten und Unternehmen identisch, d. h.
das Unternehmen (die Praxis, oder das Büro) besteht nur aus dieser
einzigen Arbeitsstätte. Eine weitere Niederlassung gibt es dann nicht.

Frage B2: Hauptniederlassung
Als Hauptniederlassung gilt nur die Arbeitsstätte, von der aus das ganze
Unternehmen gel€itet wird. Zwlschenverwaltungen, wie z.B. Bezirks-
dlrektionen von Versicherungsunternehmen, sind nicht Haupt-, sondern
Zweigniederlassungen. Bei Hauptniederlassungen muß mindestens eine
Zweigniederlassung (Abschnitt H) angegeben sein.

Frage B3: Zweigniederlassung
Eine Arbeitsstätte gilt als Zweigniederlassung, wenn sie von der Hauptnie-
derlassung räumlich - ggf. auch in derselben Gemeinde - getrennt besteht
und rechtlich unselbständig ist. Es ist unbodingt erforderlich, daß die
g€naue Anschrifl (einschl. des Bundeslandes) und der Schwerpunkt der
Tätigkeit des gesamten Unternehmens angegeben wird, zu dem diese
Arbeitsstätte als Zweigniederlassung gehört.

Abschnitt C: Tätige Personen

Als tätige Personen gellen alle voll- und teilzeitbeschäftigten Personen, die
am Stichtag in einem Arbeitsverhältnis stehen und in der Lohn- und
Gehaltsliste geführt werden, einschl. tätiger lnhaber und unbezahlt mithel-
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fender Familienangehöriger, unabhänglg von der Arbeitszeit, die si6 in der
Arbeitsstätte tälig sind.
Mitzuzählen sind auch Vertreter und Reisende sowie das Personal auf
Bau- und Montagestellen, auf Fahrzeugen und Schitfen.
Nicht zu molden sind Personen, die zur Ableistung des Grundwehrdien-
stes oder des zivilen Ersatzdienstes einberufen sind, im Ausland beschäf-
tigte Personen und Arbeilskrätle, die als Beauftragle anderer Arbeitsstätten
in der meldenden Arbeitsstätte Montage- oder Reparaturarbeiten durch-
führen.
Nlchl mltzuzählen sind auch Arbeitskräfte, die von anderen Unternehmen
gegen Entgelt zur Arbeitsleistung gemäß dem Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz überlassen wurden (Leiharboltnehmer wie Fremdlöhner, Zeltbe-
schäftlgte f ür Bürotätigkeit usw.).
Bei Arbeitsstätten, di€ an Arbeitsgemeinschaften des Baugewerbes betei-
ligt sind, müssen die Beschäftigten einschließlich der in Arbeitsgemein-
schaften Tätigen angegeben werden.
Heimarbeiter werden in der Arbeitsstättenzählung 1983 nicht erfaßt. Sie
dürfen deshalb vom Arbeitgeber nicht mitgemeldet werden.
Die Beschäftigten sind in allen Gliederungspositionen nach männlichen und
weiblichen Beschättigten zu untergliedern.
Stichtag ist de( 27. Aptil 1983. Sind die tätigen Personen zu diosem Tag
nicht zu ermitteln, ist als Stichtag der nächstmögliche Zeitpunkt vor oder
nach dem 27. April 1983 zu nehmen.
Werkstudenton werden je nach ihrer Qualifikation als Angestellte, Fachar
b€iter, Gesellen oder sonstige Arbeiter erlaßt.

Frage C1: Tätige Inhaber
Hier dürfen nur die lnhaber aufgeführt werden, die auch in dieser Arbeits-
stätte tätig sind,

Frage C2: Unbezahlt mithelfende Familienangehörige
Hier sind nur unbezahlt mithelfende Familienangehörige anzugeben. Diese
entrichten keine Sozialversicherungsbeiträge. Mithellende Familienange-
hörige, die in einem Lohn-, Gehalt- oder Ausbildungsverhältnis stehen, sind
nicht hier, sondern unter C4-7 zu melden.
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Frage C3-7: Arbeitnehmer
Zu den Albeitnehmern zählen Beamte, Richter, Angestellte, Facharbeiter,
Gesellen, sonstige Arbeiter und Auszubildende (auch Anlernlinge, Umschü-
ler, Praktikanten und Volontäre).

Frage C3: Beamte, Richter
Beamte stehen in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis,
in das sie durch eine Anstellungs-(Ernennungsrurkunde berufen sind, und
lühren eine Amtsbezeichnung des Verwaltungs- oder technischen Dien-
stes. Sis sind bei Dienststsllen des Bundes, der Länder und der Gemein-
den, der Bundesbahn und -post sowie sonstigen,luristischen Personen des
öflentlichen Rechts tätig. Als Beamte gelten auch Beamtonanwärtor,
Referendare, Berutssoldaten, Soldaten auf Zeit, Angehörige der Polizal,
des Bundesgrenzschutzes sowie Golstliche der Evangelischen und Rö-
misch-katholischen Kirche. Gelstliche anderer Religionsgemeinschaften
dagegen gelten als Angestellte. Vi€le Banken und Versicherungen bezeich-
nen ihre Angestellten ott als ,,Sekretäre" oder ,,lnspektoren" oder auch als
Bank- oder Versicherungsbeamle. Es handelt sich aber nur dann um
Beamte, wenn der Arbeitgeber eine ,,juristische Person des ötlentlich€n
Rechts" ist (2. B. Deutsche Bundesbank) und ein ötfentlich-rechtliches
Dienstverhältnis vorliegt.
Wahlbeamto gelten während ihrer Amtszeit als Beamte.

Frage C4: Angestellte
Angestellte sind Arbeitnehmer, die der Beitragspllicht zur Angestelltenversi-
cherung unterliegen oder auf Grund besonderer Vorschriften von dieser
befreit sind. Bstrlobslclt€r, Direktoren, Vorstandsmitglieder und andere
leitende Krätte, die nicht lnhaber sind, sondern im Angestelltenverhältnis
stehen, sind hier mitzuzählen.
Angestellte arbeiten überwiegend in kaurmännischen und technischen V6r
waltungsberufen.
Außerdem zählen,Versicherungsbeamte",,,Betrlebsbeemte', und
,,Bankboamte", soweit sie nicht in einem öttentlich-rechtlichen Diensver-
hältnis stohen (2.8. bei der Deutschon Bundeebank, Landeazentral-
bank), ebenfalls zu den Angestellten.
Gemelndeschwestern zählen wie Nonnen und Ordensbrüder als Ange-
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stellte. Mit Ausnahme der Golstllchen der Evangelischen und Römisch-
katholischen Kirchen (siehe ,,Beamte") werden alle Gelstllchen und Spre-
ch€r von Fleligionsgemeinschatten zu den Angestellten gezählt.

Frage C5: Facharbelter, Gesellen
Facharbeiter, Gesellen sind Arb€itnehmer, die der Arbeiterrentenversiche-
rung unterliegen oder auf Grund besonderer Vorschriflen von dieser betreit
sind und wegen ihrer Fachkenntnisse und Fähigkeiten mit Arb€iten be-
schättigt werden, die als besonders schwierig oder verantwortungsvoll
gelten. Die Befähigung kann durch eine abgeschlossene praktische Berufs-
ausbildung, einen gleichwertigen Berufstachschulabschluß oder durch
langiährige Beschäftigung mit gleichwertigen Arbeit€n bei entsprechender
Entlohnung eMorben sein (2. B. Vorarbeiter). Arbeiterrenlenversicherungs-
pflichtige Meister sind hier ebenlalls zu erfassen.

Frage C6: Sonstige Arbeiter
Arbeiter, die keine Fachaöeiter oder Gesellen sind, sind unter C6 (Sonsti-
ge Aöeiter) aulzurühren.

Frage C7: Auszubildende
Hi€rzu zählen gswerblich, kaulmännisch, handwerklich, landwirtschaftlich
und technisch Auszubildende in allen Ausbildungsbereichen und im ötfentli-
chen Dienst, einschl. Anlornllngo, Umschüler, Volontärs und Praktlkan-
ten, jedoch nicht Beamte im Vorbereitungsdienst.

Frage C8: Tätige Personen insgesamt
Die tätigen Personen insgesamt ergeben sich als Summe der bei den
einzelnen Gliederungspositionen C1 -C7 autgelührten männlichen und
weiblichen Beschättigten.

Frage C9: Teilzeitbeschäftigte
Als Tsilzeitbeschättigte gelten all6 am Stichtag tätigen Personen, die zur
Ableistung €iner kürzeren als der betriebsüblichen Wochenarbeitszeit ein-
gestelll sind. Tätige lnhaber und unbezahlt mithelfende Familienangehörige
sind entsprechend zu beurteilen.

115



Kurzarbeit gilt nicht als Teilzeitbeschäftigung.

Frage C10: Ausländer
Ausländer sind alle Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit einschl.
der Staatenlosen und der Personen mit ,,ungeklärter" Staatsangehörigkeit,
die sich im Bundesgebiet authalten, Die in der Bundesrepublik anwesenden
nichtdeutschen Flüchtlinge, die den Status eines heimatlosen Ausländers
oder ausländischen Flüchtlings besitzen, zählen zu den Ausländern. Perso-
nen, die sowohl die deutsche als auch eine fremde Staatsangehörigkeit
haben, gelten als deutsche Staatsangehörige.

Abschnitt D: Löhne und Gehälter

Frage D1: Bruttolöhne und -gehälter
Die Summe der Löhne und Gehälter bezieht sich aul das Kalenderyahr
1982. Sollte die Angabe nur für das Geschäftsjahr möglich sein, sind die
Angaben lür das letzte Geschättsjahr zu machen, das bis April 1983 zu
Ende ging. Die Löhne und Gehälter sind in vollen DM zu melden.
Bei den Löhnen und Gehältern sind einzubozlohen alle tarif lichen oder frei
vereinbarten Zulagen (2. B. Akkord-, Nachtarbeits- und Schmutzzulagen,
Mietzuschüsse, Kinderzulagen, Fahrkartenzuschüsse, Essengeld), Natu-
ralvergütungen, Vergütung6n lür ausgelallene Arbeitszeit (insbesondere
Urlaubsgeld), Zuschüsse des Arbeitgebers zum Krankeng6ld, Urlaubsb6i-
hillen, Entschädigungen für nicht gewährlen Urlaub, Gratifikationen, Ge-
winnbeteiligungen, Erfolgsprämien, Erfindergeld, vermögenswirksame Lei-
stungen im Sinne von § 2 des Gesetzes zur Förderung der Vermögensbil-
dung der Arbeitnehmer.
Nicht einzub€zlehen sind Pllichtbeiträge des Arbeitgebers zur Sozialversi-
cherung, Zahlungen aul Grund des Kindergeldgesetzes, allgemeine soziale
Autwendungen (2. B, lür Kantinen, Werkskindergärten, Erholungsheime
usw.), Spesenersatz, Bergmannsprämien für Bergleute unter Tage, Ruhe-
gehälter und Betriebspensionen, Auslösungen im Baugewerb6 sowie Um-
zugskostenvergülungen.
Vergütungen lür Heimarbeiter sind nicht zu melden, da Heimarbeiter in der
Erhebung nicht erfaßt werden.
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Frage D2: Keine Löhne und Gehälter gezahlt
Wenn für 1 982 keine Löhne und Gehälter gezahlt wurden, muß angekreuzt
sein, ob
a) 1982 keine Arbeitnehmer beschättigt waren oder
b) die Arbeitsstätte erst 1983 eröt net wurde.

Abschnitt E : Handwerkseigenschaft

Oieser Abschnin ist nur auszutüllen, wenn Frage B 1 (einzige Arbeitsstäne)
oder B2 (Hauptniederlassung) angekreuzt ist.

Frage E1: Eintragung in die Handwerksrolle
Ein Unternehmen (einzige Arbeitsstätte, Hauptnied€rlassung) besitzt dann
die Handwerkseigenschaft, wenn der lnhaber oder Leiter mit einem hand-
werklichen +laupt- oder Nebenbetrieb in die Handwerksrolle eingetragen
ist. Handwerksähnliche Gewerbe gelten nicht als Handwerk.

Frage E2: Handwerklicher Hauptbetrieb,
Nebenbetrieb

Hier soll angekreuzt werden, ob die Eintragung im Sinne der Handwerks-
ordnung für einen handwerklichen Hauptbetrieb und/oder tür einen oder
mehrere handwerkliche Nebenbetriebe gilt.

Abschnitt F: Rechtsform des Unternehmens

Di€ser Abschnin isl nur auszutüllen, wenn Frage Bl (einzige Arbeitsstätte)
od€r B2 (Hauptniederlassung) angekreuzt ist.
- Es darf nur elne der Rechtsformen angekreuzt sein.
- Zweigniederlassungen von Unternehmen mit Sitz im Ausland geben als

Rechtsform Fg an. Siehe auch ,,ausländische Unternehmen" in Teil ll.
- bei F10 (Wirtschaftliche Unternehmen von Körperschaften, Anstalten

oder Stiftungen des öffentlichen Rechts) sind auch die mit dem Zweck
der Kostendeckung betriebenen erwerbswirtschaftlich getührten Unter-
nehmen ohne eigenständige Rechtsform (Regiebetriebe, Eigenbetriebe

117



und sonstige Sondervermögen) von juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts anzugeben.

Abschnitt G: Angaben für das gesamte Unternehmen

Dieser Abschnitt ist nur von Arbeitsstätten auszutüllen, die die Frage B2
(Hauptniederlassung) angekreuzt haben.
Die Angaben sind für das gesamt€ Unternehmen als rechtlich selbständige
Einheit einschließlich aller Zweigniederlassungen im lnland - auch land-
und forstwirtschattlicher Art - zu machen. Zweigniederlassungen im Aus-
land werden hingegen nicht erfaßt. Bei Unternehmen, die sich an Arbeitsge-
meinschaften des Baugewerbes beteiligen, sind die ,,Arge-Anteile" sinzu-
beziehen.

Frage G1: Tätige Personen
Dis tätigen Personen des gesamten Unternehmens in Abschnitt G setzen
sich aus den tätigen Personen in der Hauptniederlassung (Abschnitt C) und
den tätigen Personen in den Zweigniederlassungen (Abschnitt H) zu-
sammen.
ln Abschnitt H sind die tätigen Personen je Zweigniederlassung nur in einer
Position ausgewiesen. Deshalb müssen sie in männliche und weibliche
tätigs lnhaber, unbezahlt mithellende Familienangehörige und Arbeitneh-
mer aufgeteilt werden. Zusammen mit d€n entsprechenden positionen in
Abschnitt C erhalten Sie als Summe die für das gesamte Unternehmen
einzutragenden Zahlen. Die Arbeilnehmer setzen sich in Abschnitt C aus
den Positionen 3-7 zusammen.
Zur Delinition der tätigen Personen siehe auch Abschnitt C Tätige per-
songn,

Frage Gla: Tätlgo lnhaber
Hier müssen al16 lnhaber aulgeführt sein, die im Unternehmen tätig sind
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Frage G 1 b: Unb6zahlt mlthelfende Famllienangehörtge

Hier sind nur unbezahll mithelfende Familienangehörige anzugeben. Diese
entrichten kein€ Sozialversicherungsbeiträge. Mithelfende Familienange-
hörige, die in einem Lohn-, Gehalt- oder Ausbildungsverhältnis stehen, sind
nicht hier, sondern unter G 1c zu melden.

Frage G1 c: Arboltnohmor
Zu den Arbeitnehmern zählen Beamte, Richter, Angestetlte, Facharbeiter,
Gesellen, sonstige Arbeiler und Auszubildende (auch Anlernlinge, Umschü-
ler, Praktikanten und Volontäre),

Frage G 1 d: Tätige Por8onen lnsge3amt

Die tätigen Personen insgesamt erg€ben sich als Summe der bei den
einzelnen Glied€rungspositionen (G1 a-Gl c) aurgelührten männlichen
und weiblichen Beschättigten.

Frage G2: Brutto!öhne und -gehälter
Die Bruttolöhne und -gehälter des gesamten Unternehmens in Abschnitt G
€rhalten Sie ebenfalls als Summe der Löhn6 und Gehälter der Hauptnieder
lassung (Abschnin D) und der Löhne und Gehälter der Zweigniederlassun-
gen (Abschnitt H). Sind in 1982 Niederlassungen mit Löhnen und Gehältern
g€schlossen worden, ist die Summe der Löhne und Gehälter des Unterneh-
m€ns höher als die Addition aus Abschnitt D und H, da die geschlossenen
Zweigniederlassungen nicht in Abschnitt H des Fragebogens aulg€rührt
werden. Zur Delinition der Löhne und Gehälter siehe auch Abschnitt D:
Löhn6 und Gehälter.

Frage G3: Schwerpunkt der Tätigkeit
Hier ist von der Hauptniederlassung der wirtschattliche Schwerpunkt tür
das gesamte Unternehmen anzugeben. Dabei sind sowohl die Tätigkeiten
der Hauptnied€rlassung in Frage A3b (sofern sie nicht lediglich ein Verwal-
tungsbetrieb ist) als auch die betriebenen Gewerbe der Zweigniederlassun-
gen in Abschnin H zu berücksichtigen.
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Frage G4: Zweigniederlassungen
Hier muß angegeben werden, wieviele inländische zweigniederlassungen
zum Unternehmen gehören. ln Abschnitt H sind für diese Zweigniederlas-
sungen wertere Angaben zu machen.

Abschnitt H : Zweigniederlassungen

ln Abschnitt H sind alle inländischen Zweigniederlassungen aufzutühren,
auch solche land- und torstwirtschattlicher Art.
Die Anzahl der Zweigniederlassungen muß der in Position G4 genannten
Zahl entsprechen.
Hat ein Unternehm€n mehr als dreiZweigniederlassung€n, so sind zusätzli-
che Ergänzungsbläner zum Arbeitsstättenbogen auszugeben. Hier sind die
weiteren Zweigniederlassungen aufzuführen. Es ist daraut zu achten, daß
die Ergänzungsbläner die gleiche Kenn-Nummer wie der zugehörige Ar-
beitsstätlenbogen erhalten.

Frage: Anschrift
Die Anschritt dient d€r ldentifizierung der Zweigniederlassung. Wenn das
Unternehmen in einer Gemeinde mehrere Zweigniederlassungen hat, müs-
sen diese einzeln aufgetührt werden.

Frage: Betriebenes Gewerbe
Erstreckt sich die Tätigkeit einer Zweigniederlassung auf mehrere Wirt-
schattszweige, so ist anzugeben, ob der Schwerpunkt der Tätigkeit bei der
Herstellung oder Reparatur von Waren, im Bauwesen, im Großhand€|,
Einzelhandel, bei der Vermittlung von Waren und Leistungen, bei Trans-
port- oder bei Dienstleistungen liegt, d. h. welche dieser Tätigkeiten über-
wiegl. Siehe auch Abschnitt A ,,Wirtschattliche Tätigkeit".

Frage: Tätige Personen
Zur Detinition der Tätigen Personen insgesamt siehe Abschnitt C.

Frage: Bruttolöhne und -gehälter
Zur Delinition der Brunolöhne und -gehälter siehe Abschnin D.
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Frage: Keine Löhne und Gehälter gezahlt
Waren in der Zweigniederlassung lür 1982 keine Löhne und Gehälter zu
zahlen (2.8. weil die Zweigniederlassung erst 1983 eröflnet wurde), muß
das Kästchen angekreuzt werden.

Frage: Bearbeiter
Diese Frage betrifft alle Arbeitsstälten: einzige Arbeitsstätten, Hauptnieder-
lassungen und Zweigniederlassungen.
Der Name des Bearbeiters und die Tel€fon- und Apparatnummer werden
lür eventuelle Rückf ragen benötigt.
Der Stempel muß mit einem eventuellen Stempel am Anfang des Fragebo-
gens (Abschnitt A 1) übereinstimmen.
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Notizen
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Notlzen
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Notizen
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Notlzen
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Notlzen
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